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A 11 e Art e n  Lebens- und Elementarversidierungen, Kranken- und Sterbevorsorge 

BUNDESLANDER 

VERSICHERUNG 

DIE 

GROSSE 

OSTERREICHISCHE 

VERSICHERUNGSANSTALT 

Landesamtsstellen in allen_Bundeshauptstädten 

�ür Ihre 

PHOTODIENSTSTELLEN 

in Wien und der Provinz

liefern wir sä m t I ich e Bedarfsartikel

PHOTO-KONSUM 
Inhaber: 

Vinzenz Dworzak, Johann Banzl 

Wie n VI 
Capistrangasse 2 

Telephon A :;:; 0 81 und ß 2:; 2 87 

Gescbüflszeil von 8-17 Uhr, Samslag von 8-12 Uh� 

langjähriger Lieferanf der 

Kulfurinstifufe, Schulen, Behörden 

und Industrie 

DAS 

ftlHRENDE PELZHAUS 

für 

ALLE 1 

PELZWERK 
ROMAN EIBNER
DEUTSCHLANDSBERG
RUF 150 

BEACHTEN SIE UNSER RATE NSPARBUCH 

RATEN BIS 12 MONATE 

DA§ PA§§WJE§JEN 
Von Ge.ndarm JOSEF PIPP, Gendarmerie-Grenzkontrollstelle Wurzenpaß, Kärnten 

Die Entwic'klung des Paßw,esens 

Einen ,unmittelbar.en Paßzwang gab es bis zum Begi,nn der. 
Neuzeit nicht. Doch trachtete man auch damals bei Reisen 
in die Fremde sich über sei,ne Person, seine Herkunft und: 
sonstige Umstände durcll mitgdührte Urkunden a,usz,uiweisen 
um •unliebsamen Verdächtigungen ,und Behelligungen zu ent� 
gehen. Dabei ist allerdings in Erwägung zu ziehen daß zur 
da'.11alig�n Zeit der überwiegende Teil der Bevölkerung an 
Reisen infolge der damals herrschenden schwiuigen Verkehrs
verhältnisse ga,r nicht denken durfte. 

Erst im 17., 18. und anfangs des 19. Jahrhunderts z,ur 
Zeit der absolutistisch ,regierten Staaten, wurde das Paß�esen 
immer weiter ausgebaut und verschärft. Das ging so weit daß 
einzelne Staaten sogar innerhalb ihres Staatsgebi·etes den' Paß-
zwang einführten. 

Mit dem Aufkommen freiheitlicher Anschauungen über die 
persönlichen Rechte . der Staatsbürger um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts und die •ungeahnte Entwicklung des Verkehrs in
folge des. ,:'ufschwunges _der Technik und der dadurch erfolg• 
ten Verbilligung von Reisen, wurde es vielen Schichten der 

.-_ Bevölkerung möglich, Reisen ins Ausland zu unternehmen Di,e 
�,i bis dorthin bestandenen Verkehrserschwerungen wurden · mehr 

- und mehr fallen ge!asse�, bi�. sc_hhießlich, von einigen Ausnah• 
men abgesehen, wie die Turke1 und bis zuletzt noch Ruß
land, die ganze Welt ohne Paß und Sichtvermerk ber,eist 
werden konnte. 

� 

. Die_�� günstige Entwicklung wurde durch den ersten Welt
krieg . 1ah unterbrochen und auch in der Folge nicht wieder 
a.ufgeholt. Das ganz,e Paßwesen wurde wieder schärf.er ge
h?ndh?,bt. Insbesondere . wurde wieder der Sichtvermerkzwang 
e1ngefuhrt ·und da.s Reisen war somit wi·eder mit Schwierig
keiten verbunden. 

In den Zwanzig-erjahren unseres Jahrhunderts wurde bei 
verschiedene_n i�t:r.na.tion�len Konferenzen das gesamte Paß
wesen vereinheitlicht. D1·e da.ran beteiligten Staaten mußten 
ihre Paßvorschriften den getroffenen Abkommen anpassen. Durch 
zwischenstdatliche Uebereinkommen wurden außerdem Erleich
terungen . durch Aufheb1.nng des Sichtvermerkzwanges getroffen. 
?est::rre1c� wa.r auf di,esem Gebiet in Europa führend und vor
bildlich. Bis zum Jahre 1931 wurden bereits mit 26 Staaten 
solche Abkommen g,etroffen. Praktisch konnte ganz West- Süd
und Nordeuropa sowie auch einige überseeische Gebiet� ohne 
einen erforderlichen Sichtvermerk bereist werden. 

Durch den zweiten Weltkrieg erfuhr das gesamte Paßwesen 
eine stark rückläufige Entwicklung. Erst nach und -nach wurden 
die vorhandenen Verkehrsbeschränkungen langsam wieder er
leichtert. 

Der Grenzübertritt 

. Zum Gre�zübe�tritt ist für österreichische Staatsbürger in 
Jedem Falle ein Reisepaß erforderlich. 

.. Der . Reisepaß ist eine amtliche Bestätigung eines Staates 
uber die Personaldaten und Staatsbürgerschaftsverhältnisse des 
�aßinha!='ers und der amtliche Nachweis sei,ner Identität mit 
international anerkannter Gültigkeit. 

Für Gr:_nzbe"."'ohne� können Ausnahmen, durch Ausstellung 
von Grenzubertnttscheinen_ •und Passierschei,nen, getroffen wer
den. Doch bedarf es hierzu eines gegenseitigen Ueberei,n
kommens mit dem betr-effenden Na.chbarstaat. 

Der . Gre�.z�ber�rittschein (a.uch Grenzkarte) hat in der 
Regel eine Gultigke1tsdauer \'On ·einem Jahr und ist ei,n Personal
dokument, welches den Inhaber zum täglichen Grenzübertritt

. und -einem befrist,eten Aufenthalt in der Grenzzone des Nach-
barstaates berechtigt. Der Passierschein dagegen stellt eine ei,n
malige Berechtigung. dar, die Bundesgrenze im Kl,einen Grenz
verkehr zu überschreiten. 

Nicht immer genügt der Reisepaß allein zum Ueberschreiten 
der Bundesgrenze. Hierzu ist ,noch in vielen Fällen ei-n Sicht
vermerk des Staates, den zu bereisen man beabsichtigt er-
forderlich. 

' 

. Der Sichtver_merk_ (auch __ "''(isum" gen�_nnt) ist in der Regel 
eine Klausel, die die zustand1ge Paßbehorde eines Staates auf 
den Paß eines Ausländers (Angehörigen ei,nes anderen Staates 
oder -eines Staatenlosen) beisetzt, wodurch· dem Inhaber der 
Reiseurkunde das Ueberschreiten der Grenze des Staates ge
stattet wird1 dess·en Behörde den Sichtvermerk erteilt hat. 

Nur in jene Staaten dürfen österreichische Staatsbürg,er ohne 

Sichtvermerk des betreffenden Staates ein- oder durchreisen, 
_mit denen Oesterreich ein auf Gegenseiti.gkeit beruhendes zwi
schenstaatliches Uebereinkommen getroffen hat. Bis jetzt wur
den mit folg-enden Staaten solche Ueber.einkommen getroffen: 
Italien, San Marino, Schweiz, Liechtenstein, Belgien, LuxembU1rg 
und Niederlande. In diese Staaten dürfen also österreichische 
Staatsbürger ohne Sichtvermerk einreisen und sich dort, je nach 
Art der getroffenen Vereinbarung (zwei oder drei Monc;,te), auf
halten. Das gleiche Recht genießen auch Staatsangehörige· die
�-er Staaten in Oesterreich. Eine Ausnahme besteht nur gegen
uber Westdeutschland. Reichsdeutsche Staatsangehörige dürfen 
ab 10. No\'em'ber 1951 ohne P.ermit, das bisher von den 
Alliierten ausgestellt wurde, nach Westösterreich eif:1reisen und 
sich hier bis zu einem Monat aufhalten. Oesterreichische Staats
bürger bedürfen zur Einreise na.ch Deutschland noch immer eines 
von den Alliierten dUsgestellten Permits. 

.. Ebenso dürfen Angehörige und Staatsbürger der Besatzungs. 
machte sowie Inhaber von IRO-Pässen ohne österreichischen 
Sichtvermerk nach Oesterreich ein- oder durchreisen. 

Das österreichische Paßgesetz 

Die gesetzlichen Gründia.gen des österreichischen Paßwesens 
sind im StGB!. Nr. 180 vom 12. September 1945 enthalten. 
Da.s Paßgesetz wurde in der folge durch vier PaßgesetznoveHen 
abgeände·rt ·und ergänzt und im BGBI. Nr. 51 vom 9. Jänner 
1951 als "Paßgesetz 1951" wieder verlautbart . 

Nach § 4 des Paßg-esetzes werden die österreichischen 
Pässe a.usgestellt: 

a) als gewöhnliche Reisepässe, und zwar sqwohl als Einzel
paß als auch als Familienpaß für Ehegatten und deren 
Kinder unfer 15 Jahren, 

b) als Diplom .,tenpässe, 
c) als Dienstpässe und 
d) als Fremdenpässe. 
Die österreichischen Reisepässe werden in deutscher und 

französischer Sprache ausgefertigt. 
Zur Ausstellung von gewöhnlichen Reisepässen sind · im In

land das Bundesministerium für Inneres und mit dessen Ermäch
tigung die .Bezirksv-erwaltungsbehörden und Bundespolizeibehör
den und im Ausland die österreichischen Vertretungsbehörden 
(Gesandtschaften und Konsulate) berufen. Der Reisepaß kann 
für eine bestimmte Reise (ei,nzelne) Reise oder als Dauerreise
paß mit einer Gültigkeit bis zu fünf Jahren ausgestellt werden. 
Der Geltungsbereich kann für einen bestimmten Staat, für alle 
Staaten Europas und erforderlichenfalls für einen bestimmten 
Erdteil begrenzt sein. 

Zur Ausstellung von Diplomatenpässen ist da-s BU1ndeskanzl,er
amt ·und für Dienstpässe das Bundesministeri•um für Inneres be
rufen. 

Fremdenpässe sind für in Oesterreich wehr.ende oder sich 
dufhaltende Staatenlose und Personen ungeklärter Staatsbürger
schaft, die keinen gültigen Paß besitzen„ vor.gesehen. Di,e Gül
tigkeitsdauer beträgt ein Jahr. Bis jetzt durften solche Pässe -über 
Anordnung der Alliierten ,noch nicht ausgestellt werden. 

Weiters sind im österreichischen Paßg,esetz noch Kinderaus
weise. für Kinder unter fünfzehn Jahren, die sich in Begleitung 
einer mit ,einem ordnungsmäßigen Reisepaß ausgestatteten P.er
son befinden sowie Sammelpässe zum gemeinschaftlichen Grenz
übertritt von Personengruppen vorgesehen. 

Na.eh § 1 des Paßgesetzes ist die Ausstell,ung eines Passes 
zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß 
der Paßwerber den Paß benützen will, um: 

a) sich e-iner Strafv,erfolgung oder Strafvollstreckung, die im 
Inland gegen ihn. schwebt, zu entziehen; 

b) sich ,einer Steuerpflicht zu -entzi,ehen oder die Zoll
vorschriften zu ·übertreten oder ):·U ,umgehen; 

c) sich der gesetzlichen Unterhaltspflic_ht _zu •entzi _eflen;. 
d) sich •einer Verpflichtung zu personl1chen D1enstle1stun

gen für die Republik Oesterreich zu entziehen oder 
e) in fremden Heeresdienst einzutr,eten. 

Ebenso ist die Ausstellung des Passes zu verweigern, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß ein Aufenthalt des
Paßwerbers im Ausland di-e innere oder äußere Sicherheit oder 
sonst -erhebliche Belange der Republik Oesterreich gefährden
würde. 

Auch können die Paßbehörden bereits ausgestellte Pässe den 
Inhabern entziehen, wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden 
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Von Gend.-Patrouillenleiter l{AijL WOLF, Gendarmeriepostenkommando Leutschach, Steiermark· 

In Anbetracht der Sachlage, daß der Gendarmeriebeamte sehr 
häu[ig bei unzüchtig,en Handlungen u;nd unzüchtigen Veröffentli
chungen ·einschreiten muß, will ich zusammenfassend die hiefür 
derzeit geltenden Vorschriften erläutern. 

Das leichteste Delikt bildet der zwerte Tatbestand de� 
Punktes a) des Art. VIII des EGVG 1951, der lautet: 

"Wer durch ein Verha,lten das• Aergernis zu erregen ge
eignet ist, d,e Ordnung an öffentlichen Orten stört oder 
w e r  d e n  ö f f  ,e n t I i c h e n A n s t a n d  v ,e r  l ,e t z t oder 
ungebührlicherweise störenden Lärm erregt." 

Das Erfordernis der Oeffentlichkeit und der Anstandsver
letzung muß insofern gegeben sein, <Jls der Tatbestand vor 
mehreren <l,nderen Personen gesetzt wird. 

Als Ansta,ndsverletzung ist jedes Verhalten in der Oeffent
lichkeit oder wenigstens vor mehreren Personen anzusehen 
das mit den allgemein anerkannten GrundsätZ!en der Schick'.· 
lichkeit nicht i,n Einkla,ng steht. 

Als "Verletzung des öffentl'ichen Anstandes" im Sinne 
des Art. VIII EGVG ist .ein grober Verstoß gegen jene 
Pflichten der guten Sitte zu betr<J.chten, welche das Herkommen 
dem Menschen <luferlegt, sobald er aus seinem Privatleben 
in die Oeff.entlichkeit tritt. Daß es sich hierbei um ei<nen 
öffentlichen Ort ha,ndelt oder daß das Verhalten geeignet sei, 

oder eintreten, die die Versagung der Paßausstellung gerecht" 
fertigt hatten. 

Strafbestimmungen 
Nach § 23 Paßgesetz begeht derjenige, der eine im Paß

gesetz vorgesehene Urkunde oder hierzu gehörige amtliche 
Drucksorten, Vermerke und Zeichen nachmacht, verfälscht oder 
mit falschem Inhalt anfertigt, oder sich die zur Herstellung 
solcher Urkunden geeigneten Gegenstände ,unbefugt verschafft 
oder ,einem anderen überläßt, endlich derjenige, der von einer 
nachgemachten, verfälschten oder mit falschem lnh<Jlt angefertig
ten Urkunde der g-enannten Art Gebrauch macht, ein Vergehen. 
Desgleichen begeht ein Vergehen, wer zum Zwecke der Täu
schung im Rechtsverkehr eine im Paßgesetz vorg-esehene Ur
kunde einem <lnderen überläßt, sich eine solche für ei.nen an· 
deren <Jusgest.ellte Urkunde verschafft oder hiervon Gebrauch 
macht ·und eine solche Urkunde erschleicht, sofern die Tat 
nicht unter ein str,engeres Strafgesetz fällt. 

Daher kann jemand auch das Verbrechen des Betruges nachi 
§ 199 lit. d des Strafgesetzes begehen, der eine öffentliche 
Urkunde mit Stempel, Siegel oder Pr,obe nachmacht oder ver-

fälscht.
Nach § 24 des Paßgesetzes, begeht - sofern nicht ein straf

gerichtlich zu ahndender Tatbestand vorliegt - eine Verwal
tungsübertretung, wer, ohne die zum Grenzübertritt erforder
lichen Urkunden mit sich zu führen, die Bundesgrenze über
schreitet oder dies an einer anderen Stelle als den amtli,ch zu
gelassenen Grenzübergäng-en, oder außerhalb der amtlich fest
gesetzten Verkehrsz-eiten vornimmt. 

Ferner wer die im österreichischen Sichtvermerk festgesetzte 
Gültigkeitsdauer übersch·reitet, oder den Vorschriften aus zwi.
schenst<1<Jtlic�en Vei,einbarungen z•uwiderhandelt, oder das Paß
gesetz oder auf Grund dessen erlassenen Verordnungen ,und 
Verfügungen auf andere Weise übertritt. 

Eine im Paßgesetz vorgesehene Urkunde ist auch der Iden
titätsausweis und der P-ersonalausweis für Ausländer und Staaten• 
lose. N<Jch § 1 Abs. 2 des Paßgesetzes kann das Bundes
ministerium für Inner.es im Ver-ordnungsweg eine allgemeine Aus
weispflicht im Inland festsetzen. Dies·e Auswerspflicht wurde 
in der Verordnung des St<Jatsamtes für Inneres, verlautbart im 
BGBI. Nr. 32/1946, durch die Einführung des Identitätsaus
weises und im BGBI. Nr. 33/1946, durch die Einführung von 
Personenausweisen für Ausländer und Staatenlose, festgesetzt. 

Uebertretungen dieser Ver:C,rdnungen werden daher nach 
den Strafbestimmungen des Paßgesetzes geahndet. 
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Aergernis zu erregen, ist. zu� strafbaren Tatbest,ind nicht er
forderlich. (BGH Erk. vom 27. Oktober 1934, Slg. 57 A.) 

�er Tatbestand der Verletzung des öffentlichen Anstandes 
gemaß Art. _YIII, er_schöpft sich schon in jedem groben Ver
stoß gegen Jene Pflichten der guten Sitten, die jedermann in, 
der Oeffentlichkeit zu be<Jc,hten hat; weder die Eignung des 
Verhalt�ns, Aergerni_s zu erregen, noch die t3tsächliche Erre., 
g_ung eines Aerge:n,sses, noch auch die Störung der öffent
lichen Ordnung sind zum T<Jtbestand erforderlich. (BGH Erk 
vom 18. Februar 1937, A 500/36.) 

§ 512 StG - Ueberlretung der K,uppelei
Wir unterscheiden drei Tatbestände: 

. a) welche_ S�hand'.1irnen zur Betreibung ihres unerla-ubten 
Gewerbes . be, sich einen ordentlichen Aufenthalt oder sons� 
Unterschle,f geben. 

. Hie'. ist _ _  di� Gew_erbsmäßigkeit notwendi•g. Gewerbsmäßig-•11 
ke,t heißt _ _  st?nd,_ge Wiederholung. Wichtig ist aber, daß di>ese J �-ewer�smaß1gke1t _auf U�terhalt berechnet ist. Als Unterhalt 
zahlt nicht, wenn irgendein, Geschenk gegeben wird. 

Der . Täter ge"'.'ährt entweder den ordentlichen Aufenthalt 
oder 

A 
e,�r so�f'gG Un

b
tersc�')eif. Er gibt eben Gelegenheit��,r 

(�F
u ung er ewer e

z
s. Bei sich", das heißt in Räu:men 

t
u 

t
�r ,

(
e

Ab
er v�r

h
ugt

d
_zum 

h
wecke der Ausübung der ProstiJ 

u 10n. er n,c t 1e :nac dem L<lndstreicherei,gesetz.) 
b) welche vom . Zuführen s'?lcher Personen ein Geschäft machen. Personen sind Schandd,rnen (auch ·t G dh · 

b h I h d. · m, esun e1ts-uc , a, so auc 1e n�ch dem Landstreichereig.esetz); 
c) welche sonst sich · zu Unterhändlern · 1 b 

V t .. d · d" A 6 h 
in uner.au te-11 ers �n n1ssen ,�se_r rt ge raue ·en lassen. 

N,cht zum Be1sp1el wer einem Mann sein Zimmer überläßt damit er sich eine Prostituierte hineinführt. (Hi,er hegt de� T<ltbestand li'ach §· 515 vor.) 
Zu erwäh�en ist hierbei _ die Uebertretung nach § 515 S G wenn �a-stw1rte Stundenzimmer an Jugendliche '"b I t '. 
In diesem Zusammenhang gehört auch der § 5 

u
d 

er assen. 
streichereigesetzes von 1885 (RGBI Nr 90) er·· t 

es L,ind-. · or ert. 
D1er § 5 ist eisentlich nicht als Sittli-chkeitsdelikt 
(Wir können die Delikte ,iuch nach Mof 

anzusp:echen. 
Individualität, Sexualität und Sozialität.) ,ven gl,,edern 1 

Daher ist der T atbest,rnd des § 5 nicht bloß . •, 
delikt, sondern auch ein Sozialdelikt. Es übersch 

ei�
d 

S exu_al-
aber vielfa_�h mit dem Tatbest<lnd der_ Kuppelei. 

ne , et sich. 
Tatbestande nach dem Landstre,chereigesetz: Es 

· 

beide Formen: # 
umf,ißt 

1. Prostituierte 
2. Zuhält.er. 
Die Verfolgung geschieht entweder: 
A. Durch die Verwaltungsbehörde 

8. Durch die Gerichte. 
(Wir unterscheiden bei den Delikten: reine Offiz• ld 

und sogenannte Antragsdelikte.) l<1 elikt� 

Abs. 2 'Ziffor 1 sa_gt: Wenn so!che Person�n ihr Gew 
fortsetzen werden sie, wenn die . S1ch-erhe1tsbehörde

erbe 

Antrag st�llt ( Antragsdelikt) vom Gericht bestr.aft. den, 

In Ziffer 2 heißt es _ <Jber: lnsoferne P'?lizeiliche 
un en bestehen und dies� de�_selben zuw1derhandel 

A riord .. 
n_ l . von der Sicherhe1tsbehorde zu bestrafen W 

n, danfl 
s1_n 
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·1· h-e Vorschriften erlassen.) rzu Poli zei ,c 6 h t b d' 
D r . Gesetzge er a a er J e gewerbsm'"ß• 

von Frauenspersonen •unter er�öhte Strafsankti,oi 
ige Unzucht 

w-enn eine solche Verurtedun,g -erfolst ist d
_ gestellt, daß 

��
, 

Arbeitshaus bis rnr Dauer von drei Jahre� 
1_e 

1
Anhaltung 

1 
Die nächsten Fäl_l.e, wie der F<1II der Behaf��ge as�en �at.

venerischen Krankheit, kann _!erbrechen wegen � mit •e -1n-er 
perbeschädigung, u�ter Umsta,nden _sogar T otschla

sc �erer Kör, 
sein; dann wenn 1n der Oeff,entl1chkeit ,iuffall, 

g J° er Mord
nis erregt wird ,oder wenn jugendliche Persone./

n e
f"'h 

Aerger
den. Die letzteren Fälle sind O f f  i z i a I d e I i k t  

ver u rt wer-
e. 

- '

Als Z u  h ä I t e r  gilt derjenige, der daraus Unterha lt 
sucht. Nicht jeder, der v.on einer Prostituierten Geld bekommt, 
kommt als Zuhälter in Betracht, so zum Beispiel, wenn er 
Dienste für sie leistet. Ist es aber der Fall, so erfolgt Anhaltung. 
im Arbeitshaus. 

§ 516 StG - Verletzung des Sittlic'hkeitsgelühls
Natürlich nur unzüchtige Darstellungen z,um Beispiel die 

Wiedergabe des Geschlechtsverkehrs oder wer unverkennbare 
Andeutungen macht. Nicht hierher gehört eine nackte Dar

stellung von Menschen <1'1iein. Das Vorrätighalten und Besitzen 
von solohen Bildern begründet n::ich nicht einen strafgesetz
widrigen Tatbestand. Es muß die Sittlichkeit und Schamhafüg
keit verletzt sein. 

Die Sittlichkeit verletzt, was verurteilt wird, die Ver
letzung der Schamhaftigk1:it muß nicht immer eine verpönte 
Handlung beinhalten. In diesem Paragraph liegt auch ein gewisser 
Schutz der Pornographie. 

Gegen das Gebot der Sittlichkeit richtet sich das verwerf
liche Verhalten, gegen die Schamhaftigkeit richtet sich nicht 
unbedingt ein verwerfliches Verhalten, zum Beispiel der Ge
schlechtsverkehr zwischen Ehegatten. Dieser ist gesetzlich !flicht 
verboten, wenn er aber an einem öffentlichen oder leicht zu� 
gänglichen Ort geschieht, ist er strafgesetzwidrig. 

Auch das Singen unsittlicher Lieder und dergleichen fällt 
darunter. Immer ist wichtig,, daß Jn einem öffentliichen Kreis 
Aergernis erregt wurde. Es genügt nicht ein leichter Verstoß 

- gegen die Sittlichkeit. Nicht hi,erher gehört das Nacktbaden (i,n 
diesem 'Falle gilt die "Polizeiverordnung zur Regelung des 
Badewesens" vom 10. Juli 1942, DRGSL I S. 461) oder das 
Verrichten der Notdurft. Das Delikt bezieht sich immer auf 
den Geschlechtsakt. 

Es heißt im Gesetz "auf eine öffentliche Aergernis er
regende Art". Ist das objektive Bedingung der Strafbarkeit 
oder nicht? 

(Der Ausdruck 'des Gesetzes kann im zweifachen Sinne 
von Bedeutung sein. Entweder er gehört zum T a  t b ,e s t a n d 
dann muß der Täter auch den Vorsatz haben das heißt ,e; 
muß das tun, damit Aergernis erregt wird. Die zweite Auf
fassung die s'?genannte . o b  j e  k t_ i v e � e d i n g u n g d e r 
St r <l f 6 a ,r k e I t, das heißt, •er will es nicht, er hat es nichi! 
in seinem Vorsatz.) 

Eine strafbare Handlung ist das Delikt nur dann wenn 
es geeignet ist Aergernis z� erregen. Die erste Auff.a,s�ung ist 
die milder-e, lda Vorsatz sein muß, das heißt, er ist •nur danrl 
ver,rntwortlich zu machen, wenn er den V,orsatz gehabt !hat 
Aergernis zu ,erregen. Sonst wäre er nicht str,ifbar. F,ißt man· 
den Aus?ruck cl�s �esetz,es als obj_ektive Bedingung der
Strafbarkeit auf, tritt sie selbst dann -ein, Wlenn er gar nichU 
den Vorsatz gehabt hat. 

V e r s u ch- dieses Deliktes ist möglich, zum Beispi-el eine 
Schrift zu verbreiten. 

Es muß .iuch _die Rechtswidrigkeit vorliegen. Es muß das 
�- was der Täter tut rechtswidrig sein. Was ist zum Beispi1el 

anzunehmen, w-enn �olche Dar_stellu��en in einer Gemäldegalerie 
stehen, wenn es sich„ um eine kunstlerische Darstellung han
delt? Nach § 516 ware �as �benf.ills eine strafgesetzwidrige 
Handlung. Nach dem_ P r .' :n z I P d e s _ü 6 ,e ·r w i e S ,e n d ,e n 
1 n t •e ,r ,e s s ,e s  f.ehlt hie� die Str<1fg-esetzw1drigkeit. Was wahrer 
Kunst ents�rich�-' ka·�n 1n1c,ht al� -rechtswidrig angesehen werden. 
Dasselbe gilt fur w1ss-enschaftl1che Untersuchungen der Sexual
probleme. 

Derzeit noch in Kraft ist das BG Nr. 158 v.om Jalire 1925 · 
und zwa·r: "l�tennationales �-ebe�einkommen zur Bekämpfung 
und des Vertnebes v,on unzu:ht1gen Veröffentlichungen". 

Die Verordnung vom 23. Marz 1934, verlautbart im BGB( 1 
Nr. 171 betrefiend "Schutz der Sittlichkeit ,und der Volks
gesundheit" ist bereits außer Kraft. 

Weiters wurde der Art. VI Punkt 1-3 des BG Nr. 4401 

vom 20. Nov,ember 1929, .Strafgesetznovelle 1929 außer Kraft 
g,esetzt. An dieser Stell� tr,it in .�rwei,t,er_tem Umfange das 
BG Nr. 97, �om 31. Marz 1950, uber die Bekämpfung un· 
züchtiger V�_roff.entl:�hungen und der Schutz der Jugend gegen 
sittliche Gefahrdung . 

Nach- einem auszugsweisen Erlaß des Bundesministeriums 
für Inneres vom 15. Mai 1950 ZI. 67.178-4/50, wäre dieses
Gesetz wie folgt auszulegen: 

D:e;r § 1 ides Gesetz.es bezweckt vor allem, die aus G e. 
w i n  n s u c h t  -erfolgte Herst.ellung und Verbreitu,ng unzüchtiger 
Gegenstände, inbesondere solc_her Druckwerke, Filme und ähn· 
licher Darstellungen z.u unterbinden. 

Bei der Beurt-ei!ung,_ <06 d�r Tatbestalnd nach' § 1 di,eses 
Gesetz,es gegeben 1st, 1st zunachst auf die Begriffsbestimmung 

H underttausende Män• 
ner greifen jeden Mor

gen noch Elido Rasier• 

creme, denn sie wissen: 

Elido Rasiercreme er

weicht selbst den spröde

sten Bart im Nu und 

macht d.o s  Rasi eren 

1 e i c ht. Selbst empfind· 
lichste Haut bleibt oh�e 

Spannen und Räte und 

wird wundervoll glatt . 

In neuer Packung - die große Tube fOr 100 Ra•uren 

?es Wort,es "unzüchtig" Gewicht zu legen. Dieser Begriff ist 
1m § _516 StG •umschrieben •und in der ständig,en Recht
spr,echung des Obersten Gerichtshofes dahin festgelegt, daß 
unter ",unzüchtig" jede Handlung zu verstehen ist, durch die 
die Sittlichkeit in geschlechtlkher Beziehung verletzt wird, 
wobei ,es nicht erforderlich -erscheint, daß die Handlung 
dem err-egten Geschlechtstrieb des Täters entspringt, ·oder zur 
Erregung des Geschlechtstriebes des Täters oder eines anderen 
bestimmt ist. 

Objekt der strafb,ir.en Handlung sind unzüchtige Schriften, 
Abbildungen ,und Laufbilder, daneben aber auch- unzüchtige 

Gegenstände anderer Art, wie zum Beispiel zur geschlechtlichen 
Reizung dienende Vorrichtungen usw. Als Verbrechen strafbar 
sind nicht nur die Verbr,eitungshandlungen (Verbreitu,ng im 
engeren Sinne, das öffentliche Ausstellen, Aushängen und An
schlagen sowie das Anbieten und Uebedassen ·unzüchtiger Ge
genstände sowie das V.orführen •unzüchtiger Filme), sondern auch 
bestimmte Vorbereitungshandlungen, wie das Herstellen, das 
Vorrätighalten zum Zwecke der Verbreitung, das Ein· und 
Ausfü'hren, Befördern und das sonstige Inverkehrbringen und

schließlich, als Unt,erstützungshandlung.en, auch die Werbu,ng 
für das pornographische Gewerbe, soferne alle diese Handlun· 
gen in gewinnsüchtiger Absicht erfolgen. Als Unterstützuns,· 
handlung erfaßt das Gesetz jedoch nicht nur die Werbung 
durch Zeitungs- und Zeitsc.hrifteninserate und -reklame, sondern 
<Juch die Prospekte •und Werbebriefe ("Verbreitete Schriften") 
betriebene und die sogenannte "Mundreklame" ("öffentlich 
oder v-or mehreren Leuten"). 

Die ohne gewinnsüchtige Absicht _erfolgte Ver?reitung 
unzüchtiger Geg.enstände in einer öffentliche� Aergern1s erre
genden Art wird zwar ,nicht n.ac.li § 1 ides vorliegenden Gesetzes 
best·raft werden können sie wird jedoch weiterhin nach' 
§ 516 StG strafbar sein; der durch das vorliegende Bundes-

gesetz unberührt bleibt. 
Von den unzüchtigen Druckwerken sind jene_ Druckwerke 

zu 1unterscheiden, die ohne den sittl-ichen Anstand 1n �€schlecht

licher Hinsicht zu verletzen, die Geschlechtslust reizen ode.r 

den Geschlechtstrieb irreleiten. 
Solche Druc.kwerke sind nicht schlechthin v�:�ten;. doch 

soll die Jugend vor ihrer Einwirkung nach Mogl1chke1t be-
wahrt werden. 
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Diesem Zweck,e dienen die Bestimmungen deis § 2 des Ge
setzes. 

Sie gehen im wesentlichen ,rnf Artikel IV der Stra-fgesetz
novdle 1929 zurück, -erweitern aber dessen Tatbestand dadurch 
da.ß· neben d.e,n Vorführungen .anstößiger Laufbilder, auch 
Darbietungen rund sonstige Veranstaltungen der bezeichneten 
Art, wie zum Beispiel Theater, Variete-, Zirkusv,orführungen 
und Vorführungen von Schallträgern erfaßt werden. 

Zur wirksamen Bekämpf.uns der in den §§ 1 ·u:nl:l 2 ,erwähnten 
strafbaren Handlung.en ist ein Zusammenwirken der Sicher
heitsbehörden mit der Strafjustiz erfv.rderlich. 

Verbreitungsbeschränkungen 

Eine Ergänzung finden die gerichtlichen Strafdrohungen 
des vorliegenden Gesetzes, insoweit es sich um Druckwerke 
h,mdelt, durch die im § 10 vorgesehenen verwaltungsbehörd
lichen \/.erbr-eitungsbeschränkungen, die in ähnlicher Weise 
bereits in dem derzeit nicht mehr in Geltung stehenden § 12' 
des Pr,essegesetz•es aus dem Jahre 1922 angeordnet war,en. 

Hierzu wird ausdrücklJc,h darauf aufmerksam gemacht, daß' 
die in den §§ 11 und 12 des Gesetzes den Landeshauptmännern 
eingeräumten Kompetemz•en für die Dauer des Bestandes der 
Sicherheitsdir,ektionen von dies-en auszuüben si:nd. -

Nach § 10 !des Gesetzes sind Druckwerke den Verbrei
tungsbeschränkungen •unterworfen, deren Inhalt geeignet ist, die 
sittliche, geistige oder gesundheitl'iche Entwicklung jugendlicher 
Personen, insbesondere durch Verleitung zu Gew.alttaten oder 
zu strafbaren Handlungen aller Art, durch Reizu,ng öer Lüstern
heit oder durch lrr,eleiten des Geschlechtstriebes schädlich zu 
beeinflussen. Unter Druckwerke, die geeignet sind, zu Gew.alt
taten oder zu strafbar,en Handlungen aller Art zu verleiten, 
ist in erster linie jene Art von Schundliteratur zu verstehen 
die, ohne da_s V.erbrechen geradezu zu verherrlichen, doch 
durdr die Art der Darstellung strafbarer Handlungen Jugend
liche zu deren Nachahmung r-eizt. 

Bei Zeitungen ,und Druckwerken, die unter einer Sammel
bez,eichnung in fortlouf.enden Nummern -erscheinen, kann die 
Verbreitungsbeschränkung bis zu •einem Jahr, im Wieder
holungsfalle ober bis zu drei Jahren angeordnet werden. 

Die Verbreitung9beschränkung umfaßt nicht nur das Verbot 
der Verbr,eitung an Personen unter 16 Jahren und des Ver„ 
triebes durch Zeitungsverschleißer oder Straßenverkauf, son
dern auch auf das Anschlagen, Aushängen oder Auslegen 
an Orten, wo das Druckwerk auch Personen unter 16 Jahren 
zugänglich ist, ,erstr-eckt werden. 

Grundsätzlich werden in der Regel alle im § 10 angeführten 
Verbreitungsbeschränkung-en gleichzeitig zu verhäng-en sein, da 
normalerweise diese Maßnahmen •nur in ihrer Gesamtheit zu 
einem Erf,olg führen werden. 

Im Einzelfall wird sowohl die Art der Verbreitungsbeschrän
kungen .als auch ihre zeitliche Geltungsdauer nach dem Groä-e
der Anstößigkeit des Druckwerkes und nach der Wohrschein
lichkeit einer Beibehaltung der anstößigen Schreibweise zu be
stimmen sein. 

Zur Einbringung eines Antrages .nach § 10 des Gesetzes 
ist jede Be·hörde sowie jede Person, die ein berechtigtes Inter
esse nachweist, ber,echtigt. 

In der Praxis wird es insbesondere den Sicherheitsbehörden 
die ja- durch die Vorlage der Pflichtstück•e (§ 20 Preßgesetz) als erste von dem Inhalt eines Druckwerkes Kenntnis erlangen obliegen, gegebenenfalls s-ofort die entsprechenden Anträg� zu stellen bzw. soweit es sich um Bezirksverw.altungsbehörden handelt, eine Verbreitungsbeschränkung anzuordnen. 

Sache der Verwaltungsbehörden ist es auch, in Fällen in wel�hen ihr,er �nsi�ht �ach �ie Anordnung ".on Verbreitung/ beschrankung,en fur ,ein uber ihren Amtsbereich hinausgehendes _Territorium gerechtferti-gt erschei·nt, gemäß § 11 des Gesetzes bei der Sicherheitsdi·rekti-on die Anordnung von Verbreitungsbeschränkungen für das ganze Bundesland zu beantragen. In besonders krassen Fälfen, die ein Verbreitungsverbot für das ganze Bundesg-ebiet rechtfertigen würden, hat die Sicherheitsdirekti,on unbeschadet des · sofort im eigenen Wirkung'Sbereich zu erlassenden Verbreitungsverbotes diesbezügliche Anträge on das Bundesministerium für Inneres zu stellen, das im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Unterricht über die Anordnung einer Verbreitungsbeschränkung für das ga.nzeBundesgebiet entscheiden wird . 
. Um die 'im § 10 vorgesehenen Verbreitungsbeschränkungen w1rkSom zu gestalten, erscheint es geboten, in jedem konkreten Fall schnellstens eine Entscheidung herbeizuführen, damit die betreffenden Druckwerke möglichst rasch aus dem Verkehr gezogen werden können. Das Gesetz bringt diesen Gedanken durch die im § 11 enthaltene Bestimmung zum Ausdruck, der-
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zufolge die Bezirksv-erwaltungsbehörden über jeden gegenständ
lichen Antrag innerhalb von drei Tagen zu entscheiden und 
hierüber unverzüglich der Sicherheitsdirektion zu berichten
haben. 

Die Buchhandlungen, Tabaktrafiken, Zeitungski-oske u,nd Kol
porteure wären ständig, insbesondere aber unmittelbar nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes daraufhin zu überwachen, ob 
nicht im Sinne des § 2 des Gesetzes anstößige oder auf Grund 
des § 10 in ihrer Verbreitung beschränkte Schriften, Abbildungen 
oder Darstellungen bzw. Druckwerke öffentlich ausgestellt, aus
gehängt oder angeschlagen sind oder vertrieben werden. 

Zu diesem Zwecke wird -es sich empfehlen, den mit der 
f-Jandhabung der Kontrolle beauftragten Sicherheitsorganen Ver
zeichnisse der in ihrer Verbreitung beschränkten Druckwerke 
ausz·ufolg,en, um sie dadurch in den Stand zu setzen, Zuwider
handlungen gegen solche Verbreitungsbeschränkungen zweifels
frei festzustellen und sogleich mit der Beschlagnahme der dem 
Verfall unterliegenden Druckwerke, das sind aliSo die verbots-< 
widrig ausgestellten usw. Exemplare (§ 14 Abs. 2 des Gesetzes, 
§ 39 (2) VStG), vorzugehen. 

Schließlich wäre dafür Sorge zu tragen, daß die Kolpor
teure ·und Zeitungsverschleißer, schon um sie vor Schaden zu
bewahren, von jeder Verbreitungsbeschränkung raschestens in
Kenntnis gesetzt werden. 

Verbotene Ankündigungen 

.. �ie Bestimmu_ng,en des § 12 Preßgesetzes vom __ Jah_re 1922 sind.,� 
hauf1g dazu mißbraucht worden, u,m in Ankund1gungen zum '1J 
Zw_ecke der Anpreisung darauf hinzuweisen, daß ein Druck-
werk in einem bestimmten Bezi•rk einer Verbrei-tungsbeschrän-
kung zum Schutz der Ju.gend unterworfen oder unt-erworfen ge
wesen oder ein darauf abzielendes Verfahren anhängig oder an
hängig gewesen ist. · Das Gesetz beugt dem durch da,s Verbot 
derartig,er Hinweise vor (§ 15), dessen Uebertretung vom Ge-
richt zu ahnden ist. 

Ueberdies wird im § 15 die vorläufige Beschlagnahme von 
Druckwerken, die solche Ankündigungen enthalten, durch den 
Staatsanwalt oder die Sicherheitsbehörde im Sinne des § 37 
Preßgesetz für zulässig erklärt. Hierdurch soll die Mögli'chkeit
geboten werden, ouch solche Druckwerke möglichst rasch aus
dem Verkehr zu ziehen. 

"" fll'U/dJdclJ ... 
DIR KOCHHRTIGE l<AF'FEEWORHL 

Statistik Von Gend.-Major ANTON HATTINGER, Gendarmeriezentralkommando 

Ueber Statistiken wird weder in den einzelnen Fachpressert 
noch in der Tagespr,esse viel geschrieben, noch die Oeffentlich➔ 

keit hierüber entsprechend aufgeklärt, obwohl dies im Hin
blick auf di·e Wichtigkeit angezeigt wäre. Di,e Führung von 
Statistiken erscheint sowohl im� Staatswesen als auch in der 
Privatwirtschaft von besonderer Bedeutung, da hierdurch viel 
unnötiges zeitraubendes Studium von Akten vermieden wird. 
Genau geführte Statistiken, die entweder in graphischer oder. 
tabellarischer Form dargestellt sind, bilden die verläßlichsten 
Unterlagen für Planungen oder sonsti.9e Entscheidungen, sei es 
wirtschaftlicher, volkspolitischer Richtung usw. In welcher Rich
tung Statistiken zu führen �ind, wird immer von dem Zweck 
abhängig sein, dem sie di,enen sollen. Für den oberflächlkhen 
Beobachter -erscheinen Statistiken oft als unnötige und entbehr
liche Verwaltungsa1rbeiten1 die auch als Spielerei gewertet wer-
1den. Dem i st nicht so, denn jede Statistik erfordert genaue, oft 
umfangreiche Vorarbeiten und· gründliches Studium der Materie. 

Um ein Beispiel zum besseren Verständnis herausz,ugreifen, 
soll auf die im Jahr,e 1948 ,erschienene Kraftfahrstatistik ver
wiesen werden. Di•ese Statistik zeigt in dreizehn Tabellen den 
Stand des Krdftfahrwesens mit dem Stichtag 31. Oktober 1948 

4I; nach verschiedenen Gesichtspunkten, aus dem d_ie Entwic_klung 
seit Kriegsende hervorgeht. Dem Betrachter dieser dre1z-ehn 
Tabellen bietet sich ein Gewirr von Tabellen und Ziffern, die
aber bei aufmerksamem Studium ein vollkommen klares Bild
über das gesamte Kraftfahrwesen im ganzen Bundesgebiet, auf 
gegliedert nach V,erwoltungsgebieten, gibt. Die Tabellen enthal
ten Daten über die Art der Verwendung, Betriebsart (Benzin, 
Diesel, Holzgas, Gas •und Elektro) nach den Fahrzeugarten. 
und Erzeugungsländern, Fabriksmarken, nach Erzeugungsjahren 
F<1briksmodellen, Kraftfohrz,euge für Personenbeförderu.ng nach 
Personenkraftwagen, Autotaxi und Omnibusse, Lastfahrz-euge nach 
Bundesländern, Verw<1ltungsbezirken1 Nutzlast, Erzeugungsf.än
dern,' Betriebsart und Erzeugungsjahren. Alle lcli.ese Fahrzeuge
werden unterteilt je inach der Art der Fohrzeughalter, und zwar 
Behörden, Gendarmerie, Pdizei, Post, Rettungsgesellschaften, 
Feuerwehren, Bundesbahn, Aerzte und Tierärzte, Landwirtschaft,
Industrie •usw. 

Die Aufgliederung dieser Statistik zeigt den zur Bearbei
tung dieser Materie berufenen Organen übersichtlich, welche 
Maßnahmen für die Schaffung neuer Vorschriften, für die, 
Bereitstellung von Tr-eibstoff (Benzin, Gas, Holzgasm.aterial) 
für die Erteilung von Einfuhrg,enehmigungen a,utSländischer Kraft
wagen, Ersatzmaterialien, planvoll,e Erzeugung der verschiedenen 
Reifendimensionen usw. notwendig sind. So wi·e auf dem Kraft
fa'hrzeugsektor amtlich werden auch in Privatbetrieben Sta
tistiken geführt, um so die planvolle Entwicklung zu lenken. 

}� Ausz•ugsweise seien einige Statistiken, die vom Statisti1Schen 
Zentralamt bearbeitet werden, angeführt, und zwar die auf 
Grund des Bundesgesetzes vom 5. Juli 1950, BGBI. Nr, 159 
über die Vornahme von Volkszählungen (Volkszählungsg.esetz) 
vorgeschriebene Bevölkerungsstdtistik, Statistik über Erkrankungen 
und Sterbefälle an übertragbaren Krankheiten, Statistik über Tier
seuchen, Währungs- und Geldstatistik, Produktions- und V,er
braucherstatistiken auf den einzelnen Sektoren, wie Holz, Kohle, 
Gas, elektrischen Strom usw., Handels-, Verkehrs-, Fremden
verkehrs- und Monopolstatistik, Arbeitsmarktstatistik nach offenen 
Stellen, Gesamtbeschäftigung, vorg.emerkte Arbeiter, inländische 
und ausländische ·Arbeitnehmer, Statistik nach Berufsgnuppen, 
Meister, Gehilfen .und Lehrlinge, Statistik über Großhandels
preise und Großhandelsindex, Agr.arstatistik (Anbaufläche, Ernte, 
Ertrag usw.), Weinstatistik, Fischerei-, Jagdstatistik usw. 

Die Führung dieser Statistiken obliegt dem Oesterreichischen 
Statistischen Zentr.alamt unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft 
Wirtschaftlicher Zentralstellen und Kammern. Die Existenz von 
statistischen Einrichtungen g-eht bis zum Jahre 1863 zurück, wo 
bereits eine "Statistische Zentralkommissi-on" geschaffen wurde, 
die im Jahre 1870 dem Unterrichtsressort- ·unterstellt wurde. 

Achtung Abonnenten ! 

In der Ersten Republik finden wir bereits eine Bestimmung über 
die Kompetenz der Statistischen Zentralkommission, aus der her
vorgeht, daß das Volkszählungswesen, wie auch _sonstige Sta
tistiken Bundessache sind. Im Jahre 1921 wurde ein Bundesamt 
für_ Sta'tistik geschaffen, wobei die Statistische Kommission 1nur 
mehr ,eine beratende Stimme hatte. Eine neuerliche organisa
torische Aenderung ergab sich, als im Jahre 1934 das Bundes
amt für Statistik dem Bundeskanzleramte unterstellt wurde, wo
mit die Eingliederung dieses Amtes in den Verw.altungs,apparat 
erfolgte. Schon vor dem Jahre 1938 w<1r die Schaffung eines 
Gesetzes über den statistischen Dienst vorbereitet, erfuhr aber
durch die Einglied�rung Oesterreichs in das Deutsche Reich 
eine Unterbrechung. Nach der Befreiung im Jahre 1945 wurde 
dieser Verwaltungszweig zentralisiert, wodurch der W-unscn 
der berufenen Fachleute in Erfüllung ging. 

Durch das Behördenüberleitungsgesetz entstand das "Oester
reichische Statistische Zentralamt", dem die Führung aller Sta
tistiken zugewiesen wu·rde. Das Bundesgesetz vom 12. Jt1li 
1950 über die Bundesstatistik umfaßt alle Bestimmungen über 
die Ermittlung der notwendigen Daten, die Berechtigungen und 
Verpflichtungen der hierzu berufenen Organe, den Bereich, auf 
den sich das Gesetz bezieht, es regelt die Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden, die Verpflichtungen einzelner Personen, in• 
wieweit diese zur Mitarbeit verpflichtet werden können, 'c:liie 
Bestimmungen über die Auskunftspflicht und die Strafbestim
mungen. Als beratendes Organ steht dem "Statistischen Amt'' 
die "Statistische Zentralkommission" zur Seite. Bei Führung 
der Statistiken sind die einzelnen. Bundesministerien 1ressortmäßi:g 
beteiligt, sie liefern auch die erforderlichen Unterlagen bzw, 
erhalten diese für die Besorgung ihrer Aufg.aberr. 

Die Ermittlung der statistischen Unterl.agen erfol.gt durch' 
eigene Organe, die in Ausübung · ihres Berufes als Organ,e irrt
Sinne des § 101 S�. Ges. anzusehen sind und daher auch den
Schutz des § 68 St. Ges. g.enießen. Jede physische oder juristi
sche Person ist verpflichtet, im Sinne des Gesetzes den Kon
troll- und Zählorganen wahrheitsgetreue Angaben zu mac·hen. 
Die für st.atistische Zwecke ermittelten Daten und Unterlagen
dürfen nur für diesen bestimmten Zweck verw,endet werden, 
außer es erscheint im bezüglichen Gesetz Besonderes ongeord
net. Die Erhebungsorgane sind verpflichtet, die gemachten 
Beobachtungen und Feststellungen stre-ng geheim zu halten 1und 
dürf.en über ihre Ermittlungen keiner anderen Behörde oder P-er
son, als im Gese.tz vorgesehen i,st, Mitteilung machen. Zu1r Er
mittlung von Daten bzw. zu Erhebungen ka.nn jeder öster
•rekhische Staatsbürger, der das 18. Lebensjahr erreicht und 
das 60. Lebensjohr noch ,nicht überschritten hat, herang,ezogen 
werden. Von dieser Verpflichtung sind Kranke, Körperbehi,n
derte, Geistliche oder Ordenspersonen, Sicherheitsorgane, Or
gane des öff.entlichen Verkehrs und der Gesundheitspflege aus
genommen. Eine Lockerung von dieser Ausnahme besteht bei 
Bundes- ,und Landesbediensteten sowie Bediensteten v-on Kam
mern für Arbeiter und Angestellte sowie der gewerblichen Wirt
schaft und der Landarbeiterkammern, wenn deren Di•enststelle es
gestattet. 

So weit über di•e .,,Tätigkeit des Oesterr,eichischen Sta.tisti,
schen Zentralamtes. Nun gibt es aber auch St.atistiken in deir
Privatwirtschaft, Spitälern usw., die den Unternehmern bzw.
den Vorständen wichtige Aufschlüsse über notwendige Planun
gen, notwendig werdende organisatorische Aenderungen, Ren
tabilität einzelner Einrichtungen ·usw. geben. Die Hn,mzi,ellen 
Belastungen, die durch die Führung einer St.atistik entstehen, ent
schädigen durch die genaue ·und sichere FeststellUJng der erfor
derlichen Daten i,n kürzester Zeit. 

Aus Zweckmäßigkeitsgründen werden auch bei der Bundes
gendarmerie verschi,edene Statistiken geführt, um einerseits über 
die Leistung-en bzw. Beanspruchung der Organe eine Ueber
sicht zu gewinnen, anderseits aber auch, um durch die sta
tistischen Ermittlungen ,di•e Rentabilität einzelner Einrichtungen 

Wir bitten mit beiliegendem Erlagschein die fälligen Halb- und Vierteljahrsabonnementgebühren 
einzuzahlen. Gleichzeitig liegen zur Nachholung der Bezahlung der Jahresabonnements 1952 
(bezw. noch ausständige Beträgen aus 1951) Erlagscheine bei. 
Die Verwaltung ersucht höflichst um eheste Begleichung dieser Gebühren. 
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zu •ermitteln, bzw. Anhaltspunkte und Unterlagen für o·rgani
satorische Aenderungen zu erhalten. 

Derzeit werden auf Grund der Erlässe des Bundesministeriums 
für Inneres · ZI. 198.330-5/49 vom 30. November 1949 und 
ZI. 205.801-5/50 vom 21. Jänner 1950 seitens der Gendar
meri-edienststellen die Nachweisungen über Kriminalität, 'Jugend
kriminalität, Gefährdung der Jugendlichen und Kinder u,nd 
über politische Verbrechen und zuf.ylge Erlaß ZI. 186.383-5/48 
vom 25. Mai 1948, ZI. 212.940-5/50 vom 24. August 1950 
die Verkehrsunfallnachweisungen vorgelegt. Diese Nachweisun
gen werden allmonatlich ausgewertet und nach Jahresschluß 
in einer graphischen Darstellung zusammengefaßt. Außu diesen 
Statistiken werden die durch die Gendarmeriebeamten aus
geübten Waffengebrauchsfälle nach verschiedenen Gesichts
punkt,en ausgewertet, um so einen Ueberblick über Zweck
mäßigkeit der verwendeten Waffen, Art der Angriffe 'auf 
Gendarmen, Ursachen, welche zum Waffengebrauch führen, 
weiters um festzustellen, in welchem Ausmaße Notwehr, Ver
eitlung der-:- Dienstverrichtung oder Flucht von · Angehaltenen 
zum Waff.engebrauch führen. Alle di-ese Ermittlungen geben 
im Verlauf.e ,eines Jahres ein Bild über die oben angeführten, 
Waffengebräuche. Zur Ermittlung der Zweckmäßigkeit •UJnd Ren
tabilität des Gendarmeriediensthundewesens wird eine Erfolgs
st<1tistik geführt, aus welcher ersichtlich ist, wi·e viele Erfolge, 
T ei !erfolge und bei welchen Straftaten, die Hunde erzielt 
haben ,und wi,e hoch die durch die Arbeit der Hunde zu.st.rnde
gebrachten V,errnög.enswerte sind. 

Im laufe der Zeit wi,rd die Statistik der Oesterreichi�chen 
Bundesgendarmerie wei,ter ausgebaut, wodurch nicht nur deren 
Leistungen ,entsprechend hervorgehoben, sondern auch Unter
lagen für Verbesserungen geschaffen werden. 

Verstehender Artikel soll dazu beitr<1gen, das Verständnis 
für die Führung von Statistiken zu heben ·und dar<1uf hin
weisen, d<1ß bei Ermittlung der Daten die erforderliche Ge
nauigkeit angewandt wird, •um einwandfreie verläßliche Auf
stellungen in Form von graphischen oder tabellarischen Sta
tistiken zu bekommen, die im Interesse des Gendarmeriekorps 
publizi,ert 1und der Oeffentlichkeit gelegentlich ein Bild über 
den schweren Dienst geben können. 

Die wiedergegebenen graphischen· Darstellungen zeigen, mit 
welcher Genauigkeit und Uebersicht di·e einz,elnen Materien 
bearbeitet werden. 

-- -------------------, 
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Warum nach Graz oder nach Wien? Sie ka'ufen 

Schober- Möbel 
g e na u  so günsti g in 

fürsf enfeld, Hauptstr. 32 

Weiz, Schlachthausgasse 7 

Hartberg, R. Obendrauf
s!ra6e 1, Be s t e 11 u n g e n bei 
Handelsagenfur R. Plesch 

Sparen Sie Fahrt- und Transportspesen 
Besuchen Sie unsere Möbelausstellungen 
Große Auswahl I Teilzahlungen. Lieferungen mit eigenem Möbelauto 1 

Die ·burgenländische 

Grenzgendarmerie 
Von Gendarm KARL LUTZ 
Gendarmeriepostenkommando Drassburg, 
Bezirk Mattersburg, Burgenland 

Von grünen Wiesen und Bergen begrenzt liegt im Osten 
unserer Republik das jüngste Bundesland, das Burgenland. Auf 
seinen Bergen stehen alte Burgen und Ruinen und blicken weit 
in das Land hinein. Viele Sagen und Legenden umpreisen seine 
Landschaft, die in vergangenen Zeiten von vielen Heereszügen 
belagert und umkämpft wurde. Von solchen Kämpfen umwogt, 
hat sich nach der Volksabstimmung 1921 die Bevölkerung Bur
genlands zu Oester,r,eich bekannt. Durch di-e Tätigkeit der un
g<1rischen Freischärler konnte erst in der zweiten Hälfte No
vember und a,nfa,ngs Dezember 1921 abschnittsweise die Ver
waltu"ng des Landes über.nommen werden. Die österrei,chische 
Gendarmerie• und das Heer hatten di,e Verwaltung sicherge
stellt. So manche Kameraden aus •unserem Gendarmeriekorps 
ließen bei diesen Kämpf.en ihr Leben. Seit di.es_er Zeit 
wurde das Burgenland von einem der schwersten Kriege der 
Geschichte, des zweiten Weltkrieges, heimgesucht. Dies_e Kri�gs
jahre haben es auf das schwerste geschädigt und zerstort. Viele 
im laufe der Zeit von der Bevölkerung mühselig erbauten Häuser 
stürzten, durch Bomben und Granaten getroffen, zusammen. Das 
Land verlor manchen guten Bürger. In den Tälern und auf den 
Bergen wurden durch die Kriegsflammen zahlreiche Waldanlagen 
und jahrhundertealte Burgen zerstort. Das Land erlitt schwerste 
Enttäuschung. Nun kam der Friede. Mit diesem Frieden kam aber 
nicht das, was man sich unter einem solchen vorstellt. Die 
Bomben · und Granaten blieben zwar aus, die Kriegsflammen 
wüteten nicht mehr, aber trotzdem war das Burgenland öde und 
freudlos. Obwohl es sich immer aus seinen fruchtbaren Feldern 
ernährte, zog zu dieser Zeit eine große Hungersnot durch das 
Land. Dies war die Zeit für jene dunklen Elemente-, die sich aus 
dem Chaos der Nachkriegszeit ihren Nutzen suchten. Morde, 
Raubüberfälle und sonstige schwere Verbrechen standen auf der 
Tagesordnung. Die Bevölkerung Burgenlands wird noch jene 
grauenhaften Tage in Erinnerung haben, an denen zwei junge 
Gendarmen in treuer Pflichterfül-lung und Aufopferung im Ober
pullendorfer Bezirk ihr Leben lassen mußten. Sie kamen auf 
bestialische Weise durch Pistolenschüsse um ihr Leben. Was diese 
und viele andere Kameraden für Oesterreich gaben, soll .ein 
ewiges Mahnmal in unseren Herzen sein. Wer zu solchen Taten 
fähig war und diese Morde ausgeführt hat, wird wohl ein 
Geheimnis für immer sein. Die Erinnerung aber bleibt in uns. 
Der Stand der burgenländischen Gendarmen war schwer, sie 
selbst waren ständig großen Gefahren ausgesetzt. Zum Teil un
bewaffnet oder mit alten Gewehren versehen, standen sie im 
Dienst. Nur der kann sich- w.ohl ein Bild von Iden damaligen 
Verhältnissen machen, de·r si-e selbst mitedebt ha.t. Eine unvor
stellbare Sache aber ist ,es auch, wenn man bedenkt, daß zur 
damaligen Zeit in manchem Postenrayon täglich gegen hundert 
und mehr Personen die Staatsgrenze in Richtung nach Oester
reich passiert haben. 

Daß unter solchen Personen auch viele lichtscheue Individuen 
waren, die Burgenlands Bewo�_ner . in Furcht u�d U�ru�e v•e�
s-etzt haben scheint Selbstverstandl1chke1t zu sein. Bei Einbrucn 
der Dunkelh

1

eit wurden Häuser verbarrikadiert, um sich auf diese 
Weise einen Schutz vor Raub und Plünderungen zu suchen. Ein 
wirkungsvolles Einschreiten der Gendarmen wurd_e durch. dR.n 
beschränkten Waffengebrauch verhindert. Zu den vielen Pflichten 
gesellten sich wenig Rechte. 

Wenn man die heutigen Sicherheitsverhä!tnisse mit denen der 
damaligen Zeit vergleicht, so kann man . sie wohl als gut 6.e
zeichnen. Abgesehen von kleineren „Delikten, kommt es l1icht 
alfzuoft zu nennenswerten Zwischenfallen. 

'Die burgenländische Gendarmerie versieht ihren Dienst zum
Wohle und Schutz der Bevölkerun§· D_ie Hmt�l.lyr,� der öffent
lichen Ordnung, Ryhe und §imerh�lt Wal' schwer, es wurde 
dank der guten Führung und des aufopfernden Verhaltens der 
Gendarmen geschafft. Die BewoHner Burgenlands haben heute das 
•Gefühl, daß die Genda,nmeri,e zu ihrer Unterstützung da ist, sie 
iwissen auch, hi,er haben sie jemanden, der ,urn ihre Sicherheit 
besorgt ist. .Di,eses Gefühl wird unter der Bevölkerung vorha.nden 
s•ein, so lange di,e Gendarmerie bestrebt ist, zur Erlangung ihrer 
Aufgabe die schwersten Opfer zu bri,ngen. 

�'1l[ll[1InlrlIEllr1ILllJN G llEN 
DER ZENTRALSTELLE FOR BRANDVERHOTUNG 
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BRANDURSACHE: Brandstiftung 

Die vorsätzliche Brandstiftung, eine Handlung mit der Ab
sicht an fremdem Ei,gentum eine Feu.ersbrunst entstehen zu las
sen 'wird durc'h verschiedenartige Motive eingeleitet. 

'oer wirkliche Pyromane, e,in Geisteskranker, der aus r-eiiner 
Triebhaftigkeit (verbunden mit sexuellen Vorstellungen) willenlos 
zur Brandlegung getri,eben wird, ist außergewöhnlich selten zu
finden. Dagegen wurde festgestellt, daß di•e Zahl der Geistes
kranken unter den Bra.ndlegern einen überaus großen Raum 
einnimmt. Erfah·rungsgemäß hat sich ein Prozentsatz von ungetähr 
20 Prozent ,ergeben und beim weiblichen Geschlecht ist mit 
einer noch höheren Proz,entza.h'I zu rechnen. Di-ese Geistes.-
kranken werden meist durch Vorstellungen, die in ihrer Krankheit 
begründet sind, zu ihren T.iten veranlaßt. In einem ähnlichen 
Zustand _handelt auch der Volltrunkene, der durch Alkohol 
seiner Hemmungen beraubt wurde und dann in einem Dämmer-
zustande z•um willenlosen Werkzeug seiner Phantasie wird. 

Außerhalb der Reihe dieser mehr oder minder sinnesver
wirrten, a-lso des Gebrauch.es der Vernunft beraubten Täter 
stehl der Brandleger, der wohlbewußt und gutübedegt an die 
Tat schreitet. Unter diesen nimmt der Versicherungsbetrüger 
wohl den höchsten Prozentsatz der Fälle für sich in Anspruch 

Die verschiedenartigsten J(onstruktionen von selbstg,ebastelten 
Zeitzündern legen Zeugnis dafür ab, daß sich der Täter in der 
Herstellung solcher Geräte mit einer Gründlichkeit betätigt hat, 
die einer besseren Sache würdig gewesen wär•e. Vi,ele solche 
Zeitzünder sind geradezu als "Erfindungen" zu bezeichnen. Daß 
überaus oft mit großem Raffinement v:irgegangen . wird, mag fol
gender Fall bezeugen. 

Eine fünfzigjährige Frau, die ihr Besitztum gegen di,e Auf
bringung ihres eigenen Lebensunterhaltes an einen Fremden über
tragen hatte, fühlte sich sch.)n seit längerer Zeit geldlich be
nachteiligt. Es kam 06 di-eser Differenz öfter zu heftigen Strer0 

te iien. Die Frau sann auf Rache und wollte den neu•en Be
sitzer schädigen. Als eines Tages die Feuerbeschaukommission 
das Anwesen überprüft und dabei die Lichtanlage in der 
Scheune bemängelt ha�te, legte sie am gleichen Tage an deir 
von der Feuerbesc·haukommission als zum':!ist gefährdet b
zeichnet,en Stelle einen Bra,nd, mit dem sie einen Kurzschluß. 
vortäuschen wollte. Tatsächlich wurde auch zuerst diese Brand
ursaoh-e angenommen und erst im Zuge der Erhebungen konnte 
einwandfrei .nac'hg,ewi,esen werden, daß Brandlegung worlag. 
Die Täterin gesta.nd bei ihrer Verhaftung Motiv und Tatdurch
führung ,ein. Die Fra,u _wollte also - las sie doch fast jede 
Woche von einem Kurzschlußbra.nd in der Zeitung - auf 
diese bequeme Art die Brandausbruchsursache g•eradezu den 
Mitgliedern der Feuerbeschaukommission in den Mund legen. 

Als weiterer Beweggrund tritt häufig die Rac:he an den 
Tag. Zerwürfnisse und Streitigkeiten mit dem Brotgeber sind 

in der Regel die Triebfedern der a�s diesem Motive ·unter
nommenen Brandlegungen. Meist spielt ein zurückbehaltener 
Lohn oder eine andere Einsparung zu Lasten des Brandlegers 
die -entscheidende Rolle. Auch persönliche Kränkung,en -und 
Zurücksetzungen können bei zu Affekthandlungen neigenden 
Personen verheerende Folgen auslösen, wie der -nachstehend 
beschriebene Fall es beweist. 

Eine recht unangenehme Ueberraschung erlebte ein Land
wirt, der seine Magd beauftragt hatte, am· "Kirtag" allein 
auf seinem Hof zurückzubleiben. Die vom Kirtag zurückkehrende 
Bauernfamilie fand ,eine abgebrannte Scheune und ein ver
wüstetes Wohnhaus v.or. Möbel waren zertrümmert, die Wäsche 
im Küchenofen v,erbra-nnt, Schmalz und Marmelade waren auf 
die Wände geschmiert, Blumentöpfe und Geschirr lagen in 
Scherben am Boden. Die Hausgehilfin, <;lie das alles aus Zorn, 
weil sie nicht' auf den Kirt<1g gehen konnte, begangen hatte; 
war auf -und davon. 

Auch Gelt-ungstrieb kann unter Umständen zu Brandstiftungen 
verleiten. Hier verlockt meist krankhafter Ehrgeiz den Brandleger 
zu seiner Tat. 

Gar nicht sei selten sind die Fälle, daß ein Verbrecher 
zur Verschleierung seiner Tat, bzw. zur Vernicl,Ling der 
Spuren, eine Brandlegung unternimmt. Der Fall des dreifachen 

Mordes in Unter-Bergern mit dem nachfolgenden Brand des 
landwirtschaftlichen Anwesens, ist sicherlich noch als hervor
stechendes Beispiel in Erinnerung. 

Kaleidoskopartig vielfältig sind also Motiv und Ausführung, 
von Brandlegungen. Somit gehört diese Brandursache in puncto 
Ausforschung wohl zu den schwersten ·Aufgaben, die einem 
Exekutivorgan in der Praxis gestellt werden können. 

Für freie Stunden und Urlaub bietet 
Zeitvertreib und unterhaltende geistige 
die eben erschienene zweite bedeutend 
Auflage 

-Mi-

amüsanten 
Anregung 
erweiterte 

Die Wunderzahl 142 857 

und andere geheimnisvolle .Zahlenwunder. Eine mathe
matische Spielerei von 

FRANZ NUSKO 
(Gendarmeriegeneral, Gendarmer-iezentral:!irektor i. R.) 
Kartoniert 140 Seiten 29.50, Halbleinen geb S 34.50 

Außer dieser hochinteressanten einzigartigen Wun
derzahl behandelt das Buch neu hinzugekommene, 
vielfache sonderbare Merkwürdigkeiten 

über das Zahlenwunder 012 345 679 
ferner bringt es überaus interessante, erschöpfende 
Ausführungen 

· über die mystisi;.he Zahl Sieben 
im Leben des einzelnen Menschen und des ganzen 
Universums sowie besonders auch ihre Bedeutung 
in erbbiologischer Hinsicht. Gezeigt werden schließ
lich kaum allgemein bekannte, höchst sonderbare, 
mannigf6che Arten über di.e 

Teilbarkeit durch 7, 11, 13, 27 und 37. 
Bejm Lesen des Buches kommt man aus dem 

Staunen nicht heraus, was die geheimnisvolle Wun
derzahl und das Zahlenwunder all-es vermag und 
welch tiefe Geheimnisse und ergötzliche Merkv,-ür
digkeiten in diesen eigenartigen Zahlen verborgen 
sind. Mit v,erblüffenden, :ift fast belustigenden Zahlen
experimenten, erstaunlichen Rechenoperationen und 
Zahlenakrobatik kann sich jeder Laie ohne mathe
matische Vorkenntnisse und ohne Schwierigkeiten als 
wahrer "Zahlenhexenmeister" bewundern lassen. 
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder beim Verlage 

Brüder HOLLINEK, Wien III, Steingasse 25 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN- GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwaltung der Österreichischen Juristenzeitung Nachdruck verholen 

Wesen des Gewohnheitsdiebstahls im Si·.1ne des § 1761 lit. a StG. 
Gewohnheitsdiebstahl liegt vor, wenn dem Täter bereits ein 

Hang zum Stehlen innewohnt, dem er bei jeder ihm günstig 
erscheinenden Gelegenheit erliegt, und der ihn auch ohne 
äußeren Anlaß •und •ohne aufstoßende Gelegenheit Diebstähle 
verüben läßt. Dieser Hang muß durch die Gewöhnung an das 
Stehlen ,erworben sein, die ihrerseits wi,eder eine- oftmalige Ver
übung voraussetzt. Kennzeichnend ist weiter, daß durch die Ge
wöhnung jeder er:nstliche Widerstand. gegen das strafbare Tun 
in steigendem Maße g.eschwächt •und schließlich ganz ausgeschal
tet wird, s·o d<Jß den Täter weder mor<llische Hemmungen npch 
Furcht vor der Entdeckung •und vor der Str<Jfe von der Begehung 
einer ,neuen T<lt abzuhalten vermögen. Demgemäß wird in der 
Regel der Fälle der Hang zum Stehlen nach außen hin durch die 
Wirkungslosigkeit erlittener Strofen oder ,iuch durch eine Häu
fung der einz,elnen diebischen Angriffe in Erscheinung treten. 
Hier trifft beides zu. Denn nach dem Urteilssatz verübte der An
geklagte in der Zeit von kaum drei Wochen, das ist vom 
�1- Juni bis 10. Juli 1951, ,nachdem er erst etwa 2½ Monate 
vorher ous der Strafh<lft -entlassen worden war, bereits wieder fünf 
Einbrüche, davon im Verlaufe eines Tages (des 21. Juni) allei.n 
drei Diebstähle, schon in der folgenden Nacht (nebst einem 

. Einbruchsversuch) .neuerlich einen Einbruch und den letzten Dieb
stahl sodann am 10. Juli 1951. Außer di,eser raschen Häufung 
der diebischen Angriffe in ganz kurzer Zeit rst aber vor allem 
die Erfolglosigkeit der vorausgegangenen schwer-en Abstrafungen 
des Angeklagten - mit si-eben und fünf Jahren schwerem 
Kerker - mit Recht vom Erstgerichte zur Begründung der be
kämpft.en Annahme herangezogen worden, Denn daraus und im 
Zusammenhalte mit dem raschen Rüdfall des Angeklagten nach 
so empfindlichen Abstrafungen geht klar hervor, daß die Ver
urteilungen des Nichtigkeitswerbers wegen Gewohnheitsdiebstahls 
ungeachtet der schweren Strafen nicht die g-eringste Wirkung 
gezeitigt haben. Der Schluß des Gerichtes, daß dem An
geklagt-en ein Hang zum Stehlen im Sinne. des § 176 1 lit. a 
StG., wie ihn der Beg.riff des Gewohnheitsdiebstahles voraus
setzt, innewohne, entspricht somit durchaus . der gegebenen 
Sachlag•e. Die Unterstellung der Tat unter die Bestimmungen der 
erwähnten Gesetzesstelle steht daher im Ei.nklange mit dem Ge
setze (OGH., 1. März 1952, 5 Os. 41; KG. St. Pölten, 6 Vr.
1049/51). 

War-um ist Gebrauchsdiebstahl straflos? 

Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes 
(Vgl. OeJZ 1951, EvBI. Nr. 18 und 445, SSt. Vlll/92, Slg. 665) 
beruht die Straflosigkeit des Gebrauchsdiebstahls auf der Er
wägung, daß ,eine Besitz-entziehung nicht vorliegt, wenn der 
Täter eine Sache nur zu vorubergehendem Gebrauche an sich 
nimmt und hierbei beabsichtigt, di,e Sache nach gemachtem Ge
brauch dem Berechtigten wieder zurückzustellen. In einem 
solchen Falle fehlt die zum Diebstahl erforderliche Herrschaft�
anmaßung über d(e Sache. Denn der Täter will den Besitz v•orüber
gehend für den Berechtigten - wenn auch ohne dessen Ein
willigung - ausüben. Wenn aber der Täter die Sache, die er 
dem Berechtigten rechtswidrig weggenommen hat, an einem an
deren Platz abstellt, als an dem, von dem er sie weggenommen 
hat, begibt er sich selbst des vertretungsweise ausgeübten Be
sitzes, ohne daß der unmittelbare Besitz des Ber.echtigten wi,e
der hergestellt wird. In einem solchen Fall liegt daher eine 
Besitzentziehung vor. 

Im vorliegenden F<JII hat der Angeklagte B. das Motorrad 
des A. - ganz abgesehen davon, daß er bei der von ihm 
unternommenen Fahrt das Benzi•n verbraucht und .nicht ersetzt 
hat - nicht an den Ort zurückgebracht, von wo er ,es wes; 
genommen hat. Die gegenteilige Auffassung der Beschwerde, 
die ,<;ich insbesondere auf die Meinung stützt, es spiele ein 
örtlicher Unterschied von 100 bis 200 Meter hierbei keine 
entscheidende Rolle, ist rechtlich verfehlt. Denn es kann unter 
Umständen schon eine geringfügige Ortsveränderung die Sache 
r1us dem Besitz des Bestohlenen entziehen, weil sie sich dort 
flicht mehr in demselben Aufsichtsverhältnis befindet, wie an 
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dem ursprünglichen Ort. Dies gilt um so mehr dann, wenn der 
Täter, ·wie im vorliegenden Fall der Angeklagte das Motorrad 
nach dessen Benützung etw<l 200 Meter von dem Ort, von 
dem er es weggenommen hat, einfach auf der Str<Jße stehen 
läßt, sich nicht mehr darum kümmert ·und auch keine Schritte 
unternimmt, um den Eigentümer zu verständigen, wo sich· das 
Motorrad befindet. Aus welchem Grund der Täter das gestoh
lene Gut nicht mehr an denselben Ort zurückbringt, etwa wie 
im vorliegenden Falle der Angeklagte aus Angst vor Entdeckung, 
ist dabei rechtlich ohne Bedeutung. Es kann daher von ei1nem 
str<lflosen Gebrauchsdiebstahl des Motorrades des A. durch 
den Angeklagt-en B. nicht die Rede sein, vi-elmehr hat das Erst
gericht diese Tat des Angeklagten ohne Rechtsirrtum als das 
Verbrechen des vollbrachten Diebstahls nach den §§ 111, 173, 
114 1 lit. d und 179 StG beurteilt (OGH, 13. März 1952, 
5 Os. 29; LG. Klagenfurt, 11 Vr. 1860/51 ). 

Volle Berauschung im Sinne des § 523 StG schließt nicht jede 
Denk- und Handlungsfähigkeit aus 
Daß dieses Verhalten des Angeklagten, weil -er nach An

nahme des Gerichtes sich zur Tatzeit im Zustande der Berau
schung befand, rechtlich nur hätte beurteilt werden dürfen, wie 
wenn der widernatürliche Verkehr a.n einem Schlafenden ausgeübt 
worden wäre, bnn vom Nichtigkeitswerber ·nur bei völliger 
Verkennung des Begriffes der vollen Berauschung .nach dem 
§ 2 fit. c rund dem, § 523 StG behauptet werden. Volle Be
rauschung ist nicht wie der Schlaf durch absolute Ausscholtung
jeder Denk- und Handlungsfähigkeit gekennzeichnet, sondern
liegt vor, sobald das Bewußtsein, also eine .nur im wachen.
Zustande mögliche Lebensäußerung, ohne daß jedoch jede Denk
fähigkeit oufgehoben wäre, bereits so sehr beeinträchtigt i,st,
daß der Gedankenablauf ,nicht mehr .normal vor.sich geht, sondern
vielmehr infolge der Alkoholeinwirkung zu einer völng falschen
Beurteilung der Umwelt führt. Wäre die in der Beschwerde ver
tretene Auffossung richtig, dann hätten die vorerwähnten gesetz
lichen Bestimmungen betreffend die volle Berauschung kei,nen 
wie immer gearteten Sinn, weil ein Volltrunkener dann überhaupt
niema,ls Subjekt, sondenn stets nur Objekt eines Deliktes sei.n
könnte - eine Annahme, deren Abwegigkeit nicht .mehr weiter
erörtert werden muß. Der Schuldspruch des Angeklagten wegen
Uebertretung nach § 523 StG erweist sich demnach als recht
lich einwandfrei (OGH., 4. April 1952, 5 Os. 195; LG. Wien,
7 d Vr. 5638/51),

Auf�ahme einer Unmü·ndigen zu Aufräumungsarbeiten im ehe
lichen Haushalt, begründet Aufsichtsverhältnis im Sinne des 
§ 132, III. StG. 

Die Beantwortung der Frage, ob der Ang.eklagte zu dem 
mißbrauchten Mädchen in dem im § 132, IIL StG vorausgesetz
ten Verhältnis gestanden ist, is.t davon abhängig, ob das Mäd, 
chen schutzbedürftig war und ob es der Aufsicht des A·n
geklagten •unterstand. Beides war hier der Fall. 

Die Schutzbedürftigkeit ergibt sich aus dem Alter der A.,
die noch unmündig war, Sie stand zur Zeit ihrer Beschäfti-gung 
beim Angeklagten aber auch unter seiner Aufsicht. Der An
geklagte hatte von der Ziehmutter der A. erbeten, daß die A. 
zu Aufräumungsarbeiten in seine eheliche Wohnu,ng kommen 
dürfe. Diese Erlaubnis war erteilt worden. Unter solchen Ver
hältnissen aber besteht •nach der gewöhnlichen Lebensauffa-ssung 
eine Pflich_t des Arbeitgebers, jugendliche Arbeiter auch i,n sitt
licher Beziehung z,u beaufsichtigen - der Arbeitgeber tri.tt damit 
in -ein Autoritätsverhälbnis zu rhne'n das er zum Zweck ihr,er 
Verführung zur Unzucht ,nicht mißbrauchen darf. Schon die 
bloße Tatsache der Aufnahme z·u Arbeiten im ehelichen Haus
halt begründet das Aufsichtsverhältnis im Sinne des § 132 III StG
(SSt. 11/89, Xll/80, XVll/5�-

0it Recht hat daher das Ers\gericht angenommen, daß die 
A. -eine der Aufsicht des Angeklagten anvertr<Jute Person war
und h<lt daher zutreff.end die Tat auch den Bestimm1u,ngen des 
§ 132 III. StG. ·unterz0gen (OHG., 4. April 1952, 5 Os. 65;
LG. Wien, 1 Vr 2944/51). 

ie 

Gedenktag der 
Bundesgendarmerie 

Anläßlich des Gedenktages der Bundesgendarmerie fanden im 
ganzen Bundesgebiet bei den einzelnen Landesgendarmerie
kommanden Gedenkfeiern, verbunden mit einer Ehrung der in 
Ausübung ihres Dienstes gefallenen Gendarmeriebeamten, statt. 
Seit 1945 zählt die Bundesgendarmerie 101 Tote u.nd 362 schwer
verletzte Beamte. - An der Feier beim Landesgendarmerie
kornmando für Niederöskrreich nahmen Innenminister H e Im e r  
in Begleitung von Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit 
S�ktionschef K r  e c h I e ·r, Gendarmeriezentralkommandant Ge
neral Dr. K i m m e  1, Ministerialrat Dr. H a  n t s c h k, Poliz�i
präsident H o  I a u b e k, Polizeigeneral T ä u b I e r, Landesrat 
M ü 11 n e r  von der Niederösterreichischen Landesregierung und 
Sicherheitsdirektor von Niederösterreich Hofrat S c  h e n k, teil. 
Nach ·einer Gedenkr-ede von Innenminister H e  I m e. r wurden am 
Ehrenmal der gefallenen Gendarmeriebeamten Kränze der Bundes
und Landesregierung und der Gendarmeriebeamten niedergelegt. 

Uie �a�ne Rotmei�rot 
Von Gend.-Bezirksinspektor ERASMUS DIESSLBACHER, Salzburg 

Es flatterte dein Banner, 
Im Oskn wie im West, 
Hin über alle lande,. 
Bei uns'rem Jubelfest 
Und t<Jusend Männer folgten, 
Im Herzen mit dem Schwur: 
Wir folgen dieser Fahne 
Und dieser Fahne nur. -
Wie schön sind deine Farben, 
Trotz harter Zeiten, Not, 
Du wirst uns Symbol, Treue, 
Du Fahne Rotweißrot. -
Rot ist die Glut des Feuers, 
Rot ist sein wilder Schein 
Und glühend soll die Liebe 
Zur schönen Heimat sein. -
Schön weiß sind deine Leinen, 
So makellos und rein 
Soll unser Standeswappen 
Zu allen Zeiten sein. 
Und wieder rot im Bilde, 
Die Fahne sich uns zeigt, 
Wenn sich der Kelch des Leidens 
Im größten Opfer neigt. 
Wenn aus der Todeswunde 
Das Herzblut sickert warm 
Und wo im Dienste fallet 
Ein treuer Pflichtgendarm. 
Dann grußt das brechend Auge, 
Im großen Opfertod, 
Zum allerletzten Male, 
Die Fahne Rotweißrot. 

Bild 1: Von links nach rechts: Landesgendarmerlekommandant für Nieder
österreich Oberstleutnant Ku n z, Landesral M U 11 n e r, Pollzelprli, 
sidenl H o I a u b e k, Innenminister H e I m e r, Hofrat S c h e n k, 
Polizeig<neral T ä u b I e r und Gendarmerlezentralkommandant Ge• 
neral Dr. K i m m e 1. 

BIid 2: Der Bundesminister bei der Gedenkrede, In der Mille: Goneral
direktor für die öffentliche Sicherheit, Sektionschef K r e c h I e r. 

Bild 3 und 4: Der Ehrenzug und die Musikkapelle des Landesgendarmerie• 
kommandos fUr Niederösterreich. 



Kurzberichte über Erfolge von Cendarmeriediensthunden 

R a u b ü b e r f ä 1 1 e : Im Monat 1951 trieben maskierte 
Räuber im Bezirk Leibnttz in Steiermark ihr Unwesen. Sie lauer
ten zur Nachtzeit mit Gewehren bewaffnet Kraftfahrzeuglenkern 
auf, •und beschossen sie, in der Absicht, ,um sie zu berauben. 

.Trotz Vorpaß und intensiver Patrouillentätigkeit konnte es nicht 
gelingen, der Täter habhaft zu werden. In der Nacht vom 
16. zum 11. März 1951 verübten die Unbekannten abermals 
zur Nachtzeit einen Ueberfall, wobei sie mehrere Schüsse ab
gaben, durch- die zwei Personen verletzt wurden. 

Gendarmerie-Patrouillenleiter Josef E b e r t  des Postens Wil
don wurde mit der Diensthündin "$enta II" zum Totort beor
dert und die Hündin angesetzt. An vom Täter zurückgelas
senen Holzpantoff.eln kon,nt-e die Hündin Witterung nehmen und 
ve_�fol�te -eine zirka 1200 Meter lange Fährte, wobei die 
Hundin nach zirka 350 Meter zwei Patronenhülsen fand. Die 
Fährte führte sodann noch über Wiese_n, Feldwege und stark 
begangene St-eig,e, so daß die Hündin di-e Fährte verlor. Auf 
q_rund der aufgefundenen Patr-onenhülsen lllld ausgearbeiteten 
Fahr_te konnten die Gendarmerieorgane als Täter -eiAen gewissen 
�lo1s Haas und Franz Kaweinl verhaften. Die Täter wurden zu 
Je zwanzig und fünfzehn Jahren schweren Kerker vewrteilt. 

G -e s c h ä f t s e i n b r u c h. In der Nacht zum 28. Novem
ber 1951· wurde in das Kaufhaus der J,diane Hammerschmid in 
Roßleithen im Mühlviertel ,ein Einbruch verübt, wobei ·T extili•en 
1m Werte von 5850 S gestohlen wurden. 

Ge�darmeriedienstl:iund "Argus von der Welserheide" unter 
der Fuhrung des Gendarmen Josef H i n t r i  n g e r  der Er
hebungsabteilung des Londesgendarmeriekommandos für d0s Mühl
viertel, wurde onges-etzt und arbeitete eine zirka 800 Schritte 
lang,e Fährte aus, die in ein Haus führte, in dem ein Uebelbeleu
mundeter im Unterstande wa-r. Um die Richti-gkeit der Arbeit 
des Hundes z·u überprüfen, wurde der Hund abermals ongesetzt 
u�d konnte dieselbe Strecke wieder ausarbeiten. Der Ver
dachtige leugnete die Täterschaft. "Argus" wurde duf einer 
vom _verdächtigen gesetzten Fußspur angesetzt ·und a,rbeitete 
die Fahrte zirka 500 Meter lang aus, bis zu einer Scheuer wo 
das ·gesamte Di-ebsgut gefunden werden konnte. Durch die Arbeit 
des Hundes wurde der Einbruch voll und ganz geklärt. 

R a u b m o r d v e r s u c h: Am 13. Oktober 1951 gegen 
22 _Uhr, wurde auf die Pächterseheleute L.;useng in Stenzen
greith- _in Stei-ermark, e.i-n Raubmordversuch ·unt-ern-ommen. Der 
Diensthund "L,ux" der Erhebungsabt-eilung des Lo,nde�gendar-merie
kommandos für Steiermdlrk wurde unter du Führung des Gen
darmerie-Potrouillenleiters L a u  s ,e c k e r  am Tatort angesetzt 
von wo aus der Hund_ unter den schwierigsten Verhältnisse� 
n:1_1t einigen Unterbrechungen eine Fährte mit einer Länge von fu_nf Kil_ometer ausarbeitete. Durch- diese Arbeit gelang es, ols T 0ter ·einen gewissen Johann Affenberger und Joha.nn Mautner 
auszuforschen, die der Tctt überführt und z,u fünfzehn Jahr-en 
Kerker verurteilt werden konnten. 

B r  a n d I e g u n g e n. Am 5. August 1951 -entstanden in der 
Ortschaft Ulmerfeld und Dippersdorf Schadenfeuer. Durch diese 
beiden Feuer entstand ein Schaden von 300.000 S. Trotz der 
großen Schwierigkeiten, die sich bei Bränden mit dem Ansat21 
e1ne_s Hundes ergeben, wurde Gendarmerie-Pa-trouill-enleiter 
G r I m m des Postens Oe.:l bei Amstetten zur Brandstätte -ent
sendet. Nach schwieriger Sucha,rbeit, die über zw,ei Stunde,n 
erforderte·, konnte der Brandleger ermittelt werden. Durch die 
\l�rhaftung beim zweiten Brnnd gesta11d der Täter auch die 
Taterschaft beim ersten Brand. 

Diese Arbeit zeigte das gute Zusammenspiel zwischen 
Hundeführer und Hun<ll. 
• W i I d d i e b s t a h 1. In der Nacht des 18. August 1951 
wurde im Jagdgebiet der Gräfin Vrint durch unbekainnte Täter 
ein Hirsch geschossen. Der G�ndarmerie-Diensthundeführer 
Johann P r  i h o d a  des Postens Wilfersdorf wurde mit der 
Dien5thündin"Nora I" an den Tatort _abgehend gemacht. "Nora" 
arbeitete die Fährte bis zu einem Grundst�ck des L,mdwirtes 
Franz Pf. aus. Nach weiterer Arbeit kam die Hündi·n bis in 
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das Haus des Genannten, wo sie den Vorgenannten verbellte. 
Der Täter gestand den Wilddiebstahl. Der gestohlene Hirsch irn 
Werte von 1000 S konnte gefunden werden. 

K ö n i g  d e r  H ü h n e r d i e b e. Unter diesen Schlagzeilen 
konnte man in der letzten Zeit in allen Tageszeitungen von einem 
Berufseinbrecher lesen, der es nur auf Geflügel obgesehen hatte. 
D.ie Gendarmen der zuständigen Postenrayone - der Täter 
hatte zwei Bezirke für seine Tätigkeit ausgewä-b)t - •unternah
men olles Mögliche, um desselben habhaft zu werden. Wieder
holt wurden Diensthunde angesetzt, die eine bestimmte Strecke 
die Fährte V-erfolgten, dann plötzlich versagten. In der Nacht 
zum 30. Mai 1. J. wurde eine GroßfJhndung ·unter Einsatz von 
Erhebungsbea/llten und Diensthunden gestartet. Um zirka drei Uhr 
früh wurde ein Radfahrer zur Ausweisleistung angehalten, dieser 
blieb aber nicht stehen. Gendarmerie-Patrouillenleiter Karl Hin -
t e r  I e i t n e r  der Erhebungsabteilung des Landes,g,endarmerie
kommandos für Niederösterreich setzte den Diensthund "Rex" 
zur Verfolgung ein und konnte dieser den Flüch-tig,en einholen 
und an der Flucht verhindern. Der Täter konnte verhaftet wer
den und gestand, seit dem Joh-re 1948 Hühner gestohlen zu 
h0ben. Bei der Verhaftung führte der Einbrecher fünfzehn ge
schlachtete Hühner und ein Kaninchen mit sich. Der Gesamt
schaden, den der "König der Hühnerdiebe" seit 1948 verursacht 
hat, beläuft sich ouf zirka 20.000 S. 

Der Einbrecher benützte bei seiinen Diebsfahrten stets das 
Fahrr0d, wodurch die Hunde außerstande waren, die Fährte 
ouszuarbeiten. 

E n t s pru n g e•n e r  M ö r d -e r. Am 19. Juni 1952 ist der 
wegen Mordes zu lebenslänglichen Kerker verurteilte Pankratirn 
Gupper aus dem lnquisitenspital in Graz entspn.nnge.n. Eine 
Großfahndung im gesamten Bundesgebiet beanspruchte die ge
samte Exekutive. Der Gendarmerie-Diensthund "Lux" der Er
h-ebungsobteilung des Landesg•end�rmeriekommandos für Stei·er
mark wurde bei den Str-eifen ,eingesetzt. Versch-i-edene Mitteilun
gen der Bevölkerung über das Auftauchen von Verdächtig-en er
forderte den Einsatz des Hundes ,im laufenden Band. Am 
22. Juni erhielten die Gendarmeri-ebeamten eine ,neue Richtung 
angegeben. "Lux" wurde ,in der vermutlichen Stelle angesetzt 
und orbeitete die Fährte in einu Länge von zirka 600 Ml�ter 
aus, ,in deren Ende der Mörder im Gestrüpp verborgen lag. 
Der Häftling, der einige Tage die Steiermark in Atem h-i-elt 1 

konnte verhafoet _werden. Die Gendarmeriebeamten, die Er
hebungsbeamten der Erhebungsabtei Jung und die Diensthunde
führer leisteten durch erhöhte Patrouillentätigkeit und di·e vor
genommenen Str-eifen außerordentliches. 

Der -eing,esetzte Diensthund "Lux" hat durch seine hervor
ragende Nasenarbeit und Ausdauer den Erfolg erzielen g,eholfe.n. 

F d h r r a d d i e b u n d S e I b s t m o r d .k a n tl i d <l t. Am 
22. Juni 1. J. wurde der Gendarmerieposten Gmunden ,um die
Entsendung des Diensthundes "Ajax" -ersucht. In der Ortschaft 
Schlagen hat -ein Landarbeiter im betrunkenen Zustand ran
daliert. Als der Arbeitg.eber mit der Anz-e\ge bei der Gen
darmerie drohte, entfernte sich der randali-erende Friedrich Michl, 
wobei festgestellt wurde, daß er sich die Pulsadern aufz,u,
schneiden versu_chte. Der Diensthund „Ajax" ,unter der Führuin.g 
des Gendarmer1e-Ray,onsinspektors S c  h a t z I wurde an einem 
z _�rückge!assene_n Kleidungsstück angesetzt und verfolgte di,e 
Fahrte zirka. einen Kilometer. Der Hund führte bi,s an einer� 
Waldrand, wo der Gesuchte im bewußtlosen Zusto·nde mit 
aufgeschnittenen · Pulsadern lag. Nach Leistung Erster Hilfe 
und Abtransport in das Krankenhaus in Gmunden setzten di,e 
Erhebung.en hinsichtlich des Motivs der Tat ein wobei fest
gestellt werden konnte, daß Michl in der Nacht 
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zum 22. Juni 
1. J. im Stadtgebiete Gmunden ein Fahrrad gestohlen hotte und 
dieses Fahrrad bei seinem Diens-tgeber mit anderer Farbe strei
chen wollte. 

Durc.� den Einsa.tz des Diensthundes "Ajax" konnte der 
le?ensmud� Fohr�addieb gerettet werden. Nach seiner Genesung 
wird er sich beim Gerichte für den Diebstahl zu verantworten 
haben. 

PHOIOWESEN 
1. 

Das Photographengewerbe war ursprünglich ein freies Ge
werbe. Auf Gr-und der Verordnung vom 12. Dezember 1911, 
RGBI. 226, wurde vorerst das Gewerbe der ph-otogro;phischen 
Porträtaufnahmen (Porträtphotographie); mit der Gewerbeord
nungsnovelle 1928, das Photographengewerbe schlechthin aus
genommen, die für wissenschaftliche, ärztliche und Zeitungs
zwecke betriebene Photogrophie und die Herstellung von zur 
Vorführung bestimmten Laufbildern - ols handwerksmäßiges 
erklärt. 

Durch die Gewerbeordnungsnovelle 1934 wurde der Um
fang des handwerksmäßigen Photographengewerbes auch auf 
die wissenschaftliche und ärztliche Photographie ausgedehnt. 
Damit wurde das Ph-otographengewerbe mit Ausnahme der 
Pressephotogrophi-e in seinem gesamten Umfang,e ein hand
werksmäßiges. 

Die für Zeitungszwecke betriebene Ph-otogrophie (Presse
photographie) wurde erstmalig mit der Verordnung vom 5. De
z�mber 1934, BGBI. 11/395, als gebundenes Gewerbe erklärt. 

Durch die mit Verordnung DRGBI. 1/1938, S. 624 am 
15. Juni 1938 erfolgte Einführung der Reichskulturkammer
gesetzgebung im Gebi,ete der Republik Oesterreich wurde die 
Pressephotographie wi,eder -ein freies Gewerbe. 

Mit V,erordnung vom 23. Dezember 1947, BGBI. 32/1948 
wurde die Pressephotographie wieder zum gebundenen Ge
werbe erklärt. 

Das Ph-otogrophengewerbe ist hinsichtlich seines Berechti1gungs
umfanges als -ein Ganz,es zu behandeln. Es darf daher di·e ije.· 
werbsmäßige Ausübung einer zum Photographengewerbe ge
hörenden Teilberechtigung, wi-e die Landschaftsphotographie, 
Porträtphotographi,e, die Fo_rben- und Reproduktionsphotographi:e 
sowie di,e Ausarbeitung von Amateurauf-nahmen usw. ohne Er
bringung des für das Photographengewerbe vorgeschriebenen 
Befähigungsnachweises inicht zur Kenntnis -genommen werden, 
außer -es wi·rd eine ,Ausnahmebewilligung zur Eintr0gung i;n 
die Handwerksrolle erteilt. 

Voraussetzung für den Antritt des handwerksmäßigen Photo
graph-engewerbes ist der Nachweis der bestandenen Meister
prüfung, und zwar auch dann, wenn n,u;r die Ausübung eines 
Teiles des Photogrophenhandwerks, wie beispi,elsweise der 
Landschafts-, der Porträt-, der Ausarbeitung von Amateurau,f
nahmen usw. angestrebt wird. 

Will also ein Antrogsteller •nur eine bestimmte Sparte der 
handwerksmäßigen- Photographi-e ausüben, obwohl er den vollen 
Befähigungsnachweis zu erbri,n,g,�n in der Lage ist, dann muß 
darauf gesehen werden, daß sich der Antrogsteller bereits in 
seinem Antrag auf -eine bestimmte Sparte beschränkt. 

Bei dieser Gelegenheit wkd in Erinnerung g,ebracht, daß 
nach wie vor die Vorschriften der dritten Handwerksverord
nung i-ri der Fassung v-om 22. Jänner 1936, DRGBI. 1 S. 42, 
in Oesterr-eich- gültig sind. 

Es ist demnach zu bea.chten, daß der selbständige Betri,eb 
eines Handwerks nur dann möglich ist, wenn derjenige der 
das Gewerbe ousüben will, in der Handwerksrolle -elngetr0gen 
ist und daß in die Handwerksrolle gemäß § 3 (1) der dritten 
Handwerksverordnung ,nur -eingetr-a.gen wird, wer die Meister
prüfung für das Handwerk bestonden hat, welches er ausz-u
üben beabsichtigt. 

Die Zulassungsbedi,ngun,g,en zur Meisterprüfung ergeben sich 
' aus den in Wirksamkeit stehenden Bestimmungen des § 14 der 

österreichischen Gewerbeordnung. 
Zur Frage der Fortführung -eines handwerksmäßig-en Gewer

bes nach dem Tode des Gewerbetreibenden durch di,e Witwe 
bzw. durch- die Desz,endenten oder durch beide zusammen, 
ist folgendes zu- sagen: "§ 56 der öster.reichischen Gewerbeord
nung ist zur Zeit außer Wirksamkeit ,u,nd es gelten di-esbezüg.
lich die -entsp�echenden Bestimmung-en der dritten Handwerks
verordnung, § 6. 

Die Witwe ist demnach zur Zeit nicht verpflichtet den 
Witwenfortbetrieb der Gewerbebehörde anzuzeigen. Si,; und 
di-e minderjährigen Erben können nach den zur Zeit gültigen 
gesetzlichen Vorschriften den Betrieb des Handwerks gemäß 
§ 6 der dritten Handwerksverordnung noch dem Tode des 
Betri,ebsinhabers ,ein Jahr lang ohne weiter-es fortführen. Nach 
Ablauf dieses Jahr,es muß jedoch ein in di1e Handwerksrolle 
eingetragener Handwerker den Betrieb leiten. 

Von Gend.-Bezirksinspektor RICHARD SOUKUP, Lehrer an der 

Chargenschule in Graz 

2. 

Jeder Inhaber eines Photogrophengewerbes ist im Sinne 
des § 59 Abs. 1 der Gewerbeordnung berechtigt, außerhalb 
des Standortes seines Betriebes selbst, ,oder durch- mit amt
licher Legitimation versehene, in sei-nem Di,enste stehende Be
vollmächtigte, bei solchen Personen Bestellungen -entg.egenzu
nehmen, in deren Geschäftsbereich seine Erzeugnisse (ge
werbsmäßig hergestellte Photographien) Verwendung finden -
Photoa ns i eh ts karten. 

Darunter ist nur der Vertrieb von Lo.ndschafts- •und Stil
lebenphotos sowie allgemein aktueller Photos aus dem Zeit
geschehen bei Buch- und Papierhandlungen -und ähnlichen Ge
schäften zu verstehen. · · 

Ausdrücklich- wird dabei festgestellt, daß bei diesem Auf
suchen von Bestellungen die Durchführung von Photoaufnohm� 
jeglicher Art, insbesondere Porträtauf-nahmen von Einzelper
sonen oder Gruppen, verboten ist. 

Ansonsten dürfen seßhafte Photogr3phen gemäß § 41 Ge
werbeordnung ouf Bestellung liefern .und bestellte Arbeiten 
überallhin verrichten. 

3. 

Das Aufsuchen von Bestellungen auf photogrophische Erzeug� 
nisse aller· Art (worunter duch Bestellungen au,f Vergrößerun
gen, Verkleinerung-en und Kolorierungen von Porträtphotos ein
zureihen sind) außerhalb der Gemeinde des Standorbes bei 
P r i v a t p e r s o  n -e n (worunter auch Schulen, Aember, Be
hörden zu verstehen si·nd) ist ,gemäß der Verordnung des 
BMfHuW vom 17. April 1926, RGBI. 101 nur solchen G-e
werbetr-eibenden des Photographengewerbes -erlaubt, di,e: 

a) physische PersoJ1en sind (olso deren Betrieb inicht in der 
Form einer Offenen Handelsgesellschaft, Ges. m. b. H., Komman
ditgesellschaft usw. betri-eben wird), 

b) den Gewerbeschein für das Photog-raphengew-erbe vor 
dem 1. April 1926 erworben oder gepachtet h<1'ben und 

c) einen mit einem L i c h t  b i I d versehenen Gewerbe
schein sowi-e -eine amüiche Bescheinigung da-rüber bes-itz.en, 
a-us der 'hervorgeht, daß derjenige, auf dess-en Namen der 

Einen Schaden zu erleiden und nicht 

versichert zu sein oder: eine Versicherung 

zu haben, die - bish·er wenigstens 

schaden frei blieb? Die Entscheidung ist 

leicht: schließen daher auch Sie sich der 

Städtischen Versicherung an, welche Ihnen 

auf Wunsch sofort eine fertige Polizze 

' gegen Feuer-, Einbruch- oder Reise-

gepäckschäden zustellt. 

Wien 1, Tu.chlauben 8, Tel.U 28 590 
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Gewerbeschein ausgestellt ist, tatsächlich di-e durch das Licht
bild dargest-eilte Person ist. 

Diese Begünstigungen gelten nur für den Gewerbeinhaber 
selbst bzw. für den von ihm bestellt-en, bei der Gewerbe
behörde gemeldeten Pächter . oder Steilvertrder (Geschäft�
führ-er). 

Die Verwendung von Bevollmächtigt-en (Ag,enten) ist unter
sagt. 

Bevollm�chtigt-e können dann, wenn sie Angestellte im Sinne 
des BG vom 11. Mai 192·1, BGB!. 292 (Angestelltengesetz) in• 
der Fassung der BG 229/31, 114/46 und 159/47 bei einero 
Gewerbetreibenden in Diensten stehen, Bestellung-en ebenfalls 
entgegenne�men. 

Die Legitimationen für Bev-ollmächtigte gelten unbeschadet des 
früheren Ablaufes der Gültigkeit durch Aufhören des Am

gestelltenverhältnisses -nur für die Dauer eines halben Jahres. 
Die Verlängerung auf ein weit-er-es halbes Jahr erfolgt durch 
Vermerk auf der Karte. 

Es dürfen somit alle Photographen, die die Photogra
phenberechtigung ,nach dem 1. April 1926 -erworben oder 
gepachtet haben, photogr.:1phische Aufnahmen, soweit es sich 
um Porträtaufnahmen von Einzelpersonen oder Gruppen, wie 
überhaupt ,um pho_tographische Arbeiten handelt, die nicht 
als aktuelles Ereignis aus dem Zeitgeschehen oder als Land
schaftsaufnahme zu werten sind, nur dann vornehmen, wenn 
sie hierzu vom Kunden aufg-ef.ordert - § 59 (2) - wurden, 
da, das Photographengewerbe nicht als Wandergewerbe aus
geübt wird. 

Alle Photographen, di.e die Gewerbeberechtigung zur Aus
übung des . Photographeng-ewerbes al� vor dem 1. April 1926 
erworben oder gepachtet haben, dürfen innerhalb und außer
ha.16 des Standortes u. a. auch . Privatpersonen zwecks Vor
nahme von photographischen Aufnahmen auch ohne vorherige 
schriftliche Bestellung aufsuchen; diese Photographen dürfen 
demnach jede Art photographischer Tätigkeit entfalten, wobei 
jedoch alle in der Ver-ordnung BGB!. 444/1935 festgelegten 
gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden müssen. 

Pächter und Stellvertreter haben sich mit ei�er Bestäti6ung 
der Gewerbebehörde über die geschehene Anzeige auszu
weisen. Gewerbetr-eibende (Pächter, Stellvertreter), die Be
stellungen auf Lichtbilder bei Privatpersonen aufzusuchen be
absichtigen, haben dies vor Begi•nn der Tätigkeit unter An-
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gabe des in Aussicht genommenen Tätigkeitsgebiet-es der Innung, 
der sie als Mitgli-eder angehören, anzuzeigen. (Diese Bestim
mung wird seit mehrer-en Jahren nicht mehr geübt.). 

Hierbei wär-e· auch zu erwäh�en, daß es allen Photographen, 
die die Gewerbeberechtigung am 1. April 1926 erworben oder 
gepachtet haben, nicht erlaubt ist, sich vor Ki;rchen, Standes
ämtern, Gaststätten, Heurigen, •usw., wie überhaupt vor öffent
lichen Loka-len oder öffentlichen Plätzen aufzustellen, um dort 
Personen dafür zu werben, sich photographieren zu lassen. Bei 
aktuellen Ereignissen, wie Fronleichnamsprozessionen, Osterpro
zessionen·, Kundgebungen und dergleichen, kann selbstverständ
lich jeder Photograph Aufnahmen mac�en. 

Weiters muß beachtet werden, daß es dem Gewerbein
haber im Sinne des § 59 (2) Gewerbeordnung _nicht gestattet 
ist, die Aufforderung seitens einer Privatperson durch Verwen
dung vorgedruckter Aufforderungsschreiben oder auf ähnliche 
Art herbeizuführen. 

. 4. 
Nach § 1 a unter 6), Zahl 39 der österreichischen Gewerbe

ordnung bzw. der Ministerialver-ordnung vom 23. Dez-ember 
1947, BG 32/1948, wird das Gewerbe der für Zeitungszwecke 
betriebenen P r e s s e p h o t o g·r a p h i e, das ist die Durch
führung von Aufnahmen aktueller Ereignisse in Tagesgeschehen, 
worunter also die Ausübung der P-hotographie zum alleinigen 
Zwecke der Abgabe der Erzeugnisse an Zeitung•en zu ver
stehen ist, zu den gebundenen Gewerben gezählt. 

s. 
D1e We r b e p h o t o g r a p h i e  ist ein Teil der allgemei

nen handwerksmäßigen Photographie, die nur auf Grund ei'ner 
Gewerbeber-echtigung für das Photographengewerbe ausgeübt 
werden darf. 

Es ist demn9ch unstatthaft, eine Gewerbeberechtigung aus
zustellen, auf der nebe-n der Pressephotographie die Werbe
photographie angeführt wird. 

Die Werbephotographie befaßt sich überwiegend mit Auf
nahmen, die im allgemeinen für den Fremdenverkehr bestimmt 
sind. Des weit,eren mit Aufnalimen von Ausstellungen, Arra.nge• 
ments, Auslagengesta ltungen und dergleichen. 

6. . 
Bezüglich der Berechtigung zur Uebernahme von Bestellun

gen auf Ausarbeitung von Amateuraufnahmen durch Inhaber 
von Handelsgewerben, die sich mit dem Verka,uf von photo
graphischen Beda,rfsartikeln befassen, wird ,3Uf folgendes hin
gewiesen. 

Gemäß § 38a Abs. 5 dürfen Inhaber von Handelsgewerben, 
die sich mit dem Verkauf von photographischen Bedarfsartikeln 
befassen, nur dann Bestellungen auf Ausarbeitung von Ama
teur<1,ufnahmen durch bdu•gte Photographen vornehmen lassen, 
wenn der Verkauf von photographischen Bedarfsartikeln tat
sächlich durchgeführt und nicht zum Schein betrieben wird 
und wenn die Verkaufsstelle äußerlich als Uebernahmsstelle 
bezeichnet wird. 

Da die Gewerbeordnung von Handelsgewerben spricht, die 
sich mit dem Verka,uf von phot'Jgraphischen Bedarfsartikeln 
befassen, sind zum Nacht-eil des Photographengewerbes nicht 
nur jene Gewerbetreibenden berechtigt die Ausnahmebestim• 
mungen · des § 38a, Abs. 5 Gewerbeordnung für sich in An
spruch nehmen, die ausschließlich solche Artikel führen, son
dern auch solche, in deren Unt,ernehmu-ngen der Handel mit 
photographischen Bedarfsartikeln eine untergeordnete Rolle spielt. 

Besteht die Vermutung, daß der Verkauf von photogra
phischen Artikeln vorgetäuscht wird (z. 8. in Drogerien), -um 
sich die Berechtigung zu.r Entg,egennahme von Bestellungen auf 
Ausarbeitung von Amateura.uf,nahmen zu sichern, dann muß 
auf irgendeine Art versucht werden, zu ermitteln, ob der 
Handel mit photographischen Bed.:1rfsartikeln augenfällig über
wiegt -oder nur nebenbei betrieben wird. 

1. 

Na.eh § 39 der Gewerbeordnung können jene Gewerbe
treibende, die ein gebundenes Gewerbe - den Höndel mit 
Photoa,rtikeln - betr-eiben, in der Gemeinde ihr-es Standortes 
mehrere feste .Betriebsstätten - Uebernahme von Ausarbeitun
gen durch Aushängeka5t,en - halten. 

Die Uebernahme von Amateuraufnahmen zur Ausarbeitung 
ist zweifellos ein Teil der Betriebstäti.gkei-t des Unternehm-ens. 
Jede ständige Einrichtung, die dem Zwecke dient, dort einen 
Teil des Betriebes abzuwickeln, muß daher als Betriebsstätte 
angesehen werden. 

Der Kasten, um den es sich hier handelt, ist aber nicht nur 
ein der Aufbewahrung von Waren dienender Raum, sondern 
er -bezweckt den Verkehr mit der Kundschaft und diese 
schließt durch Einwurf der Amateuraufnahmen in den Kasten 
mit dem Unternehmer einen Vertrag ab. 
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Der Hinweis auf die für automatische Waagen und Ver
kaufsapparate bestehende Regelung (Verordnung. vom �3. __ J�ni
1892 RGBI. 98) ist schon aus dem Grunde -nicht st1chhalt1g, 
weil' der frogliche Kasten kein Automat ist und weil diese 
Regelung ouch einen Anmeldezwang festsetzt. (Erlaß des Bun
desministeriums vom 22. Jänner 1931, Z. 120.734-13/31). 

8. 
Die Herstellung von zur (öffentlichen) Vorführung bestimm

ten Kurzfilmen (da,s sind Laufbilder, deren Filmlänge höchstens 
800 Meter oder nicht wesentlich mehr beträgt), da-nn der 
Filmbetrieb sowi•e der Filmverleih, sind gemäß § 1 der Film
konz-essionsverordnung des BMfHuW vom 16. Mai 1950, BGB!. 
Nr. 126 a□ Konzessionen gebunden. Diese Konzessionen wer
den vom BMfHuW verliehen. Die K-:Jnzessionen werden auf 
die Herstellung von La,ng- oder Kurzfilmen, ferner von Spiel-, 
Kultur-, Lehr-, Werbe-, Zeichentrick- oder Dokumentarfilmen 
nach § 1 (1) lit. a), sonst gern. § 1 (1) lit. 6) und c) auf Normal
filme oder Schmalfilme erteilt. 

9. 
Betreffend den gewerbsmäßigen Verkehr mit Filmen siehe, 

§§ 25 und 2r, ZI. 56 der Gewerbeordnung (§ 4 der Verord• 
nung des BMfHGluB im Einvernehmen mit dem BMflusozVerw. 
v0m 31. Jänner 1922, BGB!. Nr. r9).

§ 2r ZI. 56 erfordert ein bes-Jnderes Verfohren hinsicht
lich der Genehmigung der g.ewerblichen Betriebsa-nlagen, in 
denen Filme bearbeitet, behandelt, vorgeführt, vertrieben oder 
gelagert werden, falls die Höchstmenge der in der Anlage 
gleichzeitig vorhandenen Filme 500 Kilogramm überschreiten 
soll oder wenn die Behörde die Ueberzeugung gewinnt, daß 
die' Lage d·er Betriebsräume für die Umgebung ungewöhnliche 
Gefahren befürchten läßt. 

10. 
W,eit-ers siehe auch die Verordnung des Min. d. 1. vom 

14. März 1891, RGBI. 34 betreffend Maßnahmen gegen die 
Weiterverbreitung onsteckender Krankheiten durch das Photo
graph-engewerbe - dur�h Photo,graphieren von Leichen -
(Siehe Sammlung der Re1ohs-, Staats- u. Bges., Gruppe VIII, 
S. 165 des Dr. Josef Kimme!.). 

. 11. 
Der ledige Verschleiß von Photographien - Postkarten

verlag - bildet nach § 1 a, lit. 6, ZI. 36 ,ein gebundenes 
Gewerbe. 

· Hier wäre .a,uch das freie Gewerbe der Kolori·erungen zu
erwähnen wobei des öfteren Urheberrechte der Photographen 
verletzt :,.,,erden. Jedes Photo -erscheint vom Photographen 
signiert. Zur Vornahm� einer yergr�ßerung und der z,umeist 
da,rauf folgenden Kolorierung ware eine Erlaubnis vom Photo
grophen einzuholen. Wer dies unterläßt, kann nach dem Ur• 
heberr-echtsgesetz verfolgt werden. Die Verfolgung findet aller
dings nur auf Verlangen des Beschädigten statt - Privatdelikt. 

12. 
Die Feststellung der Sonntagsruhe im Phot-ographengewerbe 

gemäß der Ministerial-Verordnung_ vom 12. September 1912, 
RGBI. 186, ergänzt durc-h Ministerial-Verordnung vom 18. Jän
ner 1926 BGB!. 44 den politischen Landesbehörden übertragen. 

Die i'andesgesetzlichen V-Jrschriften für das Land Steier
mark _ im LG 9 vom 5. Mai 1939, besagen 'hinsichtlich deir 
Sonntogsru-he im Photographengewerbe folgendes: 

1. Die Sonntagsarbeit ist gestattet: 
a) in allen µemeinden Steiermarks mit Ausnahme von

Graz wo in diesem Gewerbe vollständige Sonntags
ruhe ' zu herrschen hdt, während des ganzen Jahres 
von 9 bis 13 Uhr, 

6) in allen Gemeinden Steiermarks om Pfingstsonnta9 
und 0n den letzten drei Sonntagen vor dem 25. De
zember durch acht Stunden. 

2. Dabei ist die Verwendu�g von Gefolgschaftsan.gehörigen 
auf Operateure und Asmtenten beschränkt und nur für 
das Aufne'hmen der Lichtbilder in der Höchstdauer von 
fünf Stunden zulässig. 

13. 
Personen, die nicht i_r_n Sinne der angeführten gesetzlichen 

Bestimmungen zur Durchfuhr,u1ng von photo,graphischen Aufnah
men und zum Aufsuchen v�n Bestellungen berechtigt sind und 
diese Tätigkeit entgegen d1_7se� Bestimr_nunge� ausüben, sincl 
str<1ffällig und bei den zustand1gen Be_zrrksgerichten (§ 19 der 
dritten Deutschen HandwerksverordnungJ und Gewerbebehörden 
(§ 131 Gewerbeordnung) zur Anzeige zu bringen.

Die unbefugte Ausübung eines selbständigen Photogro,phen
gewerbes kann im Sinne des § 16 der dritten Handwerksv,er
ordnung (Gesetzblatt für das Land Oesterreich 1940, Nr. 48) 
polizeilich verhindert werden. 
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Der Maßstab 
Von Gend.-Kont�ollinspekfor JOHANN LADENTROG, Lehrer an der Gendarmerieze,ntralschule Horn 

Unter Maßstab verstehen wir einen Stab, auf welchem 
gleiche Bruchteile einer gesetzlichen Längeneinheit angebracht 
sind. 

Alle Zeichnung,en von Terrainflächen, Objekten, Räumlich
keiten und Gegenständen müssen in einem bestimmten Verhält
nis zur Natur bzw. Wirklichkeit ausgeführt werden. 

Bei Anferti-gungen v.:in Tatortskizzen oder Objekten wird 
in den meisten Fällen der Ma.ßstab selbst zu bestimmen sein. 
-Soll eine Terrainfläche oder ein Objekt auf ein Papier gezeich
net werden, so liegt es nahe, daß man es so zeichnen muß, 
als es die Größe des Papieres gestattet. 

- Ist eine Fläche oder ein Objekt hundertmal kleiner tu zeich
nen als es wirklich ist, so weiß man, daß 1 cm auf dem Papi,eir 
100 cm oder 1 m in der Natur entspricht. 

De,r Maßstab ist f.olgend zu lesen: 
Zum Beispiel: 1 : 100 
1 cm in der Karte sind 100 cm in der Natur., 

Statt Karte kann auch Zeichnung (Skizze) und statt Natu,r 
"Wirklichkeit" g.enannt werden. 

Soll ,ein Ta,tort von 40 m Länge auf ein Zeichenblatt auf 
dem mit Rücksichtnahme auf Legende und Tatortbeschreihung 
20 cm zur Verfügung stehen, gezeichnet werden, s-o geschieht 
dies durch- die einfache Art . der Verhältnisrechnung. Hierbei 
1müss·en di,e Maße der Zeichnung und der Wi·rklichkeit die 
gleiche Benennung (cm) aufweisen. 

Zum Beispiel: 
Zeichnung 

20 cm 
1 cm 

Wirklichkeit (Natur) 
4000 cm 

? 

x = 4CX)Q mal 1 =' 4CX)Q: 20 = 200 cm 
20 

Daher der Maßstab: 1 : 200. 
Bei der Konstruier,ung des Maßstabes ist immer eine 10 cm 

lange Strecke zu ziehen, wobei zu be;ichten ist, daß die Ver
hältniszahl z. B.: 1 : 50 stets ober der Mitte der Strecke an
zus-etz,en ist, wogegen am Schlusse des Maßstabes immer die 
Maßeinheit ,mgeführt sein muß, z. B. 500 cm ( 5  m). 

Nachstehendes Beispiel !;Oll dies erklären: 

1: 50 
• 0 50 cm 1 2 3 4 Sm 

1 __,1 ___ �1 ___ �1 ---�1 ___ _ 

Um · auf der Streck,e von 10 cm die ·richtige Maßeinheil 
auftr<1gen z-u "können, bedi·ent man sich bei Konstruierung des 
Maßstabes von 1 : 1000 die Z,hl 100 und über 1 : 1000 di,e 
Zahl 1000 in Form einer Verhältnisrechnung. 

Zum Beispiel: 1 : 200 
200cm = 1 cm 
100.cm ,7-

x = 100 mal 1 = 100 : 200 = 0.5 cm = 5 mm 
200 

Es sind somit 5 mm auf einer Strecke von 10 cm so oft 
als möglich- - in diesem Falle zwanzigmal - aufzutragen, 
wobei ein Teil der Strecke (5 mm) 1 m ergibt. 
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Beispiel: 1: 200 

0 1 2m 5 10 15 20m 
1 1 1 1 1 1 1 

1: 2500 

0 10 20m 50 100 150 200 250m 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Die vorangefüh-rte Rechenformel kann bei jedem beliebigen 
Maßstab, insbesondere bei, Maßstäben mit ungeraden Zahlen, wi•e 
1 : 75, 1 : 125 angewendet werden. Diese Maßstabberechnungen 
fußen auf mathematischer Grundlage. 

Es können auch- die Maßstäbe, wo die Maßstabszahl teilbar 
ist,· mittels Parallaelverschiebung konstrui,ert werden. 

Die Parallelverschi,ebung erfolst auf folgende Weise: ,.,,_/ Zu der geraden Linie, welche in eine gewisse Anzahl glei-
cher Teile einzuteilen ist, wird - eine Hilfslinie unter ei,nem be
liebigen, jedoch nicht zu großen Winkel gezogen. Auf diesE:ll' 
Linie wkd ein beliebiges Maß so oft aufgetr<1gen, als die An-
zah_l der gleichen Teile be"tr<1gen sotl. Der letzte äußerste Teil
punkt wird .mrt dem letzten Punkt der zu teilenden Geraden 
verbunden und aus ollen anderen Teilpunkten Parallele gezogen. 
Die Durchschnittspunkte dieser Parallelen mit der zu teilenden 
Linie geben di.e _gesuchten Teilpunkte. 

Beispiel: 1 : 300. , 
Die Z<1hl 300 ist durch sechs teilbar, daher werden diese 

sechs Teile auf einer Hilfsli,nie zu gleichen Teilen aufgetragen 
und mittels Lineal - womöglich- Drei,eck - die beiden End
punkte der Maßstabslinie und der Hilfslinie, verbunden. 

Einige Beispi,ele sollen dies näher erklären: 

Maßstab: 1 : 300 

.. Wenn es sich-_ um di,e zeichnerische Darstellung von Geg,en
standen, Tatortsk1zzen oder Objekten handelt so wird man 
immer als Maßwerkz·eug zum Messen in der Natur den Zenti
metermaßstab oder d-,s Maßband verwenden, bei größeren 
Entf:ernungen, wo __ Geländeskizzeri (Uebersichtsskizzen) ange
fertigt werden mussen, k<1nn mar, sich mit Schritten behel
fen. Um aber eine gleiche Maßeinheit herzustellen müssen 
die Schritte in Meter o'der die Meter in Schritte um;ewandela 
werden, w<1s folg,enderm<1ßen vor sich geht: 

1 Schritt ( 1  X) = 0.75 m :--· ¾ Meter 
1 Meter = 1.3 Schritte = 4/3 Schritte . 

Sollen daher Schritte in Meter umgewandelt werden, Se> 
multi,plizi,ert man die Anzahl der Schritte mit drei und divi
diert dann durch vier. Bei Umwandlung von Meter in Schritte 
ist das Verhältnis umgekehrt . 

Nachstehende Beispi•ele- dienen zur näheren Aufklärung: 

800 Schritte mal 3 600m mal 4 
2400 : 4 = 600 Meter 2400 : 3 = 800 Schritte. 

Bei Konstruierung der Maßstäbe mit Schritt- und Meter
einteilung ist zu merken, daß die Schrittei•nteilung immer unter 
der Maßlinie zu stehen hat. 

Beispiel: 1: 400 

0 

0 

Um kleinere Maßeinheiten abnehmen zu können, wird am· 
Maßstab links von der Ziffer "O" noch eine Maßeinh-eit auf
getragen und unt-erteilt. 

Beispiel: 1: 150 

• 
5""'W.......,"-13

r-'
2,
lc-

1\---,�h,-----,}.--'{.__ __ 1.,.0 ___ 
1
..,f_1T"1s-----1z: 

Abschließend mögen einige praktische Fälle zur näheren 
Verständigung dienen. 

Von einem Tatort ist eine Terrainfläche von 150-m Länge 
auf ei.n Blatt Papier von 30 cm Länge im richtigen Maßstab 
2u zeichnen. 

150 m = 15.000 cm : 30 cm = 500 cm. 
Der Maßstab wird 1 : 500 sein. 
Nach einem Autounfall liegt der Lenker des Autos 10 m 

abseits der Bundesstraße tot auf einer Wiese. Wie weit wird 
der tödlich Verunglückte von der Straße zu zeichnen sein 
in einer Skizze von 1 : 2001 

Maßstab: 1: 200 
2m l 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20m 

1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
0 4 8 12 (5cm) 16 20 24x 

Der Tote wird 5 cm von der Str<1ße in der Skizze zu zeich-
nen sein. 

Von einem Tatort von 800 Schritte Länge ist eine. Skizze 
auf ein Blatt Papier von 60 cm Länge anzufertigen. Wie g.roB 
ist der Maßstab? 

800 Schritte mal 3 durch 4 =0 600 Meter, 
600 m = 60.000 cm : 60 = 1000 cm. 
Der Maßstab ist 1 : 1000 groß. 

IOm 5 0 10 20 30 4C 50 60 70 80 90 IO0m 

1 '�'-�'-�'-�'-�'��l-�1 -�l-�1-�I __ I 
6 46 s6 126 x 
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AM ALTARE MANITUS 

Von Gend.-Rayonsinspektor OTTO JONKE, Landesg,mdarmerie
kommando für Salzburg 

Es war damals ein großes Ereignis für mich. Man sagt, daß 
alljährlich eine Million Besucher zum "großen Zür,nende,n" 
kommen und so durfte in jenem Jahre ich die Million wohl\ 
vollgemach-t haben. All.erdings konnte ich nicht· mit der Geste, 
eines ,r,eichen Mannes in einem der luxuriösen Hotels ab
steigen; mir fiel es auch nicht schwer, mich durch di•e vielen 
aufdringlichen Wasenv-ermieter, Andenkenverkäuf,er,· Schnellphoto
gr<1ph-en und Kmiositätenhändler durchz,uschlängeln, denn ich 
war ein "tramp" und als solcher äußerlich gezeichnet. Aber, 
wa.s ich •erreichen woll•te: "Niagara", und was ich sehen w::illte: 
die "Fälle", war unmittelbor vor mir. 

Der "Donner der Gewässer" (indianisch: Niagara), das 
Heiligtum der Seneca-lndioner, der Alt3r Manitus, liegt vor 
mir. Ich beuge mich über eine schmale Brüstung, sehe auf die 
brüllenden Wassermassen, die aus fünfzig Meter Höhe in die 
felsige Tiefe stürzen - immerfort, ohne Unterlaß . . . Der in 
schwindelnder Tiefe -schäumende Gischt ist spürbar auch auf 
meinen Wang,en. Farbenfrohe Regenbogen zeichnet die strahlende 
Sonne in den wogenden Dunst und zaubert millionenfach· 
kleinste glitzernde Brillanten in den schwebenden Nebel. 

Während ich so in das gewaltige Spiel dieses Naturwunders 
blicke, lasse ich in Gedanken die .Geschichte der Fälle an miir 
vorüberziehen. 

Ich sehe nicht mehr die modernen Bauten, die Industrien, 
die mondäne Welt um mich herum, sondern das einfoche, -nat•ur
nahe Volk aer Indianer, das in angeborener, naturhafter Reli
giosität im Walten der Urkräfte, im Krachen der tosenden Wdsser
massen die Stimme ,einer Gottheit zu vernehmen glaubte. 

Von -nah und fern kamen alls-::>mmerlich die Abgesandten 
aller Stämme zum "großen Zürnenden"; zu jeder Reifezeit wurde 
der Kat<1rakt vom •::>bersten Priester beschworen. Dort, oberhalb 
der Fälle, wo ,eine schmale Landzunge weit in di,e schneller, 
Fluten r,eicht, banden olljährlich die Priester in heller Mond
na.cht die drei schönsten Mädchen <1ller Stämme in die schma
len Hirschfellboote, li•eßen sie in die tosende Tiefe stürzen, um 
dem Gotte Manitu ihr Opfer darzubring,en. Die Hanfs-eile 
knirsc'hten, der Medizinma.nn sprach die Zauberformel . . . di,e 
Opfer zersc·hellten im Kat<1rakt. Zechgelage folgten. Di,e Ueber
lieferung erzählt, daß 1780 das letzte solcher Opfer darg,ebracht 
wurde. 

Die Ni<1garafälle 

Viel, viel Wasser r-:inn seit g-rauer Vorzeit über di•e felsigen 
Stufen des Niagara, bis 1891 die ersten Ingenieurarbeiten für 
drei kanadische und ein amerikanisches Kraftwerk (Niagarafalls 
Power Co) begannen . Stau- und Kastendämme, offene •und 
gdunnelt,e Kanäle lenken seither Teile der Wassermassen in 
riesige Turbinen, der,en eine di.e größte lder Welt i_st. 
Niag<1ra wurde allmählich Industriestadt und Fabriken verschie
denster Art schma,rotz,en ,von den Kraftquellen der Fälle. Neben 
das Naturwunder trat das technische Wunder und man begann 
nach Pferdekräften z,u rechnen. Angeblich gehen jährlich neun 
Trillionen Kubikfuß Wasser über die Fälle. 

Schönheit und Wirtschaftlichkeit stehe•n sich geg•enüber und 
es bleibt dem Eroberer Mensch- vorbehalten, den TateQdrang
der Technik zu bändigen ·und sinnvoll zu lenken, damit niicht 
ein Schöpfungswunder, wie es �:lie Niag<1ra-Fäll•e d_arstellen, 
eines Tages gleich- dem Büffel und Indianer von Amerikas stol
zer Geschichte gestrichen werden muß. 
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Das Notwehrrecht im allgemeinen und das 
Notwehrrecht des Cendarmen im besonderen 
Von Gend'.-Stabsrittmeister i. R. ALOIS SAMS, Strobl, Salzburg 

Zu den verfassungsmäßig g,eschützten Rechtsgütern zählen 
als sogenannte _wehrhafte Rechtsgüter Leben, Freiheit und Ver
mögen aller auf österreichischem Territorium aufhältigen ·Per
sonen. Jeder Angriff auf eines dieser Rechtsgüter verfällt der 
staatlichen Jurisdiktion. Nach dem bekannten Grundsatz: "Keine 
Regel ohne Ausnahme" findet jedoch auch hier in gewissen 
Fällen eine Ei-nschränkung, teilweise sogar eine völli•ge Durch• 
brechung des staatlichen Strafanspruches statt. Dies ist der Fall 
bei de-n sogenannten straflosen Rechtsgüterverletzungen oder 
auch Rechtfertigungsgründen, bei welchen zwar ein Tatbest<1nd 
vorliegt, der staatliche Strafanspruch jedoch eingeschränkt oder 
gänzlich aufgehoben erscheint. Es sind dies die in den ver
schiedenen Gebieten des öffentlichen und bürgerlichen und 
zum Teil sogar auf Gewohnheit beruhenden, ungeschriebenen 
Rechtes verstreuten Rechtsgüterverletzungen aus völkerrecht
lichen Gründen (Exterritorialität), aus verfassungsrechtlichen 
Gründen (Immunität), aus pflichtgemäßem Handeln (Beamte 
Sicherheltsorgane, Scharfrichter), aus Billigkeitsgründen (Not'. 
stand) und endlich aus rechtmäßigem Handeln. Zu den letz
teren, durch ein rechtmäßiges Handeln gesetzten Rechtss,üter
verletzungen zählen die Ausübung des Berufsrechtes durch 
Aerzte, Rechtsanwälte, Pressefunktionäre usw., das Züchtigu1igs
recht der Eltern gegenüber. ihr-en Ki,ndern (§ 145 ABGB) dieberechtigte Selbsthilfe (§ § 344, 471, 1321, 1101 ABGB 
63 und 65 �orstgesetz, § 18 Feldschutzverordnung, Art. 313'. 
314 HGB.) und insbesondere auch die N o t  w e h r. Damit 
sind wi,r beim eigentlichen Gegenstand dieser Abhandlung angelangt. 

Unserem geltenden Strafgesetz mangelt eine genaue Definition des Notwehrbegriff.es, wi,e er etwa im § 24 des leider nicht Gesetz gewordenen Strafgesetzentwurfes vom Jahre 1927 
folgend festgelegt ist: • 

"Eine Tat, die in Notwehr begangen wird, ist nicht rechts
�idrig. In No��hr handelt, Y<!er_ sich oder_ einen anderen gegen 
einen geg,enwart1 ·g,en rechtswidrigen Angriff vertei:digt soweitdie Verteidigung erforderlich ist, um den Angriff abz�ehren und der von der Verteidigung zu erwartende Schaden nicht außer Verhältnis zu dem durch den Angriff drohenden Schaden 
steht. Der Verteidigung gegen einen rechtswidrigen Angriff
steht es g!:eich, we�n jemand �ine fremde Sache beschädigt oder zerstort, um eine durch sie drohende Gefahr von sicri oder einem a�deren �bzuwenden. H�t der Täter die Grenzen 
der Notwehr uberschritten, so kann die Strafe gemildert werden . 
ist di,e Ueberschreitung wegen Bestürzung, Furcht oder Schrek'. 
ken entschuldbar, so ist er straffrei." 

Unser Strafgesetz nennt im § 2, Punkt g) als Gründe die den bösen Vorsatz ausschließen, die beiden eng mitei,n�nder verwandten Begriffe Notstand und Notwehr mit den Worten. 
"Die Handlung oder Unterlassung wird nicht als Verbrechen zu: g,erechnet, wenn die Tat durch unwiderstehlichen Zwang oder i� Ausübung gere��ter Notwe_hr erf�lgte" und gibt anschließend eine der oben z1t1erten Begr.iffsbest1mmung allerdings nahekommende Erklärung über die Voraussetzungen der gerechten Notwehr. 

S?mit ist also _  der Begriff No�_wehr gesetzlich verankert und zu einem gesetzlichen Recht erklart worden, allerdings mit der Einschränkung, daß ein Mißbrauch dieses Rechtes nach § 335 und 431 StG. als dolose Fahrlässigkeit geahndet werden kann Der Staat verzichtet damit unter gewissen Voraussetzungen auf sein alleiniges Recht zum Schutze seiner Bürger und der einzoelnen Rechtsgüter ges,en rechtswidrige Angriffe und gestattet die S e  I b s t h i I f -e als einen Akt des Rechtes gegen das Unrecht dann, wen,n es sich um eine augenblickliche Gefahr han. d_�lt, zu �eren �bwendung die legale staa_�liche Hilfe zu spät kame. Weil es sich demnach um die Ausubung eines Rechtes handelt und Recht vor Unrecht -nicht zu fliehen braucht 50 
darf der zur Selbsthilfe Greifende vom Notwehrrecht �uch dann Gebrauch machen, wenn er dem Angriff durch die Flucht 
entgehen könnte. Er handelt in Ausübung eines gesetzlichen 
Rechtes ferner dann, wenn er selbst gar nicht angegriffen ist 
jedoch zur Abwehr eines Angriffes auf Leben, Freiheit ode� 
Vermögen dritter Personen tätig wird. Man nennt diese Art 
der Notwehr die N o  t h i I f e. 

Um von gerechter Notwehr sprechen zu können, müssen 
nach § 2 StG. die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 

1. D e r A n g r i f f m u ß e i n r e .c h t s w i d r i g e r s e i n. 
Da rechtswidrig nur ein Rechtsträger im strafrechtlichen Srnne, 
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also nur ein zurechnungsfähiger Mensch handeln kann, so läßt 
zum Beispi-el beim Angriff durch einen unzurechnungsfähng,en 
oder rechtsunmündigen Menschen oder durch ein Tier (sofern 
ein solches nicht von jemandem in böser Absicht angehetzt 
wurde) sich ein Notwehrrecht nicht ableiten. Di,e selbsttätige 
Abwehr eines solchen Angriffes, dem die Rechtswidrigkeit 
mangelt, bleibt jedoch nach § 2, lit. g) StG. dennoch straf-
frei. Dem so Angegriffenen kann nicht· zugemutet werden, daß 
er untätig bleibend wichtigen Schaden erleide; er handelt daher 
durch unwiderstehlichen Zwang - er befindet sich im N o t  -
s t a n d. Mit diesen kurzen Hinweisen wäre in der Hauptsacf-ie 
auch schon die Unterscheidung zwischen Notwehr und Not
stand getroffen. Dazu käme noch, daß der im Notstand Han· 
delnde in der Regel zum Ersatz des angerichteten Schadens 
verpflichtet ist, während dies bei der Ausübung des Notwehr· 
rechtes nicht der Fall ist. Aus dem Begriff "rechtswidrige·r An
griff" •ergibt sich endlich, daß gegen ei,nen r,echtmäßig,en Angriff, 
etwa bei einer gesetzlich und instruktionsgemäß durchgeführten 
Verhaftung usw., kein Notwehrrecht zusteht und daß es 
gegen einen in gerechter Notwehr Handelnden eine straflose •; 
Ges:ienwehr nicht gibt. · � 

2. D e r r e c h t s w i d r i g e A n g r i f f m u ß e i n g e S e n -
w ä r t i g e r o d e r u n m i t t e I b a r b e v o r s t e h e n d ·e r 

s e i n. ! räte man ihm entgegen, bevor er sich -entwickelt ha·� 
oder wurde man erst tätig, wenn der Angriff schon abgelaufen 
und eine Wiederholung nicht zu befürchten ist, so wird ein 
Notwehrrecht nicht zuerkan'nt. 

. 3. D e r r e c h t s w i d r i g e, g e g e n w ä r t i g e o d e r  u n -
m i t t e l b a r b e v o r s t e h e n d·e A n g r i f f  m u ß  a u f
L e b e n, F r e i h e i t o d ,e r V e r m ö g e n g e r i c h t e t  s e i n. 
Andere, nicht sogenannte wehrhafte Rechtsgüter, wie etwa 
Eigentum geringen Wertes, die Ehre -usw., begründen nicht 
da� Recht zur Selbsthilfe, sofern der Angegriffene •mit Siche_r
he1t zu erkennen vermag, da,ß. der Angreif.er ·nur auf �1e 
Verletzung solcher nicht wehrfähigen Rechtsgüter abzielt 
und soweit nicht etwa zugleich auch ein abwehrfähiges 
Rechtsgut· ernstlich bedroht ist. Das könnte beim Angriff auf · 
die geschlechtliche Ehre zutreffen der zugleich einem Angriff 
auf die Freiheit, zum Beispiel n�ch § 93 StG., gleichkommt. 

4. D i e A b w e h r d e s A n g r i f f e s v o n s i c h o d e r 
a n d e r e n  P e r s o n e n d a r f  n u r  d u r c h  m a ß h a l t e n d e 
G e  w a I t e r f o I g e n. Bei der Abwehr des Angriffes soll 
der von der Verteidigung zu erwartende Schaden nicht außer 
Verhältnis zu dem durch den Angriff drohenden Schaden stehen. 
Die Verhältnismäßigkeit der Stärke zwischen Angriff und Ab· 
wehr ist jedoch kei,n Erfordernis, das heißt, die von den ,
beiden Teilen verletzten Rechtsgüter brauchen nicht im Ver• 
hältnis der Gleichwertigkeit stehen. Es kann somi>t ein rechts· 
widri•ger Angriff auf das Vermögen von dem in Notwehr 
Ha�d�lnden mit ei,ner Verletzung des Körp!ers oder der 
Fre1he1t des Angreifers abgewehrt werden. Gefordert wird 
hier lediglich ein gewisses Verhältnis der Intensität des An· 
griffes und der Intensität der Abwehr, mit anderen Wor ten, 
das zur Abwehr angewandte Mittel darf die Grenzen der 
Verteidigung ni cht überschreiten und es soll nur jene Gewalt 
angewendet werden, die eben noch ausreicht den Angriff 
wirksam abzuwehren. 

' 

Straflos wird der in Notwehr Handelnde au ch d<1nn, 
wenn er dieses Maß unter dem Einfluß von Aufregungs
�ustände _n, und zwar aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken 
uberschntten hat. Ni cht aber dann wenn er unter dem Ein· 
fluß sonstiger psychologischer Zustände, wie etwa aus Zorn, 
Rachsucht, Haß, Rauflust usw. das Maß der notwendigen Ver
teidigung überschreitet. Ein solcher sog,enannter N o  t w e h r
e x z e ß macht gerichtlich strafbar. Bei der Notwehrüberschrei• 
tung si,nd also nur di-e im Gesetz aulgezählten asthenisc[ien 
Affekte (S chwächeaffekte) Furcht, Bestürzung oder Schrecken 
straffrei, nicht aber au ch die sogenannten sthenischen Affekte, 
die den Notwehrüberschreiter wegen Körperbeschädigun5, Tot• 
schlag usw. strafbar machen. Es ist daher zwischen e chter und 
unechter Notwehr strenge zu unterscheiden. Dagegen schließt 
die irrige Annahme eines rechtswidrigen und g.egenwärtigen 
Angriffes ni-emals die Rechtswidrigkeit der Selbsthilfe, wohl 
aber die Zurechnung zum dolus aus. Wir nennen solche 

Fälle Putativnotwehr oder S c  h e i n n o t  w e h r. Hn solcher 
Fall könnte_ vorliegen, wenn der Handelnde einem vermeint-

liehen, jedoch in Wahrheit gar nicht vorliegenden rechtswidrigen 
Angriff entgegentritt; sei es, daß ein guter Freund den anderen 
etwa in der Dunkelheit mit verstellter Stimme und vorgehaltenem 
Haustorschlüssel anhält und zur Herausgabe der Wertsachen 
auffordert oder ihn unter dem Ausruf: "Endlich hab' ich dich!" 
mit den Händen beim Hals erfaßt und dergleichen mehr. Das 
Notwehrrecht ist endlich auch dann nicht ausgeschlossen, wenn 
der Angriff vom Ange,griffenen verschuldet ist. 

Soviel vom Notwehrrecht im allgemeinen, wie es jedem 
Staatsbürger zusteht. 

Dem Gendarmeriebeamten steht das Notwehrrecht unter 
den oben besprochenen Bedingungen im selben Umfang-e zu, 
wenn er sich a u ß e r  d i e n s t  I i c h  in Zivilkleidung oder 
auch in Uniform befindet.. Wesentlich verschieden von diesen 
allgemeinen Bedi·ngu.ngen ist jedo ch das Notwehrrecht, wenn 
der Gendarm von Haus aus im Dienste steht oder wenn er 
sich - nicht vollkommen armiert - bei Gefahr in Verzug 
und Erfolgsaussicht gemäß § 9 GDI. in den Dienst stellt. 
Für diesen Fall ist das Notwehrrecht des Gendarmen im Gen· 
darmeriegesetz vom 25. Dezember 1894 gesetzlich verankert 
und somit zu einem gesetzlich zustehenden Recht erklärt. Im 
§ 12 des bezogenen Gesetzes sind die Bedingungen enthalten, 
unter welchen der Gendarm von der Waffe Gebrauch ma chen 
darf. Dort wird unter Punkt 1) erklärt, daß der Waffen
gebrau ch  gestattet ist: . .. "im Falle der Notwehr zur Abwendung 
eines gegen sei.ne Person g.erichteten oder eines das Leben 
anderer Personen gefährdenden tätlichen Angriffes". Die Aus-

• führungsbestimmungen zum Waffeng,ebrauchsrech� d_es qendarn:ien 
_ nach § 12 GG. sind irri § 65 der Gendarmened1enstinstrukt1on

enthalten. Dort findet sich die folgende Notwehrbegriffsbestim-
mung: "Di-e Notwehr tritt e in, wenn der Gendarm von einer 
oder mehreren Personen tätlich angegriffen wird, das heißt, 
wenn beabsichtigt. wird, ihn mit Händen anzufassen, zu schl<1gen 
oder am Körper zu verletzen, zu entwaffnen oder zu töten, 
und er genötigt ist, die Waffe zu gebrauchen, um diesen, seine 

persönliche Sicherheit gefährdenden Angriff (Ueberfall) abzu• 
wehren oder das in gefährlicher Weise bedrohte Leben dritter 
Personen zu schützen." 

Bei der Gegenüberstellung dieser Bestimmung mit dem Not
wehrrecht im allgemeinen nach § 2 StG. ergibt sich eine 
wesentliche Verschi-edenheit. Dem im Dienste stehenden Gen-

STRICKER-LAGO 
Landeslieferungsgenossenschaft d. Stricker-, 
Wirker- und Weberhandwerks für Wien 
und Niederösterreich e. G. m. b.·H. 

WI E N  1, B A U E R N  M A RKT 24 
Ecke Fleischmarkt 

Telephon U 28 2 31 und U 28 2 42 

erzeugt als

QUALITATSWARE 
alle Arten von 

Westen, Pullover, Kleider, Strümpfe, 
Socken, Stutz,en, Handschuhe, Unterwäsche, 
T raini·ngsanzüge 

für Damen, Herren und Kinder 

Jerseys, Stoffe, Loden, Tücher, Shawls, 
Frotti-erwaren sowi•e 

HERVORRAGEND SCHONE HANDARBEITEN 

darmen sind bei der Ausübung des Notwehrrechtes na ch 

§ 12 GG. und § 65 GDI. die Grenzen teils enger, tei_ls aber 
auch weiter gezogen. Enger deshalb, weil dem Gendarmen außer 
dem Waffengebrauch no ch andere, mind.ere Einschreitungsarten 
zur Verfügung stehen und nach Tunlichkeit ang.ewendet werden 
müssen und weil dem Gendarmen im Sinne des § 48 GD!. 
ein gewisses Maß von Mut zur Pflicht gemacht wird. Weitere 

Grenzen aber deshalb, weil hier als verletztes Rechtsgut weniger 
der Gendarm-eriebeamte <1d personam als vielmehr die von ihm 
bei der Dienstesausüburig verkörperte Staa(sa,urtorität in Be
tracht komwt. 

Unter diesen Voraussetzungen ist somit die Notwehr im 
Sinne des § 12 GG. nur gerechtfertigt, wenn die folgenden 
Bedingungen gegeben sind: 

a) D e r G e n d a r m  m u ß  i m  D i e n s t e· s t e h e n  und 
er muß weiters besonders wenn er im Sinn,e des § 9 GD!. 
einschreitet und

' 
es die Plötzlichkeit des Angriff-es .noch zuläßt, 

die gesetzlich vorgeschriebene Formel (§ 14 GG.) "Im Namen 
des Gesetzes!" anwenden. 

b) D e r  A n g r i f f  m u ß  e i n  t ä t I i c h  e r s e i n,. wob�i 
jedoch im Gegensatz zur Notwehr nach § 2 StG: . �1er die 
Grenzen sehr weit gezogen sind, da nach der Def1nit1on des 
Notwehrbegriffes na ch § 65 GDI. zum Beispiel . sc�on d<1s 
Zuerkennengeben der bloßen Absicht eines rechtswidrigen A�
griffes zur selbsttätigen Abwehr berechtiSJt. Daß der Angr iff 
auch rechtswidrig ist, wird hi·er nicht gefordert; der �en_da!m 
handelt somit in Ausübung des Notwehrrechtes sel�st in Je�en 
Fällen, in welchen ·nach. § 2 StG. �otstan� begrundet war_e. 
Dies zu wissen ist besonders hinsichtlich der 1m ersten Abschnitt 
erwähnten Erf�lgshaftung notwendig. 

d . c) D e r A n  g r i f f  m u ß e n t w .e d e r Se g.� n 1 � 
P e r s o n  d e s G e n d a r m e n o d e r g e g e n d a s L e b e _n 
a n d e r e r �p e r s o  n e n g e r i c h t e t s e i n. D�r<1us ergibt 
sich, daß zum Unterschied vom. § 2 StG. als gesch.�tzte Rec�'!:s
güter die "persönliche Sicherheit des Gendarme� , also nicht 
Leben, Freiheit -oder Vermögen, oder. das Leben dntte _r Pe

B
rsone

ch
n, 

also nicht auch Freiheit und Vermögen derselben, in etra t 
kommen. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß der Gendarm 
bei einem Angriff auf Freiheit und_ Verm_öse

\ 
an4e

�
r/rs���: 

untätig bleiben muß; er hat hier v1elme r e ig 'd d mindere Eimchreitungsart im Sinne der GDI. anz_uwen e� un_ 
nur im allerletzten Falle zur Selbsthilfe zu greifen, wie si,e 

nach § 2 StG. jedermann zusteht. 
d) D e r A n g r i ff m u ß e i n g e 8 e n w ä r t i .S e r . I d 

d
e r 

u n m i t t e I b a r b e v o r s t e h e n d e r s e i n. Hier 81 t as 
schon bei der Notwehr nach § 2 StG. Gesagte. 
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Von Gend.-Revierinspektor FRITZ SCHEIFINGER Gend•rmeriepostenkomm•�do t�nnoc:h, Steierm•rk 

SCHWEINEDIEBST AHLE 

_ Es ist _interessant, zu beobachten, wie die Rechtsbrecher bei 
1hr-en Raubzügen di,e .Sicherheitsorgane mit Listen und Finten 

zu_ übertölpeln versuchen. Der Gendarm muß daher bestrebt 
sein, durch ständiges Studium der Verbrecherpraktiken befähigt 
z_u ibl_eiben, den Verbrechern das Handwerk zu legen. Er muß 
;,eh in 1i•e Gedankengänge der Rechtsbrecher einfühlen und 
daraus d1-e richtig.en Schlüsse ziehen. 
_ Als i,n den Jahr-en 1946 und 1947 di,e Schweiinediebstähle 
i'.� der Stei,er-mark in einen'. gan� ungewöhnlichen Umfan,g0 
u?erha�� na_hmen, war auch 1n meinem damaligen Dienstbereich 
d1,e Tat1gk-e11t der Gendarmerre in Form von Vorpaß und 

Fdhrz,eugs- un� Zugsbn_trollen eine sehr rege. Der dabei auf
gewe_�dete Fl-e1ß und d1,e Ausdauer standen jedoch in keinem 
Verhal'.n is zum Erfolg. Wenn auch angenommen werden konnte 
daß ein Großteil <!er Diebstähle unter Mithilfe von Einhe-'. 
mischen oder _  gar 1m Einverständnis mit den angeblich b� 
st�hlenen Besitzern durchgeführt wurde, weil das Schweine
fl�1sch am schwarz-en Markt einen guten Verdi:enst gab steilt 
wir Gendarmen. uns doch öfter di,e Gewissensfrage 'ob 

e_n 

bei unserem Di-enst duch richtig vorging,en. Die Straße;kontroll
ir 

ergdben relativ wenig Erfolg ,und die �ontrollen •in den 
z·· en 

. f I d U b f·· /'/ f ·· · ugen 
w_ar ,en in o _ g� er e er �·ung_ ast unmo3lich. War jemdnd mit tler D1,ebsbeute -erst 1n einen Waggon hiineingekom 
dann war ,er na�ez� völlig in Sicherheit. Da-s zu verhiind1:��

, 

ri:ußte un:ere w1cht1gste Aufgabe sein. Gerade di,e Frühzü � 
eigneten sich besonders zur Heimbri-ngung der Diebsbeute z 

g 
1 

di,e Waggons nicht beleuchtet war-en. ' uma, 

. Nach läng,erem Grübeln kam ich zu der Erkenntnis d ß die_ Ko�trollen deshalb nicht di•e gewünschten Erfolge br;chte� weil -d1-e Genddrmen zuviel beobachtet wurden. Daher '/ ' 
von nun dn Kontrollen, ohne in das ßfickf.eld der Leute 

a so 

koi:nmen, auch· nicht in das der Unbedenkli·chen ! Als Versu h
u 

obi-ekt hatten wir die HaltesteHe 0. ausersehen weil 
c s

&hnhof beleuch-tet und daher für Schmuggler we�ig anzi�h
nse

d
r 

Wor.. en 

Die Hd .ltestetile ,mußte infolge i·hrer Lage für die Di,eb 
f

esuchte Anlaufste ilie -sein, weil sie an keiner Verkehr:stit 
ag, n.�r mit einer schwachen Lampe beleuchtet Wdr :und 

ra_
ch 

a�ch _ 1n der Nähe keine Straßenlampen 'bef,mden. Also 
s,

_. 
richt,� geeignet, die schwere Last aus dem Dunkeln h 59 
dn_ einen Wdggon zu bring,en. Der tägliche HLnmarsch �

r
b

us 
1e Bahngeleise von vi,er Kilometer Länge durfte ·uns :

u
•:r v-erdn eßen, trotzdem man dabei auch die Taschenlampe _

n
�ch� verwenden durfte, ,um ,nicht Argwohn zu erwecken Die 

n
U 

�e'bung der Halte ·stelle wurde dann systematisch 
·

dbge -�
-

_amit keine Schlupfwinkel, Graben oder Holihaufe� 
suc

b ' 
obachtet blieben. Der Gendarm durfte dabei nicht ge 

u
h 

e
werden und durfte sich duch selbst nicht -bemer�ar m 

s
l 

en 

'f enn dann der erste Frühzug v-or 6 Uhr •einfuhr mußte 
a 

ch
en. 

�es abgesucht sein, um im 1etzten Moment noch,' di'e .aus 
s 

d 
on 

ch
artesaal herauskommenden Passagiere einer kurzen Kont ir na · schwerem Gepäck unkrziehen zu können. 

ro e 

. Daß diese Methode richtig war, zeigte sich ·sehr bald d 

�
Ir hatten dann laufend schöne Erfolge zu verzeichnen D· nnahm�, daß die Diebe i1hre Beute vor Besteigen des z 

ie 

M:her m nächster __ Nähe versbeck_ten �nd erst in 'den /et��:� 
b 

inuten und g-ewohnl1ch auf. d1,e hinter,e Seite ldes 
z 

F
r
j1

ch•ten_, _ •erwies sich als richtig. Der nachstehend geschild
ug

�
s 

a zeigt d i es sehr deutli•ch, wobei man sehen 'kdnn 
er _e 

welc�en Kniff.en der Rechtsbrecher zu rechnen ist. ' mit 
E1

8 Gendarm Wdr an einem neb/i,gen Wintermorgen iin 0 zur ahnkontro/·/e und fand dm dunklen Ba-hnkörper b · 
�
o weit rückwärts, daß auch der letzte Waggon des' 

z d er 

ort nicht halten würde, zwei schwer bepackte Rucksäcke 
u

�
e-

� 

t
noch

h 
Wdrmem Schweinefleisch und daneben -eine albe Akt 

1
_ asc e mit 1 . . K·· ch d 

en 

Sch· ß 
nner -e1en, einem u enmesser un -einem neue ie apparat. Da war-en also wi-eder Diebe am Werk 

n 
wesen ! In der Umgebung war kein Mensch zu sehen. 6

e
. 

Gendarm _  war na-türlich über seinen Fund sehr erfr-eut und mdch_�e sich _ g/�ich berei1�, die Täter zu erw.art,en, di,e ihr 

�epack sch/1eßl1ch auch holen mußten, sollten sie davon einen 
Z 

utzen habe_n. Er kauerte sich unweit der Rucksäcke bei einem 
d
d

npfahl nieder und wartete
. Schli-eßl-i·ch fuhr der Zug ei 

u
\ der letzte Waggon kam in einer Entfernung von zirk: 

z,e __ n Me�er �on den Rucksäcken rnm Stillstand. Die Leute 
�an

g
ten 1n d ie Waggons ·und duch gegen di,e letzte Pldttform s O S!ch ,eine T rdube von Männern. Der Gendarm, der in 
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der Absicht, den anstür-menden Besitzern der Rucksäcke ent
sprechend begegnen zu können, aufgestanden war, war durch 
das Schlußlicht des Zug es ein weni1g in das B/lickf.eld g,eraten. 
':'ber es kam niemand, der Zugführer gab das Abfahrt
signal und der Zug setzte sich in Bewegung. Im letzten 
Moment sprang der Gendarm zur letzten Plattform nach vorne 
und fing von dieser noch rechtzeitig einen Burschen herab, 
de� zuletzt aufg,estiegen und ihm nur deshalb verdächti•g er
schienen war, weil er kein Gepäck bei sich hatte und dem 
Gendarmen fremd war. Bei der Kontr-olle im Di:enstzimmer, 
nachdem der Bahnwärter die Rucksäcke und Aktentasche sicher
gestellt hatte, legitimierte sich der Bursche als Mechani.k.er aus P., 
derzeit im Krankenstand; er sei bei einem Bekannten gewesen 
und fahre wieder heim. Bei seiner näheren Durchsuchung 
ergaben si� keine weiteren Anhaltspunkte, keine Blutspritzer 

an den Kleidern, auch die Hände waren rein nur ober der 

linken Augenbraue hatte er einen bläulichen Fleck als wäre 
er irgendwo angestoßen. Dieser Fleck stammte ang�blich vom 
�?x-en mit seinem Freund her und war laut Angabe schon 
funf �age d ft. Die richti'ge Fahrk<1rte nach P. hatte der Bursche 
au_?1 im Besitz. Ueber Ersuchen telephonierte dann der Bahn-, 
wart-er zum Bahnhof L., um den dort diensttuenden zweiten 
Gendarmen herbeizuholen. Hierbei wurde der Name :des 

Festgenommenen nicht genannt und dessen Wohnort irrtümlich 
fa.lsch übermittelt. Der zweite Gendarm ging zu Fuß nach 0. 
und t�af unterwegs einen ihm entgegenkommenden Mann, der 
an

�
ebhch nach L. �um Zug sing. Dieser war -ebenfoH,s aus P. 

un hatte auch kein Gepäck bei sich. Nach kurz,er Kontrolle 
wurde er wieder seines We-ges gehen g,elassen. Mi-tt/,erweile 
Wdr _auf der Haltestdte 0. die Wirtschafteri;n ,eines Bauern 
erschi enen und zeigte einen Schweinediebstahl an. Der Bauer 
war eb7nfalls mit dem ersten Frühzug fortgefahr,en -und wußte 
noch nichts von dem Di .ebstdhl. Der Gendarm ibegab sich 
nach U�ergabe des Festgenommenen an den zweiten Gen
�arm-

V i
h
n __ das Haus des Bestohlenen. Einbruch nach Abschlagen 

es or angeschlosses! Weder im Stalt, noch in dessen Um-
gebung BlutsP.uren. Aber bei -einem ungdähr fünfzi:g Meter 
ent

h
f�rnten kleine� Wal?streifen ldgen dle Ueberr-este vom ge

sto •�nen Schwein, d1,e Ei:ngeweide, Füße und der abge
schnitten� Kopf. Spuren waren wegen des gefrorenen und 
schneefrei -en Bodens ,nicht zu sehen. Doch halt in Richtung 
H

F fd
l•teste

A
He

f 
fa�den sich leichte Spur,en über ei1n

1 

,umgeackertes 
� · u einer Scholille fa.nd der Gendarm ,den Eindruck 

eines Schuhabsatzes ·und dabei dm Steg den Ei-ndruck von 

d
iner 

S�l
h

uf-e, vermutHch von Uebergamaschen, wie sie über 
en

d· u e
S
n getrage� werden. Na.eh läng,er

-
em Suchen fand 

�r .. iesen chlaufene1ndruck noch einmal. Also nun wieder � 

5
�ruck 

b
zu

h
m Festge�ommenen, der solche Gamaschen trug .. ,- ' 

ieser e auptebe Jedoch .nach wi,e vor fest daß er bei 
Beka,n�ten �nd ohne Begleitung Wdr. Der Wä/t.er hatt -e mitt
lerweile se1,n� Kartenausgoben na:chrevidiert und gab an, daß 
e

F
r nach

,
-�- vier Karten _ ausgegeben ha,tte, di-e a ber von ei,ner 

ra� . ge ost wurden. Di ese war ziemlich stark und vielle-icht 
dreißig Jahr-e alt. Eine ,einzelne Karte nach P., wie dies d er 

Festgenommene behauptete, war nicht ausg-eg.eben worden. 

d h 
Jedenfa.1/s _ schien der Bursche nicht ganz einwandfrei, 

L \:
r 

d 
zum

h 
Po

h
sten mit ihm! Bei der nochmaliigen 9enau-en 

-e, es urc suc ung wurde dann ei-ne alte Fahrkdrte nach W. 

�t
funden, 

h
d

l
ie er vor 14 Tagen .benutzt hatte. Dazu ,erklärte 

er dnge a tene K. sofort, daß er damals in W. lf)ichts 
entwendet ha?e: er habe dafür sogar einen Gendarmen d!,s 
Z

1
ug

h
n,. der ihn kurz vor der Rückfahrt kontrolliert habe. Auf 

� 
eP. _onische Anfrage beim Posten W. wurde di,es tatsächlich 

B
estat

h
igt und de_r betre�Fende Gendarm beschrieb auch den 

ursc . en und sein Gepack. Er ha-tt-e damals ,eine .alte, sehr 
zerknitterte Aktent<1sche 'bei sich und ein Küchenmesser miot 
schw

)
arz

D
•er Schale (wi,e dies hi-er bereits sichergestdDt: worden 

war · er . Posten . W. konnte weiters mitteilen, daß dieser 
�ursche . seither w1,eder einig,e Ma.le dort und ,ebenso dUch 
im Bereich- des Postens P. g,ewesen war. Als Grund dieser 
Aufenthalte gab der Bursche .an, daß er für seine Tante in 

Graz Aepfel kaufen wo1/lbe. Nach längerem Zöger-n nannte 

er .. auch Name und Adr-esse der Tante in Grdz. Zwei Stunden 
spater _gab _ die Poliz-eidir,ektion Graz auf Anfr.age schon das 
Er�ebn!s ihr-er Nachforschungen bekannt: daß K. öfters 
bei seiner Tdnte war, auch gestern abends, und dabei ,einen 
Rucksack ausgeliehen hdbe. .Eine alte Aktentdsche habe er 

DAS _(JeheLl/nniJ DEs RIEGLERWALDEs

Von Krim.-Abteilungsinspektor KONRAD CHRIST 

Bundesministerium 'für Inne�, Generaldi�ektion für die öllent-liche · Sicherheit, Abteilung 1-3 

Franz Sagbichler, der Besitzer des Landhauses "Zu den drei 
Föhren", welcher von der Bevölkerung als reicher Sonderling 

bezeichnet wird, steht am offenen Fenster seines· Arbeitszimmers 
und sieht in den aufkommenden Abend hinaus. 

Ein schöner Maitag ist vorüber, die würzige Luft des 
Abends läßt die Menschen freier atmen, Sagbichler aber scheint 

von all dem nicht berührt zu werden. Teilnahmslos bleibt er den 

Veränderungen der Natur g.egenüber, sein Blick ist in die Ferne 

gerichtet, seine grauen Augen sind müde, sein hageres Gesicht 
ist von mehreren Falten durchzogen. 

Niemanden duldet er in seinem Hause, nur die Kathrin, 
seine alte Haushälterin, ist um ihn und sorgt für i1hn. Auch sie 
hat er heute schon nach Hause geschickt. Sie wohnt nicht weit 
weg von ihm in einem kleinen Häuschen. Was ist mit Sagbichler 
heute los? Stunden sind schon vergangen, seit Kathrin ihn ver
lassen hat, und noch immer wa,ndert er ruhelos im Zimmer 
herum. Des öfteren bleibt er vor dem offenen Fenster stehen und 
schaut mit leerem Blick in die Weite. Mitten in seine Waride-

• 
rungen hinein schlägt . seine am Schreibtisch stehende Wanduhr 

· die zehnte Abendstunde. Sichtlich schreckt er zusammen, hält 
in seinen Wanderungen einen Moment inne, geht noch einmal 

zum Fenster, sieht sinnend in den Abend hinaus, schüttelt den 

• 

Kopf und geht zu seinem Bett. langsam und mühsam zieht er 
sich aus und geht schlafen. 

Inzwischen ist der Mond aufgegangen, sein silbriges Licht 
üoerzieht Wald und Feld. Gespenstisch heben sich die Konturen 

der Bäume und Sträucher von den Feldern ab. Fledermäuse 

quietschen und machen Jagd auf fette Nachtschwärmer. Ein 

Käuze ! streicht um das nun dunkel daliegende schöne Landhaus. 
Es schreit sein beängstigendes "Sti,r'b, stirb" in die Nacht hina.us. 
Der laue Abendwind bewegt knarrend die Flügel des offenen 

Fensters und das Mondlicht bricht sich in dessen Scheiben. 
Die Geisterstunde naht. Sagbichler ist eing-eschlafen, doch un

ruhig wälzt er sich auf seinem Lager hin und her. W.as mag 
den sonst so ruhigen Mann heute quälen? Wer kann das wissen. 

Ueber den Rieglerwald kommen große dunkle Wolkenfelder, 
eben versteckt sich der Mond hinter einer solchen Bank, dunkel 

immer bei sich gehabt und habe die T ant-e gelegentlich auch 

gesehen, daß -er in dieser ein Küchenmesser mit schwarzer 
Schale hatte. Fritz K. habe gestern zu ihr gesagt, er fahre 
mit seinem Vat-er in die Weststdermark um Aepf.el zu kaufen 
und benötig-e dazu -einen Rucksack. 

Die Nachforschung nach dem Mann, den der andere Gen
darm getroffen hatte und der vermutlich der Vdter des Fest
genommenen war, b/i,eb in L. negati-v. Er schien von der Erde 
verschluckt zu sein. Auch der Posten P. wurde t elephonisch 
vom Sachverhalt mit dem Ersuchen verständigt, über die Fa
milie K. und deren Fahrten in di-e Weststeiermark Nachfrage 

zu halten. 
Trotz der bereits bekannten Indizien blieb Fritz K. bei seinen 

ursprüngl·ichen Angaben und wurde am ·gleichen Nachmitbag 
wegen dringenden Verdachtes des Einbruchdi,ebstd'h/es dem 
Gerichte ei.ngeli-efert. Als Beweismittel in der Stellungsanzei,g-e 

konnten vorläufig ,nur die zurückgelassenen Spuren der Gamaschen 
in der Nähe des Tatortes, die vermutliche Mittäberschaft mit 
seinem Vdter und di-e sichergestellte Aktentasche ins Treffen 

geführt werden. Spät abends meldete dann der Posten P. 
telephonisch folgendes Ergebnis der dorti-gen Nachforschungen : 

Fritz K. sowi-e seine Eltern und ,eine Fr-eundin waren .am 

Vortag•e in di,e W,eststei,ermdrk gefahren und hatten den Schweine
di ,ebstahl verübt. Vor ihrem Eimteig-en i-n den Zug :i-n 0. 
wurde von ihnen bemerkt, daß ihne bereitgelegten Ruc:Jq
säcke von einem Gendorm beobachtet wurden. Der Sohn 

und die Freundin sti,egen in den Zug ein, ersberer wurde durch 
Zufal -1 v.erhaftet. K. senior -und seine Frau machten ei,nen 

Fußmarsch nach Graz a,uf getrennt,en. Straßen, wo sie dann 

auch die Fr-eundin trafen und mi-t einem Lastkraftwag.en nach. P. 
heimfuhren. Dortselbst von der Gendarmeri,e ,empfangen, hielten 

ihre Nerven nach der schldflosen Nacht, dem ausg,estandenen 
Hunger und der steten Angst vor der Festnahme nicht mehr 

durch, so daß sie sich zu eiinem reumütigen Geständnis ,ent
schlossen. Im Zusammenhang mit dieser Sache konnten auch di,e 

Posten P. un·d W. je einen Schweinediebstahl, begdngen durch 
die Familie K., <1ufklären. 

liegt der Wald und seine Umgebung nun da. Es ist als ob· er 

darauf gewartet hat, denn in diesem Augenblick speit er dunkle 

Gestalten aus. Schemenhaft schleichen drei, nein vier Personen 
dem im Mondlicht daliegenden Landhause zu. Was mögen sie 
vorhaben, daß sie so das Licht des Mondes scheLJen? Vor dem 
Gartenzaun verhalten sie einen Moment. Da, ein Schwung, drei 
sind über den Zaun gesprungen und stehen nun im Garten. 
langsam schleichen sie dem offenen Fenster zu„ scheinbar horchen 

sie jetzt, denn unbeweglich stehen sie. Nichts rührt sich, nur 

die ruhigen Atemzüge des schlafenden Sagbichlers sind zu ver
nehmen. 

Einer nach dem anderen schlüpfen sie durch das offene F.en- , 
ster in das Zimmer. Taschenlampen leuchten auf, Laden werden 

geöffnet, ein Stöhnen, ein dumpfer Schlag, etwas fällt zu Boden. 
Das Käuze/ kommt wieder zurück, umfliegt das Landhaus und 

schreit dabei den dunklen Gestalten im Zimmer des Sagbichler 

sein durch Mark und Bein gehendes "Stirb, stirb" zu. Ein Wind
stoß schüttelt die drei Föhren vor dem Garten und das Käuze!, 
welches sich dort niedergelas_sen hat, fliegt qufkreischend davon. 

Die Lichtkegel im Zimmer sind verloschen, die drei Schatten 

huschen heraus in den Garten, von dort eilig über den Z.aun 
und eilen dem Walde zu. Eine kauernde Gestalt vor dem 
Gartenzaun schließt sich ihnen an. 

Auch der Mond kommt wieder aus den Wolken heraus und 
sein mildes Licht überflutet die Natur. 

Gleich einem Geisterspuk ist alles verschwunden, nur die 
Fledermäuse flattern weiter umher und treiben ihre Jagd. Das 

Käuze/ kann sich von den drei Föhren nicht trennen, denn immer 
wieder und wieder kommt es in kurzen Abständen zurück und 
schreckt die Menschen mit seinem quälenden Geschrei.

. Der Postenführer des Gendarmeriepostens Salndorf Revi�r
inspektor Sonnich sitzt in seinem Arbeitszimmer vor derrr Schreib
tisch und erklärt seinem jungen Kollegen Brenner an Hand eines 
Schriftstückes verschiedene dienstliche Anweisungen. Zwischen 

den beiden Gendarmen hat sich ein echt kameradschaftliches 
Verhältnis entwickelt. 

Die Sonne ist herrlich aufgegangen und die Wdrmen Strahlen 

dringen in den nüchtern gehaltenen Amtsraum ein. Mit ihrien 

d_ie Stimmen der jubilierenden Vögel und alles zusammen schafft
eine vertrau liehe Atmosphäre. 

Gendarm Brenner sagt eben zu seinem Chef, soviel habe er 
bei seiner Ausbildung in der Gendarmerieschule lernen müssen 
u�d so wenig habe er bis jetzt davon im Rayon verwerten 
konnen. Seine Augen leuchten, während er spricht un� man 

merkt, daß er mit Leib und Seele seinem Beruf verfallen ist. 
Erst 23 Jahre ist er alt, vor wenigen Monaten kam e!' aus 

d�r Ausbildungsschule, wo er mit allen theoretischen Kenntnissen, 
die er zur Ausübung seines verantwortungsvolfen Berufes brau0t, 
ausgestattet worden ist. Seit Wochen wartet er nun darauf, seine 

kriminalistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können. Er 
spürt es in sich daß er etwas leisten wird können, wenn er 
nur die Gelege�heit dazu bekommt. In ihm ist .noch die U_n
geduld der Jugend. Sein Vorgesetzter, der alte erfahrene, 1m 
Dienste ergraute Postenführer, hat den jungen, ihm a_nvertra�ten 

�ollegen genau studiert. Vorsichtig bändigt er dessen Jugendliche, 
uberschäumende Kraft und lenkt sie in die richtigen Bahnen, ohne 

daß Brenner es merkt. Er tröstet ihn auch jetzt wieder mit ei.ni
gen Worten, indem er sagt: "Nur -nicht verzagen, Br_enn7r, 
wenn Sie solange wie ich gedient haben, dann werden Sie vi�l 

eF/eb_t haben und alles mit anderen Augen ansehen. Denken_ Sie 
an all die praktischen Beispiele, welche ich lhne� zu�- Be�eiche
ru�g „Ihres Wissens vorgetragen habe und es wird fur S,,e gut 
sein. 

Mitten in diese Unterhaltung hinein läutet das Telephon, im 
allgemeinen duf einem Gendarmerieposten nichts Besonder�s, 
doch heute sehen sich die beiden Gendarmen groß an. Eine 

Ahnung sagt ihnen, es müsse etwas Außergewöhnliches gesche
hen sein. 

Sonnich erhebt sich geht zum Apparat, hebt ab und meldet 
sich. Vom anderen E�de des Drahtes spricht eine aufgeregte 

Frauenstimme. Aus den sich überstürzenden Worten bri.�gt 
Sonnich einige Sätze zu Papier, sagt "Verstanden", und scharft 
der Anruferin eindringlich ein, ja nichts anzurühren, er komme 
gleich. Er legt den Hörer auf und dreht sich zu Brenner _ _'um, 
welcher mit seinen Augen am Munde seines Vorge_�etzten hangt. 
Ernst sind die Augen seines Chefs g-eworden, wahrend er zu 
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ihm spricht. ·"Etwas Furchtbares ist geschehen. Der dlte Sag
bichler, der komische Mann, welcher im Hause "Zu den 
drei Föhren" am Rande des Rieglerwaldes· wohnt, wurde 
heute Nacht von unbekannten Personen ermordet und beraubt.'· 

Vergessen sind nun Sonne, Vögel und der schöne Mai
morgen. Beide Gendarmen wissen jetzt nur zu gut, worauf es 
ankommt; ruhig Blut, klare Ueberlegung und mit beiden Füßen 
fest auf dem Boden der Wirklichkeit stehen. 

Mit ruhiger Ueberlegung trifft der erfahrene Postenführer 
seine Vorbereitu•ngen und g,ibt Brenner die notwendigen An
weisungen. Ab und zu schielt er auf den jungen KoHegen, auf 
dessen Wangen tiefes Rot mit fahler Blässe abwechselt. 
Dieser junge Gendarm, dessen erster großer Ei-nsatz, dessen 
&währungsprobe bevorsteht, ist aufgeregt. Er weiß nicht, was 
er zu-erst machen soll, in seinem Kopf drängen sich ei-ne Meng.e 
theoretische Lehrsätze, welche er während seiner Ausbildung 
gelernt hat, zusammen, er findet sich nicht zuredit, hilfesuchend 
sieht er seinen Chef an. Dieser weiß, was im Kopfe seines 
jungen Koll-e-g-en vorgeht, auch er war einmal jung und es ist 
ihm nicht anders ergangen. Mit Ruhe ermahnt er deshalb Brenner, 
in die Wirklichkeit zurückzufinden, sich von aller grauen Theorie 
frei zu machen, er brauche einen klaren Kopf, denn nur mit 
einem solch-en kann die bevorstehende Aufgabe gelöst werden. 

Di-ese gutgemeinten Ratschläge seines Chefs verfehlen nicht 
ihre Wirkung. Brenner wird ruhig, und peinlich genau führt er 
die ,erhaltenen Aufträge aus. 

Die Mordkommission ist von der Tat verständigt, alles ist 
zum Einsch-r-eiten vorbereitet. Die beiden Gendarmen nehmen 
ihre Fahrräder und begeben sich zur Stätte des Grauens. 

* 

Tief drinnen im Rieglerwalde sitzen am Rande einer kleinen 
Waldwiese im Schatten erner mächtigen Eiche drei unheimliche 
Gesellen mit einer Frau. Einer, welcher der Wortführer dieser 
Gruppe z� sein scheint - buschiges, schwarzes Haar säumt wirr 
seinen Kopf -, spricht, begleitet von hefHgen Armbewegungen, 
auf die übrigen ei-n; es ist, als wollte er ihnen seinen Willen 
aufzwingen. Von den beiden übrigen Personen fällt nur noch 
einer ouf, trotz der warmen· Jahreszeit hat er einen grünen 
Wetterkragen, wie die Jäger im Gebirge i•hn tragen, über 
seinen Schultern hängen und bedeckt so im Sitz,en seinen 
ganzen Körper. Auffällig ist weiters noch sein strohblondes 
Haar, welches er in der Mitte gescheitelt trägt. Von der Frau 
kann man nicht viel sehen, . der Stamm der Eiche versteckt s.ne 

· fast. Alt ist sie noch nicht, unter ihrer roten Pullmankappe lugen 
ebenfalls blonde Haore hervor. Ihr gra.ues Kleid war sicher früher 
einmal schön, heute ist es abgetrag-en. Sie selber macht den Ein
druck, als dürfte sie einmdl · bessere Tage gesehen haben. An 
der heftigen Debatte beteili,9t sie sich nicht. Etwas traurig sieht 
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SO"'"'EIIABEND 
Von Gendarm GOTTFRIED KELLERER 
Gendarmeriepostenkommando Vöcklabruck, 
Oberösterreich 

Heiß und trocken geht ein Tag 
abendlich dem Ende zu, 
von den Feldern gehn die Bauern 
müde heim zur Ruh. 

Und im Westen sinkt die Sonne, 
- ein feuerroter Ball im Licht, 
vom Osten her - ein tiefes Dunkel 
den noch hellen Himmel bricht. 

Kornfelder in sinkenden Sonnenschein 
tragen einen gold'nen Saum 
an ihren Spitzen rötlichgelb, 
gewellt wie leichter Schaum. 

Am Horizonte grüßen fern 
die dunklen Nadelwälder, 

,die Rehe ziehen scheu entlang 
- am �and der gelben Felder. 

Und dann V-erlischt das bunte Bild! 
Di-e Abendschatten ziehen leise; 
vom Waldrand hört man singen hell, 
der Lerchen alte Weise. 

sie in die blumi-ge W�ese, wo Falter von einer Blume zur ande
ren gaukeln. 

Aus der Ferne hört man .jetzt plötzlich einen Hund bellen. 
Rt1he wird unter der Eiche, wie auf ei-n Zeichen heben sie die 
Köpfe. Hastig stehen sie auf -und verschwinden im W,a,ld. Nur 
ein Stück Papier bleibt liegen -und weg i·st der Spuk. Leise 
rascheln die Blätter der Eiche im Morgenwind und Wald und 
Wiese liegen wieder in ihrer schönen_ Morgenfrische da. 

* 

Verschwitzt kommen Sonnich und Brenner zum Haus der 
drei Föhren. Auf einer kleinen Anhöhe liegt dieses schmucke 
Landhaus, -es ist einen Stock hoch und von einem Blumengorten, 
in welchem die schönsten Rosen der Umgebung blühen, umgeben. 
Freundliche, grün gestrichene Fenster leuchten in di,e Gegend 
hinaus und geben dem Haus ein freundliches Aussehen. Der 
Garten ist mit einem schmi-edeeisernen Gitter eingefaßt und zur• 
rechten Seite des Hauses stehen die drei Föhren, das Woc!hr- � 
zeichen des Hauses. Diese drei Föhren sind, man könnte fast 
sagen, die Vorboten ihrer großen Brüder im weiten Ri-egler
walde, an dessen Rande das einsame Haus des Sagbichlers steht. 

Die Haushälterin, die Kathrin, erwartet die beiden Gen
darmen mit verweinten Augen am Gartentor. Blaß und an allen 
Gliedern zitternd führt sie dieselben ins Haus. 

Schon an der Tür bleibt Sonnich stehen und fragt die alte 
Frau, was sie oder andere Personen seit der Auffindung ihres 
Herrn im Zimmer verändert haben. Nichts, sagte sie, habe sie 
angerührt, sie konnte einfach nicht, zu furchtbar war der An
blick, der sich ihr bot. Auch der Sommerbauer, den sie zuerst 
geholt hatte, hat nichts angefaßt. Gut, sagte Sonnich und ging 
mit Brenner durch den freundlich gehaltenen Gang in das Zimmer 
Sagbichlers. Gefaßt folgte Brenner. 

Im Zimmer bot sich ihnen ein grauenvolles Bild. Schon an der 
Tür überblickte Sonnich mit schnellem Blick das ganze Zimmer 
und sagte zu Brenner: "Vorsichtig beginnen. Dem Toten können 
wir nicht mehr helfen, aber den -oder die Täter mü'ssen wir 
finden." Sagbichler liegt am Rücken, der Oberkörper im Bett, 
die nackten Füße hängen heraus. Sein weißes Nachthemd i·st über 
und über mit Blut bedeckt. Der Hals weist eine fürchterliche 
Schnittwunde auf, auch aus der Schädeldecke fließt Blut. Neben 
dem Bett am Fußboden liegt ein derber Holzknüttel, wie si•e zu 
Hunderten im nahen Rieglerwald gefunden werden. Alle Lade,n 
und Kästen im Raum sind durchwühlt. "Fürchterlich haben dt-'e " 
Täter gehaust", sagt Sonnich zu Brenner. "Hier im Zimmer 
können wir vorerst nicht viel machen, warten wir di-e Kommission 
ab, sie muß ja bald kommen. Aber den Garten und die Um
gebung sehen wir uns einstweilen an." Beide Gendarmen be-
geben sich in den Garten, Kathrin folgt ihnen. 

Sonnich fragt sie, wie- sie das Haus am Morgen vorgefunden 
hat. Er nimmt mit Kathrin im Garvenhäuschen auf einer Ban� 
Platz, während Brenner eifrig bemüht ist, im Garten und i,n der 
Umgebung nach Spuren zu suchen. 

Kathrin erzählte: "Seit fünf Jahren bin ich um Sagbichler und 
führe ihm die Wirtschaft. Täglich komme ich um acht Uhr in das 
Haus, bringe die Zimmer in Ordnung und sorge für das leib
liche Wohl des a.lten Mannes. Gegen ineunz-ehn Uhr gehe
ich gewöhnlich wieder weg i·h mein Häuschen. 

Gestern wurde ich schon um siebzehn Uhr von Sagbichler 
wegg.eschickt, er sagte zu mir, er brauche mich nicht mehr. Ich 
legte dieser Geste von ihm keine Bedeutung bei, da es öfters 
vorkommt, daß er allein sein will und da hat er mich jedesmal 
weggeschickt. Mir ist im laufe des gestrigen Tages auch an ihm 
nichts aufgefallen, nur ein wenig nervös war er. 

Heute bin ich wieder wie übli,ch gegen acht Uhr in das 
Haus gekommen. Schon beim Betreten des Gartens dachte ich 
mir, was ist heute mit ·dem Alten los. Er ist noch 11icht im 
Garten? lcn machte mir aber keine Gedanken, da ich anna,hm, 
er schlafe noch. Die Haustüre war noch verschlossen, ich sperrte 
auf und ging in die Küche. Dort verhielt ich mich recht ruhig, 
um den vermeintlichen Schlaf Sagbichlers nicht zu stören. Nach
dem ich die Küche in Ordnung gebracht hatte, bereitete ich 
das Frühstück für den Herrn. Noch immer rührte sich im 
Zimmer nichts. Neun Uhr war es schon vorbei, da wurde ich 

• 

• 

unruhig und eine große Angst befiel mich, es könnte ihm etwas 
zugestoßen sein. Einer inneren Eingebung folgend, ging ich in 
das Zimmer und sah den Herrn dann in seinem Blt1t liegen. Vor 
Schreck war ich zuerst nicht fähig mich zu rühren, erst als ich 
mich etwas gefaßt hatte, schrie ich in mei•ner Angst um Hilfe. 

Der Lohnerbauer, welcher mit seinem · Fuhrwerk in den 
Wald um Holz fuhr und gerade vor dem Hause vorbeikam, 
hörte mich im Garten schreien und kam her. In abgerissenen 
Sätzen sagte ich ihm das furchtbare Geschehen und bat ihn um 
Hilfe. Er ging mit mir noch ei·nmal in das Zimmer, auch er stellte 
den Tod des alten Mannes 'fest und meinte, da kann niemand 
mehr helfen. Lohnerbauer sagte mir, ich solle sofort die Gen
darmerie von dem Vorfalle verständigen." 

Erschöpft vom Erzählen hielt Kathrin inne. Sonnich meinte, 
es ist nicht vi-el, aber wir werden ja sehen. 

Brenner hatte inzwischen die Umgebung des Landhauses un_d 
den Garten sorgfältig nach Spuren abgesucht. Er hatte wichtige 
Funde gemacht, auf einem Blatt Papier hatte er verschiedenes 
aufgezeichnet und wollte gerade seinem Chef darüber Bericht 
erstatten, als vor dem Landhaus bei den drei Föhren ein Auto 
hielt. Brenner ging vor das Haus, um zu sehen, wer gekommen 
sei. Er kam gerade zurecht, um seinen Bezirkskommandanten, 
welcher mit der Mordkommission angekommen war, in den 
Garten zu führen. Revierinspektor Sonnich erstattete seinem 
Vorgesetzten einen kurzen Bericht. In Gegenwart des Bezirks, 
kommandanten wurde nun von den Angehörigen der Mord
kommission eine genau,e Aufnahme des Tatortes vorg.enommen. 

Es wurde mit äußerster Behutsamkeit und Genauigkei,t von 
allen Beamten gearbeitet, besonders Brenner wurde von seinem 
Bezirkskommandanten wegen seiner Genauigkeit und Umsicht des 
öfteren belobt. Er war ganz in seinem Element, es machte ihm 
eine besondere Freude zu zeigen, daß er i.n der Schule. etwas 
gelernt hat. Sonnich freute sich über dieses Lob, denn er hatte 
seinen jungen Kollegen schätzen gelernt. 

Einige Stunden nahm diese Arbeit in Anspruch. Endlich war 
man fertig. Die Leiche Sagbichlers wurde in die Totenkammer 
von Salndorf gebracht, wo eine gerichtliche Oeffnung der Leiche 
vorgenommen wurde. Nach _genauer Feststel_lung de� Todes
ursache wurde die Leiche Sagb1chlers zur Beerdigung freigegeben. 

Nach einer kurzen Besprechung am Tatorte wurde Sonnich 
und Brenner von ihren Bezirkskommandanten mit · der Auf
klärung des Raubmordes beauftrJgt. Die Wohnung Sagbichlers 
wurde Kathrin zur Betreuung überg-eben und das Schlafzimmer 
versiegelt. . . 

Der Bezirkskommandant versprach Sonrnch, alle bei der Tat
bestandsaufnahme gemachten Unterlag,en so rasch als möglich an
fertigen zu lassen, damijt sie zur Aufklärung des schwi,erisen 
Fall,es verwendet werden kön,nen. 

Br,enner hatte gu.te Arbeit g,eleistet und im Garten u.nd iin 
der Umgebung eine Menge Fußspuren f,estgestellt. A,u1f Grund 
der verschiedenen Abdrücke kam Son,nich zu der Ueberzeugung, 
daß mi,ndestens drei P.erson,en als Täter in Frage kommen, aber 
wer? Dies war die Frage, welche alle Personen brer,nend .inter-
essi,erte. , . 

Di,ese Frage zu beantworten hat Brer.ner sich vorgenommen. 
Die mü-hsame Arbeit der Nachforschung nach den Tätern begann. 
Tagelang hat er sich schon bemüht, bei der genauen Durch
kämmung der Umgebung Klarheit in das Dunkel zu bringen. 
Es ist 'ihm wohl gelungen, eine Personsbeschreibung von zwei 
Männern die in der Umgebung des Landhauses gesehen wur
den festzustellen. Es ist ihm aber noch nicht gelungen, auch inur 
den' entferntesten Zusammenhang zwischen diesen und dem 
Raubmord an Sagbichler zu erbring,en. Sagbichler 1ebte mit n-i-e
mandem in Streit, ist auch mit keinen fremden Personen in den 
letzten Jahren zusammengekommen. Brenner stand vor einem 
Rätsel. Er sagte sich, entweder Zufall. oder lang vorbedacht, nur 
di-ese beiden Momente kön.nen in Frage kommen.

Auf seinem Schreibtisch hat Brenner -eine genau ausg.earbei-tete
Skizze des Tatortes, in welcher alle Einzelheiten ei1ngezeichnet 
waren, liegen, daneben die verschiedensten photographischen 
Aufnahmen des Tatortes. Aus allem will er sich ein Bild über 
den genauen Hergang der Tat machen. Es fehlt ihm das Motiv, 
der Ursprung zur Tat. Er sa.gt sich, es können nur fremde Per
sonen i•n Frage kommen. Ueberall hat er schon nachgeforscht, 
doch keine Anhaltspunkte finden können, daß Personen aus der 

.Umgebung als Täter in Frage kämen. Jene zwei Männer, deren 
Be·schreibung er feststell-en konnte, lassen ihm keine Ruhe. lmmeir 
wieder muß er an sie denken. Auch in dieser Richtung hat er 
alles getan, was zu machen war. Er weiß, daß Hunderte von 
Gendarmen siGh genau so wi,e er mit diesen Männern befassen, 
und mit Ungeduld wa.rtet er auf eine Nachricht, welche ihm 
mehr über diese Männer bringen soll. 

Bis jetzt hat Brenner gut gearbeitet, auch eine Liste über die 
geraubkn Gegenstände zusammengestellt. 5000 Schilling Bargeld, 
eine goldene Uhr mit Altertumswert und zwei Bri,llantri•nge 
waren die Beute. 

Einige Tag.e s·ind seit dem Mord an Sagblchler schon ver
gang,en in der Aufklärung sind die beiden Gendarmen aber 
noch -�icht viel weiter gekommen. Alle Spuren verlaufen im 
Sand, <llles vergebens. Brenner wird mutlos, Sonnich geli-ngt es 
aber immer, seinen jungen Kollegen hochzureißen. 

. 

In der rauchigen Wirtsstube "Zum Rebhuhn" in ei,ner ober
österreichischen Kleinstadt sitzen an ei,nem Tisch zwei Personen. 
Eine Frau und ein Mann. Die Frau ist blond, trägt ein grdues, 
abgetragenes Kleid -und auf dem gelockten Haar eine rote Pull
mankappe. Der Mann ist groß, ebenfalls blond, hat schmales, 
längliches Gesicht und blaue Augen. Sein gelbgrüner Anzug 
dürfte aus einer ehemaligen Militärmontur gemacht worden sein. 
Neben sich auf der Bank ·hat er einen grünen, abgetragenen 
Wettermantel, so wie ihn di-e Jäger im Gebirge tragen, li-egen. 
Er spricht wenige deutsche Wörter und diese mit starkem, un
garischem Akzent. Die Unterhaltung mit der Frau gestaltet sich 
etwas schwierig. Beide Personen haben ei•n Glas Bier vor sich 
auf dem Tisch stehen, aus welchem si-e trinken. Eben spricht 
der Mann wieder auf die Frau ein, vermutlich zur Bekräftigllng 
seiner wenigen W·orte nimmt er eine Uhr aus der Tasche und 
gibt sie ihr i ,n die Hand. Diese nimmt sie u-nd betrachtet die 
herrliche goldene Herrentaschenuhr mit seltsamen Augen. Es 
scheint, als denke sie in di-e Vergangenheit zurück. Nicht lange 
dauert aber dies. Sie steht auf und geht mit der Uhr zu dem in 
der Schank vor sich hindösenden Wirt. Si-e bietet ihm di·e Uhr 
zum Kaufe an. Dem Wirt leuchten die Augen, als er das schöne 
Stück in der Hand hält. Gleich aber wird er wi,eder teilnahmslos. 
Nun beginnt ein Fei-lschen zwischen den beiden Personen, end
lich kommen sie ins Reine. Der Wirt greift in die Geldlade und 
gibt der Frau 300 Schilling. Di-ese geht nun wi-eder an den Tisch 
zurück und gibt dem Mann 200 Schilli,ng. Sie selbst behält sich 
100 Schilling. Der Mann trinkt sei-n Bi•er aus, zahlt, ,nimmt unter 
dem Wettermantel einen grauen Rucksack hervor, hängt sich den
selben um, den W-ettermantel darüber und verläßt mit kurzem 
Gruß die Wirtsstube. 

Die blonde Frau sitzt nun allein am Tisch. Draußen wird es 
dunkel, schwere Wolken kommen auf. Die Luft in der Wirtsstube 
ist dick und schwer. Der Wind schüttelt die Blätter der Linde 
vor dem Wirtshaus. Wird es regnen? Auch in der Wirtsstube 
wird es dunkel. Der Wirt sitzt wieder hinter seiner Schank und 
beschäftigt sich mit seiner Geldlade. Nun kommt auch die Wirtin 
in das Gastzimmer. Sie ist ei-ne behäbige Frau mit schon grauem 
Haar, aber gutmüti-gem Gesicht. Anscheinend sucht sie mit 
einem Gast einen kleinen Plausch. Sie setzt sich auch an den 
Tisch zur blonden Frau und beginnt ein Gespräch mit ihr. Im 
Verlaufe dieses Gespräches, als die Frage nach dem Ziel der 
Blonden gefragt wird, sagt diese plötzlich, sie möchte ei•nige 
Tage hier in der Stadt bleiben, doch habe sie noch kei·ne Unter
kunft. Die Wirti-n sagt nun, sie könne ohne weiters bei ihr ein 
Zimmer haben. Die blonde Frau ist sofort einverstanden. Si·e füllt 
ein Meldeformular aus, trug Maria Fuchs aus Kärnten ei,n und 
wurde von der Wirti-n auf das Zimmer geleitet. Inzwischen gi·ng 
draußen ein schweres Gewitter nieder. 

• 

Wieder ein Morgen; Brenner sitzt mit Sonn ich in der Posten
kanzlei beim Schreibtisch. Sie sprechen über den ungeklärten 
Raubmord, der sie immer mehr und mehr beschäftigt. Trotz der 
sorgsamen und genauen Arbeit am Tatort u.nd in der Umgebung 
sind sie noch nicht weiter gekommen. Brenner ist am Verzweifeln. 
Alles, was er versucht hat, verlief im Sand. Nicht einmal die 
Fragen: Warum wurde Sagbichler beraubt, war es Absicht, lange 
vorbereitet oder nur ein Zufall, konnte er klären. Nochmal über
denkt er alles in Ruhe. Da sagt er plötzli� zu seinem Chef: 

1 Akkumulaforenfabrik Feilendorf 
Gegründet 1894 
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"Ich weiß nicht, wenn ich an di-e so übel zugerichtete Leiche des 
Sagbichlers denke, drei tödliche Verletzungen, ich kann mir 
nicht helfen, geübte Täter waren es bestimmt nicht. Ich glaube, 
sie wollten nur- stehlen u.nd wurden von Sagbichler dabei über
rascht. Nur deshalb können sie so sinnlos an ihm gehandelt 
haben." 

* 

"Zu dieser Ueberz-eugung bin ich eben auch gekommen'·, 
sagte Sonnich, "aber wer kann es gewesen sein, der diese 
Leute auf Sagbichler \:ietzte. Er hat keine Verwandten, pflegte 
mit niemandem Umgang und hat in den letzten Jahren als Son
derling gelebt. Vielleicht kommen wir dann weiter, wenn wir 
uns mit seinem Vorleben näher befassen. Aus der Umgebung 
kann es niemand gewesen sein, man hätte bestimmt schon etw.ais. 
�hört. Ich glaube, es ist das Vernünftigste, wenn wir noch er.n
mal zum Tatort gehen ·und mit der alten Kaithrin ·reden, vielleicht 
ergibt sich etwas daraus." 

Die Kathrin hatte den gewaltsamen Tod Sagbi.chlers noch nich,t 
versessen können. Das verwaiste Haus hatte sie noch .nich� be
treten, aber den Garten pflegte sie mi,t Liebe. Kehnei vo.n den 
Rosen und Blumen hatte bis jetzt die sorgende Hand ihres 
einstigen ·Herrn vermißt. Seit dem frühen Morgen stand sie am 
heutigen Tag schon im Garten und hat diesen von Unkraut ge
reinigt. Müde von der Arbeit und dem Schreck :der letzten Tage 
nimmt sie auf der Bank im Garten Platz. Bi-enen -summen im 
Garten von Blume zu Blume und der Maiwind säuselt in den 
Kronen der drei Föhren vor dem Lan.dhau;5. Nachdenklich sitzt 
sie auf der Bank und denkt über die letzte Zeit nach·. Si,e kann 
es nicht fassen, daß man ihren alten Herm ermordet ,u,nd be
raubt hat. Auch sie denkt über di-e Frage, die so viele andere 
Menschen nun fnteressiert, nach: Wer kann es gewesen sein? 

Da läutet die Glocke an der Gartentür. Die Ka•l!hrin schreckt 
von ihrem Sinni,eren auf und si,eht di,e beiden Gendarmen vor 
d�� Gar�entor_ stehen. Sie stellt au.f und öffnet ihnen. Kurz 
grußen die beiden Gendarmen und treten in den Garten ein 
Kathrin führt sie zur Gartenbank, wo sie sich setzen. In kurze� 
Worten gibt sie den Gendarmen -gegenüber ihre Trau.er um den 
Ermor�eten A�sdruck;. si,e fragt dann1 ob man von 'den Mördern 
�och immer nichts wisse. Zu, Sonn1ch sagte si•e, daß sie sich 
immer fürchte, denn sie meine, di-e Mörder kommen noch ,e.in
mal zum Landhaus zurück. Sie erzählte weiter, daß der Sommer
bauer ihr gestern sagte, er habe zwei Tage vor d:em Raubmoricl 
zwei -unbekannte Männer in der Umg-ebung des Landhauses ge
se�en. Nun mischte sich auch Brenner in das Gespräch •und er
w1d�rte, daß sie seit einigen Tag·en diese Männer suchen doch 
es 1st1_ als hätte die E_rde sie verschluckt. Sonnich lenkt das 
Gesp!'ach nun auf Sagb1chler und vera,nlaßt die Kathrin durch 
S:sch1ckt-e Frage_n'. ihnen mehr über den Ermordeten zu -er
zah\�n. Nach einigem Nachdenkew begann sie: 

lnner�alb der letzten acht Jahre war Sagbichler au5 d 
qegend n�cht we,ggekommen; .nur einmal, ich glaube, es war v�� 
zirka zwei Jahren, fuhr e!' nach �ien. Si-e müssen wi•ssen, Herr 
lnsp�ktor, daß er dort einen schonen Anteil an einer Kleider
fabrik h?tte. Ich weiß aus seinen Erzählungen, daß er sich schon 
fange mit dem Gedanken tru,g, den Anteil zu verkaufen und hat 
a_�ch durch einen Rechbsanwalt mit eini,gen Herren Verhandlungen 
fuhren lassen. Ich glaube, es war im Juli vor zwei Jahren da 
sagte er mir, er müsse nach Wien fahr-en, um den Kaufkon'trakt 
zu unter��reiben. Eine Woche ::var er damals in Wien und kam 
S�_nz verandert nach Hause zuruck. Erst einige Tage nach seiner 
R�ck-�ehr von Wien, als ich ihm ei,nen Bri,d gab, erzählte er 
m,r uber seine Erlebnisse. 
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Er hatte eine junge Frau kennengelernt, mit welcher er sich 
in Wien uinterhalten hatte. In dem Brief, welchen ich rhm gab, 
hat sich diese Frau zu einem kurzen Besuch bei i ·hm angemeldet. 
Der Brief war Sagbichler sichtlich unangenehm, er wurde sehr 
nervös und wußte nicht, was er machen sollte. WiJs soll ich 
ihnen darüber noch erzählen, es ist mir sehr unangenehm, davon. 
zu sprechen. Zwei Wochen war jene Frau, welche sich Mizzi 
nannte, bei ihm im Landhaus. Zum Abschluß hat sie ihn be
stohlen und ist bei Nacht und Nebel davon.gegangen. Sie war 
bestimmt keine gute Person. Den alten Mann hd't diese Ange
legenheit sehr schwer getroffen. Lange Zeit hat er gebraucht, 
bis er därüber hinweggekommen ist. Soweit ich mich noch er
innern kann, hat jene Frau Sagbichler zweimal, einmal, glaube 
ich, aus einer Stadt in Oberösterreich, und ei•nmal aus Wi•en, 
geschri-eben. Er erzählte mir auch, daß sich diese Frau für ihr 
Verhalten in den Briefen· entschuldigte und i-hn bat, ob sie .nicht 
noch einmal zu ihm kommen könnte. Sagbichler hat aber nicht 
mehr zurückgeschrieben, er wollte von ihr nichts mehr wissen. 
Diese Frau hat ihm auch ein Bild von rhr damals gegeben, es 
müßte noch in der Schreibtischlade des Ermordeten zu fi.nden 
sein." Kathrin war durch diese Erzählung ganz erschüttert und 
hatte Tränen in den Augen. Als Kathrin nicht mehr wei-tersprach, 
sagte Sonnich zu Brenner, dieses Bild müssen wir uns ansehen. 
Vielleicht kommen wir dadurch etwas weiter. 

Alle drei Personen begaben sich nach Entfernung des Siegels 
in das Schlafzimmer Sagbichlers. Die Luft war muffig, Staub lag 
auf den Möbelstücken, es fehlte die. sorgende Hand Kathrins. � 
Sie öffnete das Fenster und die Luft im Zimmer wurde ange- �_J 
nehmer. Sonnich und Brenner begaben sich zum Schreibtisch, um 
sich dessen Inhalt näher anzusehen. 

In der mittleren Lade desselben lag ein kleines Päckchen, 
welches mit einem roten Seidenfaden sorgfältig verschnürt war. 
Es waren einige Briefe, die mit Mizzi gezeichnet waren, und 
ein Lichtbild in Kleinform!lt, welches eine junge Frau mit sym
pathischem Gesichtsausdruck darstellte, darinnen. Ihre Haare 
waren blond, ihre Au.gen dunkelbraun und der Mund hatte 
einen etwas spöttischen Zug. Auf der Rückseite standen m_it 
einer zierlichen Frauenschrift geschri-eben die Worte "von Deiner 
Mizzi". Sonnich zeigte das Bild Kathrin, welche in der dar
gestellten Frau jene Person wieder erkannte, die bei Sagbichler 
zu Besuch war. Das Bild und die beiden· Briefe nahm Sonnich an 
sich, das Zimmer wurde verschlossen, versiegelt und alle Beteilig
ten begaben sich in den Garten. 

* 

Seither sind wieder Stunden verga,ngen, die Sonne i·st bereits 
untergegangen und tiefes Abendrot leuchtet über d:em Riegler
wald. Einsam geht Gendarm Brerrner durch den abendlichen 
Wald seinen Dienstgang. Eben kommt er zur Eiche auf lder 
Waldwiese, oft ist er schon an ihr vorbeigegc1ngen. Heute aber 
zieht es ihn mit unwiderstehlicher Gewalt zu ihr hi-n. Müde ist 
er, darum schaltet er eine kurze Rast ein. In der Feme wetter- 6'1, leuchtet es. Die ganze Nacht muß er noch im Dienst verbriingen, r -�
da schadet eine kfeine Rast nicht. Brenner liebt auch di,e abend-

- liche Natur, da hat er jetzt Zeit, di·e Sänger des Waldes vor 
dem Schlafengehen zu beobachten. Ein Erchkätzchen tummelt sich 
in den Zweigen der Eiche umher, ein Buchfink ist auch .noch 
munter. 
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'HERZOGENBURG 

Wienerstraße 5 

Kolonialwaren

Großhandlung 

Telephon 51 

C. Traunmüller,

Cimunden,0.0.

Erzeugung der Blitz-Guglhupfmassen 

Blitz-Tortenmassen, Blitz-Bdcl<pulver und Vanillez:ucl<er 

fA� GIORG NOlllR 
Inh a ber M.'Löberbauer 

Eisen-, Einzel- und Cjroßha ndel in CjMVNDEN 

empfiehlt reichha ltiges La ger in Baueisen, Werkzeugen 
Haus- und Küchengeräten sowie Fischereiartikeln 

Begräbnisse (Erd- und Feuerbestattung), Exhumierungen 
und Überführungen besorgt die 

STÄDTISCHE 
BESTATTUNGSANSTALT GRAZ 

META L LW ARE N FABRIK Pokale t Plake.Uen. Sporlmedaillen 

für alle Sportzweige/ Uniformeffek-

„ Brü�er 

smn�i��r . A. G. 

len aus Metall/ Versilberte Melall

warcn / Haus- und Küchengeräte 

/ M ass e'.narlik e l  al l er !Art 

Telegr.-Adr.: Knopfschneider Wien 

Bankkonlo : &sie Öslerreichiscl,e 

WIEN VI, ·Bürgerspitalgasse 8 Spar-Casse. Konto Nr. 817.33.5 

TELEPHON Nr. A 32 2 52. A 35 1 97 Postsched<-Konlo: Wien Nr. 115.264 

HARDTMUTH 

$3� 
DIE WELTMARKE 

'ffS TE R R EICH I S G H ES ERZEUGNIS 
Fabriken: Attnang - .,, Müllendorf 

UNTER KÄRNTNER 

MOLKEREI 
r. G. m. b. H.

KLAGENFURT 

SIRIUSSTRASSE32 /TELEPHON 4411 

F L IA L E N : 

1, Krumpendorf, Pörtschach, Velden, Reifnitz und Ferlach 

Führend in Stoffen u. Wäsche 

Kirchengasse 10 

Herren- und Domenmoden 

Marktplatz 5 

Ze n t r a l e  (a u c h  Na c h t die n s t): 
Grazbachgasse 48, Telephon 94 148 und 94149

F i I i a I e n: Annenstraße 6, Telephon 1305, Landeskranken
haus, Telephon 1325

F eu e r  h a 11 e u n d U r n e n f r i e d h o f, Telephon 7815
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WORZBURGER 
WELS 

Erzeugt sämtliche Ziegelsorten 

* 

FERNRUF 30-54 

JP� �1f(g0�(§�[K{ 
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

fi.11.0(Jw&.s� M e s s n e r & N i m is 
Ciraz, Körösistraße 59 · Ruf 77 • 98 

Uebernahme sämtlicher Hotel-, Anstalt- u. Privatwäsche 
Solide Ausführung, mäßige Preise. Abholung u. Zustellung 

ukiJßdakti.o,11, für �ie �esamte fxekntiYe 
Ohne Anzahlung . t 2 Monatsraten 

Ohne Zinsenzahlung 
Verlangen Sie Prospekte und Katalog 

MOBELHAUS JASSER, GRAZ, Münzgrabenstr. 38 

Auto - Reparaturen 

Groß- Ca rage W U R M 

ABSCHLEPPDIENST 

Tag- und Nachtdi,enst

Klagenfurt Telephon 27 95

St.-Veiter-Ring 25-27

Gegründet 1921 

BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 - Fernruf A 51 4 36 

Panthee-
1 .eig.w4'&.UL u n d 

WIEN XIII. Feinbackwaren 
Hiel3inger Hauptstraße 62-64 d e  I i k a t u n d  b i II i g 

„PU C K"-FAR B BÄNDER 
für Schreib-, Rechen-, Buchungs- und Adressiermasdiinen, 
Kontrolluhren, Registrierkassen, Vervielfältiger usw. in 

allen Breiten und Längen. 

Wien 1, Getreidemarkt 2 Tel. B 27 4 70 

1 
Erste n.-ö. Brandschaden

Versicherungsaktiengesellschaft 
(Kammeranstalt) 

Wien 1, Herrengasse 19 - Tel U 20 510

Das führende Feuerversicherungsinstitut 
Niederösterreichs 

Feuerversicherungen aller Art,
ferner Einbruchsdiebstahl-, Haus,rat-, Leitungs

wasser- und Beraubungsversicherungen 

Geschäftsführungen in allen Orten Niederösterreichs 

MASSSCHUHE 

FEINSTEN 
OBEII-ANN SPEZIALIST IN 

UNIFORM- UND 

REITST IEFELN G E N R E S Alle orthopädiechen Arbeiten Wie n IV, R a i n er g a s s e 14 
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F. llEllD)llLlllN<GrllEllll l\[(. G.

Veredlung aJler Arten Textilgewebe 
Färbungen in allen Echtheitsstufen, Spezial-Krumpfung, 
knitterfreie und waschechte Appreturen 
Spezial-Filmdruckerei für Tischtücher, Vorhänge 
und Kopftücher 
Kunstledererzeugung ,,ELEDIN" In allen Kulturstaaten patentiert, 

Wien - Kaisermühlen, Schiffmühlenstraße 97-118, Telephon R 40030, R 43 206 Stadtbüro und Lager: Wien I, Salzgries 15, Telephon U 26 0 47 

AUTO RÄDER 
für alle Marken, neu und gebraucht. 

Sonderanfertigung und Reparatur. 

HERING-RAD, Wien 111/40 Gärtnergasse 5 

Vereinigte 7 
Fa r b en- u nd LackFab r ik e n 

Finster, Mack & c1E.
Wels, 0.-0. 

* 

·A l le Anstrich

mittel Für Han

del, Gewerbe

und Indust rie

in e rprob ten

Qua li täten

(Schu tzmarke

Flamuco) 

(ß\ �e,L�pp!rat!'?es� b�
� Wien XV, H erklotzgasse 23

Tel. R 33 303 

Naßlöscher T etralöscher 

Schaumlöscher 

Kohlensäure-Schneelöscher 

Kinderwagen-Spe:zialgeschäft 
Kindermöbel, Koffer, Taschen, Liegestühle, Korbwaren 

E. Mischker vorm. Keipp

Wels, Pfarrgasse 2 Tel. 3149

MARMOREK 
& Co. 

Ko h I en hand elsg esell

s chaft m. b. H. 

W i e n 1, Bös e n d o·r f e rs tr aß e 2
U 46 5 95 Serie 

· Restaurant Gösserbräu
Graz, Neutorgasse 48

nächst Hauptpost 

BIERSTtIBERL - KLUBZIMMER 

Schöner Sitzgarten 
In Küche und Keller wird das Beste geboten 

Christine Wagner 
Resfaurateurin 
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Lieber Freund ich rate Dir: 
Kauf' ,,ALTES SE 704". 
Denn auch Du kommst zu dem Schluß: 
JEDER Z UG IST EIN GENUSS 1 , ��...

1.. 

Zigarettenpapier 

,,ALTE S S E 7 0 4" 

I n  a l l e n  Tr a f ike n e r h ä l t l ich 1 

Aviol-Antiknock Aviol-Dieselflux 
Das ideale Antiklopfmittel Zündbeschleuniger 

Motorenöle : Regular Premium Heavy Duty 
Spezialöle 

Dr. Ing. J. Haura Mineralöle - Kohlenwasserstoffe 
Wien II, lnnstra6e 14 Tel. R 40 3 44 

f 't!Z 7:JZ ß' ��!�!�_Anm-
- � vertretung

Jede Größe amerikanischer Duckworlh•Kelten und englisdle 
Bereifung - Für Exekutivbeamte 100/o Rabatt 

F. GEYER, Wien VII, Stiftgasse Nr. 8 B 37 3 78 

Rorpoe 3eitlingee 
Senf enmerke 

fflidtellaorf, Oberöfterreich 
Tel. Tir. 4 

Er3eugung: 

Senfen, Senf enfichel 

Strohmeff er 

maurerkellen, maurerf pachte In 

Japan-Slächenfpachteln 

Sietlerohrbogen 

lianogef chmi�tlete Bef chläge uno 
Türllrüdter 

Schmietle-, Pre�-, Stan3- unll Schmei�
arbeiten 

Gasgeräte 

Kohlenherde 

Elektroherde 

Dauerbrandöfen 

Großküchengeräte 

Zu beziehen durch 

alle Installateure, Eisenhändler, Fachhändler 

Kaufe ständig : 
Metalle, Eisenschrott, Maschinen, 

Textilabfälle, Altpapier 

Klagenfurt, Saimstraße 7 • T eI. 14 8 6 Ci ■ f R 1 ( K 

UNIFORM-DÜRBECK 
Wien IX, Berggasse 31 -Tel. A 18 2 74

GEND.-HEMDEN S 105.-(ohneDistlnkt.)
sowie Uniformen \�appen, Blusen, Hosen) Uni- SOfORJ l\i:fi:Rß11RI formstoffe, Rucksacke und alle Un1formsorten U L L H . 

70iehtitJ /iiF- a& {}.endm,.� 
und Wetl (]Jem-n.1,e ! 

DAS ALLGEMEINE 
BtJRGERLICHE GESETZBUCH 
mit Ehegesetz, Personenstandsgesetz, Mietengesetz, 
Hausgehilfengesetz, Ha.usbes-orgerordnung, Haftpflicht
gesetzen und den sonstigen wichti.gsten Nebengesetzen. 
Mit Verweisungen aurf zusammenhängende Stellen und 
anderweitige eirnschlägige Vorschriften, mit Hinweisen 
auf grundlegende Entscheidungen des Obersten Ge
richtshof.es sowi·e mit einem ausführlichen Sachver-

_zeichnis 

Fünke Auflage 

Herausgeg.eben von 

DR. HANS KAPFER 

Minisferialrat i'm ßundesministerirum für Justiz 

1951, XXIV, 665 Seiten 
Brosdiiert S 65.-

In Ganzleinen geb. S 76.-

Die Kenntnis des ABGB.s und seiner Nebengesetze ist 
für jeden, der im öffentli,chen Leben steht, unentbehr
lich. Die Ausgabe mit ihren rund 700 Seiten hat allseits 
die beste Aufnahme gefunden. Sie wird si·ch auch für 
j -eden Angehörig.en der Gendarmerie a,ls höchst wert-

voller Arbeits- und Nachschla.gebehelf erweisen 

Zu bezi e h e n  d,u,rch je d e
Buchha.ndl,u,ng od e r  be i m  Ve r lage 

M A N Z, W I E N I, K O H L M A R K T N R. 1 6

· Nicht vergessen:

UNI-ERZEUGUNGSPROGRAMM 

(f)fuµik 
Baufeile zur zeifsparenden Aufbauphysik 

nach Ing. Ernsf Roller 

Einheitliches S!afivmaferial für Schule, Indusfrie 
und Forschung 

Baufeile zur Mechanik 
Baufeile zur Elekfrizifä!slehre 
Bau(eile zur Üpfik 

Geräfe zur SchaUenprojek(ion 

@hemu 
Geräfe zur ncuzeiflichen Experimenfalchernie 

nach Prof. Dr. Ernsf Hauer 
Experimenfiergeräfe 
Chemikaliensäfze 

Unfersuchungsgeräfe 
Chemischer Laborbedarf 
Chemikalien 

Jl'1 
Uni ver s i ta s- Lehrm·itle l-Ges e l lschaft m. b. H. 

Wien III, Beatrixgasse .32, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

Die Anforderungen, die an die 
Gendarmeriebeamfen gestellt wer
den, verlangen nicht nur körperliche 
TüchHgkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit. 

Wer sich für die A.bschlul}prüfung 
durch ein ordenHiches Selbststudium 
ein gediegenes Wissen aneignen 
will, der greift nach den 

c>4ulün--Lehrbriefen 
für Deutsche Sprache, Geschichte und Geo

graphie, die den gesamte11 Stoff 
in leicht fa5licher form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ih;en 
Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 
umfaßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne die Verwaltung der 

A.ulim-Lehrbriefe, Wien III, Beafrixgasse 32 

(ll]luj 
öfterreichif che Brau-Aktiengef ellf chaft 

�rauerei (S)munben 
Tel. 633 u. 145 

Ei g e n e  Ni ede r l a g e: 

EBENSEE, BAD ISCHL, STEEG A. H., ATTNANG-PUCHHEIM, LAMBACH 
Einzige Kunsteisfabrik im Salzkammergut 
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l'4,aJ,-el:tuLAütse"' 

l�pa,ie1a-

SAfflUffl 
Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

Papierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartonagestreifen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

Amtung, &en�armerie�eamte 1 
3 wichtige Punkte : 

Vcrka_uf auf Teilzahlung 

. ohne Preisaufschlag 

Ohna Kaufzwang 
k•nn sich Jeder Gen
d•rmeriebeamte über 
die Dienststelle 2-3 
Uhren zur Auswahl 
senden lassen 
Mur Qualltälsuhran 
prima Schweizer Voll
ankerwerke für Damen 
u. Herren. Wed<cr- u. 
Kiich0nuhren 

HAIS PILCH 
. UHRMACHERMEISTER 

Wien 1, Wipplingerstr. 3 
Lieferant der Gendarmerie 

1. Spare mit ' 
Deinem Geld 

2. Kaufe nur 
Oualitötswaren 

3. Teilzahlung 
auf 3 Mon..te 

Das passend� 
Geschenk ' 

one. 

Wien 1, Seilergasse 4 

Ciraz, Herrengasse 26 

Stadtwerke Graz 
Versorgungsbetriebe 

(Elektrizitäts-, Gas
und Wasserwerke) 
G r az, Andreas
Hofer-Plal3 15 
Telephon 64 91 

Verkehrsbetriebe 

(Straßenbahn, 
Autobus, Obus und 
Schloßbergbahn) 
G r az, 
Steyrergasse 114 
Telephon 15 25 
Rei s e büro: 
Hauptplatz 14 
Telephon 53 54 


